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Vorwort. 

Die vorliegende Untersuchung stellt einen ersten Versuch 
dar, das Problem der Burgsuchungen zu behandeln. Es handelt 
sich daher nicht um eine endgültige und abschliessende Dar­
legung dieser Frage; vielmehr ist es so, dass auch da, wo 
Antworten und Behauptungen schon versucht sind, es sich doch 
letztlich erst um eine Aufrollung des Problems handelt. 

Das sehr spärliche für diese Frage inbetrachtkommende 
Quellenmaterial, sowie die Tatsache, dass die Voraussetzungen, 
in die das Problem hineingebaut werden musste, wie z. B. die 
Vorgeschichte Kurlands, ebenso Semgallens und Livlands, die 
Beziehungen zwischen Skandinavien und dem Baltikum, die 
Sokneinrichtungen in den skandinavischen Ländern, die Frage 
der Verwaltung und der Organisation Livlands in der Ordens­
zeit auch noch fast ganz unbearbeitet und unsicher waren, 
machte die Aufgabe schwierig und gewagt. 

Grossen Dank schulde ich den Herren Prof. D. Dr. Leonid 
Arbusow und Dozenten Dr. Albert Bauer für das mir zur Ver­
fügung gestellte Urkundenmaterial und für das freundliche und 
fördernde Interesse, das sie meiner Arbeit entgegenbrachten. 
Diesen Dank möchte ich auch Herrn Stadtbibliothekar Dr. Nikolaus 
Busch und Herrn Bibliothekar Carl von Stern aussprechen. 

Ganz besonders habe ich aber auch der Gesellschaft für 
Geschichte und Altertumskunde zu Riga in der Person ihres 
Präsidenten Herrn Stadtarchivdirektor Arnold Feuereisen zu 
danken, der die Drucklegung meiner Dissertation durch ihre 
Aufnahme in den „Mitteilungen aus der livländischen Geschichte" 
ermöglichte und mir dabei jederzeit mit Rat und Tat behilflich 
gewesen ist. 

H .  D o p k e w i t s c h .  

Juni 1933. 



Einleitung. 

In kurländischen und livländischen Urkunden des IB. bis 
16. Jahrhunderts findet sich der Ausdruck „borchsukunge", 
„burchsukunge", „borchsukinge", „borchsokinge"'). Der ent­
sprechende lateinische Ausdruck dafür ist „castellatura"2). In den 
meisten Urkunden, in denen dieser Ausdruck vorkommt, handelt es 
sich um die Vergabung von Land, das in der oder der Burg­
suchung liegt. 

Eine Literatur über die Burgsuchung gibt es so gut wie gar 
nicht. Bielenstein übersetzt in einer Anmerkung Burgsuchung 
mit „Burggebiet" und nimmt an, dass zu den Burgen, die sich 
hier im Lande fanden, auch Gebiete gehörten, die „Burg­
suchungen", „Castellaturae" benannt waren3). Paul Johansen 
spricht von Castellaturae und meint, dass die Castellatura eine 
den Letten eigentümliche Verfassungsform gewesen sei4). Sehr 
bedeutsam ist der Hinweis Hermann von Bruiningks darauf, dass 
das Wort Burgsuchung-Borgsoking mit dem skandinavischen Wort 
,,sokn" zusammenhängen müsse5). Svend Aakjerc) spricht auch von 

*) Andere Variationen sind: „borgsokunge", burcksuclmng", „borch-
sfikinge", ' „bSrchsokynge", „borchsökinge", „burchsoikung", „borch-
sokinge". Was den Sprachgebrauch des Wortes anbetrifft, so lässt sich 
folgende Beobachtung machen: das 13. Jahrhundert hat die Formen „borch-
sukunge", „borghsukunghe", „burchsukunge", „borchsukinge"; dem 15. und 
16. Jahrhundert ist die Form „borchsokinge" am geläufigsten. Die Urkunde 
des Jahres 1280, die von der „borchsokinge Goldingen" spricht, ist wohl 
eine Fälschung aus dem 1(5. Jahrhundert. Vgl. Est- u. Livl. Brieflade III, 
hrsg. v. Pli. Schwarte. S. '26. In der folgenden Untersuchung soll das 
Wort in seiner hochdeutschen Form „Burgsuchung" gebraucht werden. 

2) In den beiden Teilungsurkunden 1253, die in lateinischer und 
niederdeutscher Fassung vorliegen, werden die Ausdrücke Tcastellatura" 
und „borgsukunge" korrespondierend gebraucht. UB. 1. 248, 249, 253. Der 
Ausdruck „castellatura" wird in unseren Urkunden nur dann gebraucht, 
wenn es sich um die Bezeichnung der Borgsukunge handelt. Mit dem 
15. Jahrhundert schwindet diese lateinische Form ganz. An ihre Stelle 
tritt die farblose Bezeichnung „districtus". 

3) A. Bielenstein, Die Grenzen des lettischen Volksstammes. Peters­
burg, 1892, S. 48. 

4) P. Johansen, Siedlungsforschungen in Estland und Lettland S. 224 f. 
in Deutsche Siedlungsforschungen, Leipzig und Berlin 1927. Festschrift 
für Kötzschke, 

5) H. von Bruiningk, Livländische Güterurkunden Bd. 2. Zur Ein­
führung S. 34 in Mitteilungen aus der livl. Geschichte, Bd. 22, und 
G. U. 1. 599, Anm. 2. 

c) S. Aakjer, Om det olddanske Herred og Sogn S. 23 ff. i Festskrift 
til Kr ist i an Erslev, Kopenhagen 1927. 

1 
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Burgsuchungen, entnimmt aber alle seine Mitteilungen dem Auf­
satze von P. Johansen und bringt nichts Neues1). Zuletzt hat 
auch Sväbe die Frage der Burgsuchungen berührt2). Seinen 
Aussagen hierüber liegen aber keine eigenen besonderen Unter­
suchungen zugrunde. So sollen sie denn auch, ebenso wie die 
Anmerkungen und Ansichten der übrigen genannten Forscher, 
die sich über diese Frage geäussert haben, an dieser Stelle nicht 
kritisch bewertet werden. Es soll vielmehr gleich an die Unter­
suchung der Sache selbst herangegangen werden, die kritische 
Stellungnahme wird sich aus den gewonnenen Resultaten dann 
von selbst ergeben. 

An die Spitze der Untersuchung stelle ich eine Übersicht 
der in den Urkunden vorkommenden Burgsuchungen, geordnet 
nach ihrem zeitlichen Auftreten. 

13. Jahrhundert. 
1234 Lodgia3) 
1253 Dserbiten4) 
1253 Meseten4) 
1253, 1258, 1291 Kreteneiv') 
1253. 1258 Proys6) 
1258 Karkesen7) 
1258 Mutina8) 

1258 Kalaten;)) 
1258 Polangen10) 
1258 Ackete1') 
1258 Duwirstene ,2) 
1290 Ampilten13) 
(1280 Goldingen) ,4) 

*) S. aber S. 25, Amn. 4. 
2) A. 5väbe, Zemes attiecibn un zemes reformu vesture Latvijä. 

Riga, 1930, S. 10-12. 
3) UB. 1. 136. Gesinde Ladse bei Talsen. Bielenstein 186. 
4) UB. 1. 248. Diese beiden von Bielenstein nicht identifizierten 

Burgsuchungen wird man vielleicht rechts von der Windau in dem um 
Schrunden herum gelegenen Landstrich zu suchen haben. Grebutnieki? 
MeÄamuiza? Lett. Generalstabskarte 1:75000, 19. 

5) UB. 1. 246, 329, 540. Kretingen im Memelschen Gebiet. Bielen­
stein 247. Salys S. 18. 

6) UB. 1. 249, 253, 540. Bielensteins Lokalisierung S. 253: PÖszen, 
Dorf in der Landgemeinde Memel scheint mir nicht richtig zu sein. Diese 
Burgsuchung muss südlich von der Landschaft Pilsaten gelegen haben, 
südlich von Sarde. Vielleicht ist es möglich, den Ortsnamen mit Prökuls 
zu identifizieren? Vgl. aber auch Salys S. 16. 

7) UB. 1. 332. Nicht zu identifizieren. 
8) UB. 1. 329. Mantennen? Bielenstein 252. Bei Tauerlauken, Salys 
9) UB. 1. 329. Kolaten, Bielenstein 252. [S. 15. 

10) UB. 1. 329. Polangen, Bielenstein 246. 
u) UB. 1. 329. Ekitten, BielenBtein 252. 
12) UB. 1. 329. Wirsteninken. Bielenstein 246. Salys S. 17. 

UB. 1. 533. Impelt, Bielenstein 231. 
14) UB. 1. 466. Vgl. S. 1 Anm. 1. 
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14. Jahrhundert. 
1335, 1341, 1353 Goldingen1) 
1341, 1353 Alschwangen2) 
1341, 1353 Hasenpoth, Vrundenborgh3) 
1341, 1353 Lyndal (Durben)4) 
1341, um 1350, 1353 Nova Domus, Novum 

Castrum, (Neuhausen)5) 
1397 Talsen6) 

15. und 16. Jahrhundert7). 

Neuenburg 
Sessau 
N ogay len 

3 .  S e m  a l l e n .  
Döhlen 
Frauenburg 

L  i  v 1 a  n  d  u n d  
Sesswegen 
Schwanenburg 
Sinilten 
Pebalg 
Laudohn 
Kokenhusen 
Serben 
Nitau 
Kirchholm 
Üxkiill 
Ad sei 
Treiden 
Sunzel 
Kreuzburg 

Amboten 
Neuhausen 
Alschwangen 
Durben 
Zabeln 
Talsen 
Tuckum 
0.-Hasenpoth 

D ü n a g e b i e t  

K u r 

m i t  S e l o n i e n .  
Lennewarden 
Ermes 
Ludsen 
Lemberg 
Ronneburg 
Heimet 
Rujen 
Salis 
Lemsal 
Tarwast 
Ascheraden 
Seiburg 
Altona 

a n d. 
Grobin 
Zierau 
Pilten 
Dondangen 
Erwählen 
Bf -Hasenpoth 
Edwahlen 

') KLA. Ks handelt sieh bei dieser Urkunde aber wohl um eine 
Fälschung des 15. Jahrhunderts. UB. 2. 803 (806). Wartgutliste. 

2) UB. 2. 803 (806) Wartgutliste. 3) UB.2.803 (806). Wartgutliste. 
4) UB. 2. 803 (806). Wartgutliste. Lyndal ist wohl an der Stelle des 

heutigen Altenburg zu suchen. Vgl. Wartgutliste. Anm. zu Lyndale. 
•') UB. 2. 803 (806). UB. 1. 603. Wartgutliste. <!) K. LA. 
7) Die hierzu gehörigen Daten und Urkundenbelege werden im 3. Ka­

pitel gegeben werden. Vgl. die Tabellen. 
1* 
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Diese Übersicht ist sehr charakteristisch und, wie wir 
meinen, an sich sehr ergiebig für unsere Arbeit. 

Sie lehrt Folgendes: 
1. Im IB. Jahrhundert kommen Burgsuchungen ausschliesslich 

in Kurland vor, und zwar hauptsächlich im „unbebauten" 
Kurland'). 

2. Die Zahl der für das 14. Jahrhundert genannten Burg­
suchungen ist sehr gering, die genannten fallen fast alle, bis auf 
Talsen, in das Gebiet der Komturei Goldingen, gehören also 
auch zu Kurland, und zwar zum ,,bebauten"2). 

3. Für das 15. und 16. Jahrhundert ist die Zahl der 
urkundlich erwähnten Burgsuchungen sehr viel grösser als für 
die beiden ersten Jahrhunderte. Die Burgsuchungen verteilen 
sich jetzt nicht nur auf ganz Kurland, sondern auch auf Sem­
gallen und auf Livland. 

4. Die für das 13. Jahrhundert genannten Burgsuchungen 
treten in den übrigen Jahrhunderten nicht mehr als solche auf, 
mit Ausnahme der 1280 genannten Burgsuchung Goldingen. 
(Vgl. aber S. 1, Anmerkung 1). 

Diese aus der Aufzählung gewonnenen Feststellungen führen 
zur Frage: Waren die Burgsuchungen des 13. Jahrhunderts über­
haupt noch dieselben Gebilde wie die des 15. und 16. Jahr­
hunderts? Denn rein aus den nackten Zahlen und Namen ist 
doch ersichtlich, dass die Kontinuität zwischen dem 13. Jahr­
hundert einerseits und dem 15. und 16. Jahrhundert andrer­
seits durchbrochen ist. Eine Sonderstellung nehmen die Burg­
suchungen des 14. Jahrhunderts ein. 

Aus dieser Feststellung folgt die Notwendigkeit einer 
gesonderten Betrachtung 1. der „borchsukunge" des 13. Jahr­
hunderts, 2. der „castellaturae" des 14. Jahrhunderts, 3. der 
„borgsokinge" des 15. und 16. Jahrhunderts. 

Damit ist als erste Aufgabe die Untersuchung der Burg­
suchungen des 13. Jahrhunderts gegeben. 

1) Die für das „unbebaute" Kurland genannten Burgsuchungen sind alle 
in dem südlich von der Heiligen Aa gelegenen Memelgebiet zu finden. 
Zur Erklärung des Ausdrucks „unbebaut" und zur Charakteristik des 
Landes vgl. unten S. 8 f. 

2) Das „bebaute" Kurland ist das Land, das nördlich an das „unbe­
baute" Kurland anschliesst, und die alten Landschaften Bihavelank, Ban-
dove, Winda, Vredeeuronia umfasst. Die Begrenzung dieser Landschaften 
s. bei Bielenstein. 



1 .  K a p i t e l .  

Die Burgsuchungen Kurlands im 
13. Jahrhundert. 

1. Die Burgsuchungen im unbebauten Kurland. 
Die wichtigste Urkunde, auf die immer wieder zurückge­

griffen werden wird, ist die Teilungsurkunde vom 5. April, 
bzw. 20. Juli 12531). Es handelt sich um die Teilung der 
Ländereien des „unbebauten" Kurland zwischen dem Bischof 
von Kurland und. dem Deutschen Orden. Jede der für dieses 
Gebiet genannten Landschaften wird in drei Teile geteilt, der 
Bischof kann sich einen Teil wählen, die beiden anderen Teile fallen 
dem Orden zu. Von den fünf Landschaften des „unbebauten" 
Kurland scheiden einige für unser Interesse aus: „dat laut 
tuschen Scrunden und Semigallen", „Ceclis" und der nördlich 
von der Heiligen Aa liegende Teil von „Dovzare". In diesen 
Landschaften kommen keine namentlich genannten Burgsuchungen 
vor. Es bleiben also nach die Landschaften: Pilsaten, Megowe 
und ein Teil von Dovzare. Geteilt wird so, dass auf jeden Teil 
bestimmte Ortschaften fallen. 

Megowe: 1. Palange 
Maytinite 
Kaukis 
Dwiristis 
Dupie 

Pilsaten: 1. Mutene 
Akitte 

Einige im Süden Pilsatens gelegene Teile werden von der 
Teilung ausgenommen. Ein anderer, im Süden Pilsatens gelegener 
Teil — die „burchsukunge" Proys wird besonders geteilt, und 
zwar zerfällt sie in 

1. „terra Twartikini"2) 
2. Negelite 
3. Sunttelite 

Lassiten. 

Von Dowsare interessiert uns nur der südlich der Heiligen 
Aa gelegene Teil — Empilten. 

2. Nebarge 3. Matwa 
Lasdine Gaurene 
Aggemine 

2. Calaten 3. Sarde 

UB. 1. 249 lateinischer Text, 253 niederdeutscher Text.-
2) Der ndd. Text hat: „dat laut to Twertikene". 
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Was haben wir uns unter diesen Bezeichnungen zu denken? 
Gegen Sehluss dieser Urkunde lautet ein Passus folgendermassen: 
vSi vero in distinetionibv$ terminorum inter terms et terras, 
castellaturas et castellaturas, oria fuerit dissensio . . ." In der 
niederdeutschen Fassung heisst es: „tuschen landen und landen, 
borchsukunge und borchsuckunge . . Es handelt sich also um 
„terrae et castellaturae", „lande und borchsukunge". 

Es war in dieser Urkunde schon die Rede von der castella-
tura Proys, ein Teil von ihr war die „terra Twartikin". In 
einer anderen Urkunde des 13. Jahrhunderts heisst es: „dat 
lant Garstien, dat ein deil is der borchsukinge to Karlcesen"'). 
Pas Verhältnis von terra und castellätura ist also gemäss dem 
Sprachgebrauch der Urkunden so zu bestimmen, dass die „terra" 
ein Untergebiet der „castellatura" ist. 

Es gilt nun zu untersuchen, welche der genannten Orts­
namen „terrae" bezeichnen und welche „castellaturae". Die 
Teiluugsurkunde selbst gibt nur spärlichen Aufschluss darüber. 
Genau wissen wir es nur von Proys, dass es eine Burgsuchung 
gewesen ist. Dieselbe Urkunde redet aber einmal vom „castell 
Mutine". Dass diesem castell Mutine tatsächlich eine castella­
tura zugeordnet war, bestätigt eine Urkunde vom 27. Juli 1258s), 
die überhaupt befriedigendere Auskunft über die eben gestellte 
Aufgabe gibt. Die Kirche des Hl. Nikolaus zu Memel wird zur Mutter­
kirche erhoben, es heisst da: „Ad hanc quoque ecclesiam harum 
castellaturarum homines, ... pertinebunt: de Mutina duarum 
partium, de Poi/s, de Ackete, de Creten, de Duwirstene, de Pa-
langen et de Kalaten.11 Hier ist eine Reihe von Burgsuchungen 
namentlich genannt. Der eine Teil von Megowe ist durch zwei 
Burgsuchungen bestimmt: Polangen und Duwirstene. Pilsaten ist 
völlig aufgeteilt in Burgsuchungen. Das an dieser Stelle nicht 
genannte bischöfliche Sarde, tritt 12913) als Castrum auf, und 
es ist mit grösster Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass es sich 
auch hierbei um eine castellatura gehandelt hat. Die castelhi-
tura Creten dieser Urkunde war in der Teiluugsurkunde 1253 
nicht erwähnt worden, und zwar darum, weil sie besonders auf­
geteilt wurde. April 12531) verlehnt Bf. Heinrich v. Kurland 
. . , Velthune und Reygin, Saueyden und Twertiken . . . 
die helfte von der borchsukunge Cretyn, also, dat die borg to Cretyn 
in ir deil vile, und ivi und die brodere die andere helfte,der 
vorbenomeder borchsukunge behilden ..." Nun gilt es noch die 
letzte namentlich genannte Burgsuchung zu neuneu — Empilten. 

*) UB. 1. 382. 
2) UB. 1. 329. 
3) UB. 1. 540. 
*) UB. 1. 246. 
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Am 9. Mai 1290J) tritt der Bischof von Kurland dem Ordens­
meister die Mühle zu Memel ab gegen: „octo uncos terrae, sitos 
in castellatura Ampilten". Dieses wären alle namentlich ge­
nannten Burgsuchungen: Ampilten, Palangen, Duwirstene, Mutina, 
Kalaten, Kreten, Ekitten, Proys, (Sarde). 

Ob die anderen, nicht ausdrücklich als Burgsuchungen 
bezeichneten Ortsnamen, von denen mehrere auch nicht zu loka­
lisieren sind, durchweg die „terrae", die Untergebiete der Castel-
laturen bezeichnen, oder ob einige von ihnen auch noch Namen 
von Castellaturen sind, lässt sich nicht feststellen. 

Welche Resultate lassen sich der'bisherigen Untersuchung 
entnehmen? 

1. Die Landschaften südlich der Hl. Aa sind eingeteilt in 
Borchsukunge, castellaturae. Diese zerfallen ihrerseits in Unter­
gebiete „terrae", „lande", wie z. B. Proys. 

2. Die Burchsuchungen bilden im unbebauten Kurland eine 
durchgehende Landeseinteilung. Für die Landschaft Pilsaten 
steht das eindeutig fest; denn alle für diese Landschaft ge­
nannten Ortsnamen bezeichnen Burgsuchungen. Für die 
übrigen Landschaften des unbebauten Kurland lässt sich die 
durchgehende Einteilung in Burgsuchungen aus einem schon 
einmal zitierten Passus folgern. Ich gebe die Stelle in der 
niederdeutschen Übersetzung noch einmal wieder. Am Schluss 
der Teilungsurkunde heisst es: ., Wer et dat dar op staende 
7vere ein kief in der schedinge der termpten tuschen landen u. 
landen, borchsuckunge u. borchsukunge, dat sal man Scheden mit 
den eisten und beschedenste derselver lande, dar si gelegen 
sin...." Wenn Grenzstreitigkeiten zu befürchten sind zwischen 
den Burgsuchungen, dann muss eine an die andere gegrenzt 
haben. 

Es wäre ganz reizvoll nach der Lage, der Grösse und 
den Grenzen dieser Burgsuchungen zu fragen. Bielenstein hat 
die meisten Burgsuchungsnamen als Ortschaften lokalisiert; damit 
wäre die Lage gegeben. Die Frage nach der Grösse und den 
Grenzen wäre prinzipiell auch lösbar, denn wir wissen, dass eine 
Burgsuchung neben der anderen lag; es gälte also die zu den 
einzelnen Ortschaften gehörigen Bezirke gegeneinander abzu­
grenzen. Wichtige Dienste würden dabei natürliche Grenzen 
leisten, besonders Wildnisgebiete, die noch heute von der Karte 
ablesbar sind. Es ist nun aber doch so, dass die Urkunden nur 
sehr unvollständigen Aufschluss über die einzelnen Grenzen 
geben; jeder Versuch also, sie im einzelnen zu bestimmen, würde 
nur zu hypothetischen Resultaten führen. Ganz wertvoll wäre er 
trotzdem, weil er eine lebendigere Vorstellung der einzelnen 

i) UB. 1. 533. 



Burgsuchungen nach ihrer Grösse und auch nach ihrer land­
schaftlichen Einordnung gäbe. Dieser Versuch soll hier aber 
doch unterlassen werden; ein wesentlicher Beitrag zur Lösung 
der eigentlichen Frage wäre damit auch nicht gewonnen. 

Ungleich wichtiger ist die jetzt zu stellende Frage: stammte 
diese Laudeseinteilung von den deutschen Eroberern, oder fanden 
sie sie schon vor? 

Damit die Lösung dieser Frage ganz eindeutig werde, ist 
es nötig, hier weiter auszuholen. 

Die Burgsuchungen, die wir bis jetzt kennen gelernt hatten, 
lagen im sogenannten „unbebauten" Kurland. Was heisst das? 
Die Urkunden unterscheiden zwei voneinander verschiedene 
Teile Kurlands. Die Teilungsurkunde vom 4. April 1253 spricht 
von einer „divisio terrarum inhabitatarum1', „sehedünge der 
lande, die do besäten iverenDie zweite Teiluugsurkunde vom 
5. April 1253, die sich auf den südlichen Teil Kurlands bezieht, 
spricht von: „terras incultas nondum divisas in Curonia divi-
dendas1', die niederdeutsche Übersetzung hat an dieser Stelle 
nur: „die lande, die wi noch nicht gedeilet en haddeni(. Eine 
etwas genauere Charakteristik desselben Landes gibt eine 
frühere Urkunde vom 1. August 1252'). Die lateinische Fassung 
hat die Wendung: „de terris iam incultis", die deutsche Fassung: 
„von den landen, die noch ungebuwet sin" . . .2). Der Unterschied 
scheint klar zu sein: das eine ist besiedeltes und bebautes Land, 
das andere ist unbesiedelt und unbebaut, ist Wildnisgebiet. 
Dieses war der Eindruck, den die deutschen Eroberer von 
diesem Lande hatten. Wie entwickelte sich das Land unter 
ihrer Herrschaft? 

Wenn es am 1. August 1252 heisst: „die lande, die noch 
ungebuwet sin", so ist damit zweierlei zum Ausdruck gebracht: 
1. es handelt sich um Land, in dem noch kein Landbau betrieben 
worden ist; 2. die Eroberer haben die Absicht, das Land zu 
besiedeln und zu bebauen. Eine Urkunde vom Ende des Jahr­
hunderts bestätigt dieses. Am 6. Januar 12913) werden die 
Stiftsländer in den Landschaften Bihavelank, Ceclis, Dowsare, 
Megowe und Pilsaten zwischen dem Bischof und seinem Kapitel 
geteilt. Gegen Schluss der Urkunde heisst es: „Sed dominus 
episcopus faciet in suis duabus partibus agros et canonici in 
sua tertia parte, quatenus possint.<( Dass ein Fortschritt in der 
Besiedlung und Bearbeitung des Landes stattgefunden hat, ist 
aus dieser Urkunde nicht zu ersehen. Die zitierte Bestimmung 
zeigt aber wohl, daes an dem Plane festgehalten wird. Etwa 

1) UB. 1. 237. 
2) Die Übersetzung von Ph. Sehwartz: Kurland im 13. Jahrhundert, 

1875, S. 78 Anm. 3: „angebautes Land" ist falsch. 
3) UB. 1. 540. 
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hundert Jahre später wird die Aussichtslosigkeit der Durch­
führung eingesehen. 1328') wird das Memelgebiet an den 
Preussischen Orden abgetreten; 1392a) verzichtet der Bischof 
auf seinen Anteil. Hierbei erfahren wir Genaueres über den 
Charakter des Gebiets: der Bischof spricht von einem Zwist 
zwischen ihm und dem Orden um dieses Gebiet; daher sei das 
Land lange Zeit ungeteilt geblieben und damit auch unbebaut 
und wüst. Auch ist es gefährlicher Boden: mancher Christen­
mensch ist jämmerlich gefangen und gemordet auf dem Strande. 
Eine Stelle lautet: „do wir ouch eigentlich gehandelt und ge-
wegen haben beide, den nutz und ouch den schaden unsir kirchen, 
und sonderlich gemerket, das die land derselben unsirer kirchen 
an dem meisten theile wüste und an gruelichen tviltnissen und 
nemlich am ansprunge der heidenschaft gelegen sien und mit 
in grenitzen, und wir ouch und unser kirclie zu schwach und 
zu arm darzu sien, das wir die land beweldigen und sie von 
der heidenschaft schützen und beschirmen mochten . . ., sien 
wir eins worden mit dem . . . ganzen Orden . . ." das Land ab­
zutreten usw. Urkunden des 15. Jahrhunderts zeigen, dass es 
auch dem Preussischen Orden nicht gelungen ist, das Land zu 
kultivieren und Sicherheit zu schaffen. Dieser Landstrich war 
als Durchgangsland zwischen Preussen und Livland sehr wichtig. 
In den Urkunden des 15. Jahrhunderts hört man aber immer 
wieder klagen über die Unsicherheit am Strande, über Beraubung 
und Totschlag3). 

Dieser kurze Überblick über das Schicksal des „unbebauten" 
Kurland unter der deutschen Herrschaft zeigt, dass es den 
deutschen Machthabern nie gelungen ist, wirklich Besitz zu er­
greifen von diesem Lande. Mit dieser Erkenntnis schwindet 
aber die Möglichkeit, anzunehmen, dass die Deutschen in einem 
Lande, das sie uie wirklich besessen haben, eine durchgehende, 
feste Landeseinteilung geschaffen haben sollten. 

Wollten wir aber nun annehmen, dass die Einteilung des 
Landes in Burgsuchungen der vordeutschen Zeit angehört, so 
erhebt sich sofort die Frage: wie ist es zu erklären, dass in 
einem völlig unbesiedelten Wildnisgebiet eine durchgehende 
Landeseinteilung angetroffen wird, und welchen Sinn hat sie da 
überhaupt? 

Hier ist eine Einschränkung zu machen. Das Land war 
wohl unbesiedelt in dem Sinne, als es hier eine sesshafte 
A c k e r b a u  t r e i b e n d e  B e v ö l k e r u n g  n i c h t  g a l t .  E i n e  B e v ö l k e r u n g  
hat es aber dennoch gegeben, was aus einigen Urkundenstellen 

UB. 2. 733. 
2) UB. 3. 131<J. 
3) Vgl. UB. 8 n. 733, 780, 847, 848, UB. 11 n. 314, 834. 
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sehr deutlich hervorgeht: April 1253x) wird die Hälfte der 
Burgsuchung Kreten vier Individuen verlehnt: Velthnne and 
Reygin, Twertiken und Smveyde. 5. April 1253 ist die Rede 
von ,,seniores et discretiores terrarumu, ferner ist die Rede 
von ,,itnsen luden" und „der brodere lüde11; dass es sich hier 
um einheimische Leute handelt, zeigt die Bestimmung über die 
Fischerei: „ Vortmeir war it sich gevile der brodere lade in 
unser visscherie to visschene, die solen uns den teende geven, 
und dat sulve solen nnse lüde den broderen wider don, also 
dat nieman ut besloten en werde von sime erve in dirre vor-
benomede visscherie (Ha quod nullus a sua hereditate in predictis 
piscationibus excludatur). Wenn im Jahre 1253 über ein Erbe 
des Fischereirechtes geurkundet wird, dann hat es hier eine 
eingesessene Fischfang treibende Bevölkerung gegeben. 

27. Juli 12582) werden . . . „harum castellaturarum homi-
nes . . der Nikolaikirche in Memel zugeordnet. 

6. Januar 12913) in der schon einmal erwähnten Teilungs­
urkunde geschieht die Teilung: „assumtis nobis (Gottfried, 
Komtur, und Thietmar, Vogt von Memel) fratribus nostris 
Theutonicis, nobis in Memela commorantibus, infeudatis ab 
ecclesia Curoniensi, et Curönibus, quibus terrarwn constabat 
distinctio1'. 

Aus diesen angeführten Stellen muss wohl das Vorhanden­
sein einer einheimischen Bevölkerung gefolgert werden, und 
zwar hat es sich um eine Jagd und Fischfang treibende Be­
völkerung gehandelt. Damit ist der oben gestellte Einwand 
behoben. 

Das Land hatte eine Bevölkerung, wenn auch wahr­
scheinlich keine fest siedelnde und Ackerbau treibende l). Mit 
dieser Feststellung ist die Annahme, dass die Burgsuchung eine 
vordeutsche Einrichtung ist, möglich geworden. 

») UB. 1. 246. 
2) UB. 1. 329. 
») UB. 1. 540. 
*) Auf die Frage der Siedelungsverhältnisse auch gerade dieses Ge­

bietes ist Dr. Gertrud Mortensen geb. Heinrich, Beiträge zu den Natio­
nalitäten und Siedelungsverhältnissen von Preussisch-Litauen, Berlin-No-
wawea 1927, eingegangen. Ks wird hier für das „unbebaute" Kurland 
völlig unbesiedeltes Wildnisgebiet festgestellt. Die Behauptung ist in dieser 
Schärfe nicht aufrechtzuerhalten. Zur Zeit, als deutsche Eroberer in dieses 
Land eindrangen, hat es hier eine Bevölkerung gegeben. Wohl scheint es 
aber so zu sein, dass sie sehr spärlich und schwach gewesen ist, und infolge 
der Kämpfe mit den Deutschen überhaupt versehwand. Sie wurde zum Teil 
niedergemacht, zum Teil floh sie. Livl. Reimchronik 7044 ff., 7059 ff. 
Die Leute der Burg Kreten werden erschlagen, die von Ampillen fliehen. 
Dasselbe hat auch schon Hans Mortensen, Die litauische Wanderung, 
Ö. 186 (Antn, I) Göttingen 1927, festgestellt. Vgl. zu dieser Frage auch 
Carl Engel: Die Kultur des Memellandes in vorgeschichtlicher Zeit, 
Memel 1931. 
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Gibt es Beweise dafür? 
Wenn in der zuletzt angeführten Urkunde von 1291 eine 

Landverteilung vorgenommen wird unter Assistenz von Kuren 
„quibus terrarum constabat distinctio", so ist es klar, dass das 
Kuren waren, die schon lange im Lande gelebt hatten und gut 
in ihm Bescheid wussten. 

Die Urkunde vom 5. April 1253 enthielt die Bestimmung, 
dass im Falle von Grenzstreitigkeiten zwischen „landen und 
landen, borchsuckunge und . borchsukunge" die Ältesten und Er­
fahrensten des Landes zu entscheiden haben. Diese „seniores 
et discretiores" waren also Leute, die wirklich gut Bescheid 
wussten um die betreffenden Grenzen. Wer aber waren 
diese Leute? 

Die vorhergehende Untersuchung hatte folgendes gezeigt: 
1. Von den Deutschen ist dieses Land nicht besiedelt 

worden. 
2. Es gab hier eine einheimische kurische Bevölkerung. 
3. Diese Bevölkerung wurde bei Grenzbestimmungen als 

sachkundig herangezogen. 
Damit ist klar, dass die „seniores et discretiores", von denen 

5. April 1253 die Rede ist, niemand anders als einheimische 
Kuren gewesen sind. 

Wenn aber im Falle von Grenzstreitigkeiten die Ent­
scheidung der einheimischen Bevölkerung überlassen wurde, 
wenn sie ferner bei Grenzbestimmungen der neuen Machthaber 
als sachkundig herangezogen wurde, dann handelt es sich um 
alte Landesgrenzen, die die Deutschen schon vorfanden, und die 
sie zunächst noch nicht zu ändern gedachten. Aus dieser Ein­
sicht folgt aber, dass die Burgsuchung eine alte Landesein­
teilung ist, die schon vor Ankunft der Deutschen hier be­
standen hat. • . 

Die Ergebnisse der bisherigen Untersuchung bilden nun 
eine feste Position für die weitere Fragestellung. 

Die Burgsuchung ist eine vordeutsche Einrichtung, und 
zwar stellt sie eine Art der Landeseinteilung dar. Sie fasst 
mehrere Lande, terrae, zu einer Einheit zusammen, und es ist 
bemerkenswert, dass auch die Menschen der zu einer Castellatur 
gehörigen „Lande" als Einheit gefasst werden, also einen Per­
sonenverband bilden. 

Es inuss nun die Frage nach dem Wesen und dem Zweck 
dieser Landeseinteilung gestellt werden. Aus den Urkunden, 
in denen von Burgsuchungen die Rede war, lässt sich nicht 
mehr als das bisher Gesagte entnehmen. Die Frage inuss von 
einer anderen Seite angegriffen werden, und zwar gilt es jetzt, 
diese Burgsuchungseinteilung des unbebauten Kurland in Be­
ziehung zu setzen und zu vergleichen mit der Organisation des 
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übrigen Landes. Die Frage steht jetzt so da: welcher Art war 
die Landesorganisation im bebauten Kurland, in Seingallen und 
in Livland bei Ankunft der Deutschen? 

2. Die innere Organisation des besiedelten Kurland 
bei Ankunft der Deutschen. 

Der erste urkundlich erwähnte Akt der Besitzergreifung 
Kurlands durch die Deutschen ist der Vertrag Balduin von 
AInas mit den Kuren am 28. Dezember 1230'). „Cum . . . 
Lammekinus rex, et pagani de Curonia, de terris Esertua, 
scilicet Durpis et Saggara, et kiligundis, quarum haec sunt 
nomina: Thargole, Osua, Langis, Venelis, Normis, Kiemala, 
Pygawasi), Sarnitns, Riwa, Sacez, Edualia, Alisivanges, Ardus, 
Alostanotachos, et de aliis kiligundis, villis ex utraque parte 
Winda sitis, Offerent se ad fidem Christi suscipiendam, terras 
suas, se et obsides suos per man m nostram ad manus domini 
papae conferentes." 

Lokalisiert man die hier genannten Ortsnamen, so ergibt 
sich die Besitzergreifung des an der Westküste Kurlands gele­
genen Landstriches von der nördlichen Windaulandschaft Ter-
geln bis zur Landschaft um den Libauschen See, mit den Kern­
punkten Alschwangen und Edwahlen. Was die innere Orga­
nisation dieses Landstriches anbetrifft, so lässt sich aus der 
Urkunde entnehmen, dass er erstens eingeteilt war in einzelne 
Landschaften — „terris", und zwar die Landschaft um den Libau­
schen See (Esertua), die Landschaft der unteren Durbe (Durpis) 
und die Landschaft an der unteren Windau (Saggara)3); ferner 
gab es eine Einteilung in Kiligunden, die die Urkunde auch als 
villae charakterisiert. Bis auf zwei, Ardus und Alostanotachos, 
lassen sich die genannten Kiligunden alle lokalisieren. 

Ein zweiter Landstrich wird durch einen Vertrag mit einem 
anderen Teil der Kuren am 17. Januar 12314) in Besitz 
genommen. Es handelt sich hierbei um den Landstrich, der am 
4. April 1253 in der grossen Teilungsurkuude als die Land­
schaft Vredecuronia charakterisiert ist. „Cum . . . pagani de 
Curonia scilicet de Bandowe, de Wannenia, de citra Winda, de 
villis, quarum nomina haec sunt: Rende, Walegalle, Matichule, 
Wanne, Pyrre, Ugenesse, Candowe, Anzes, Talse, Arowelle, 
Pope et pluribus alliis, fidem susceperint christianam . . ." 

x) UB. 1. 103. Die Ortsnamen hier und der folgenden Urkunden sind 
alle nach Bielenstein zitiert. 

2) Nicht Tygwen, wie bei Bielenstein, sondern Pigow im Gebiet 
Windau, vgl. Vertehnungsurk. 1461, kurl. Landesarchiv. 

3) Vgl. Bielenstein, S. 177 ff'. 
4) UB. 1. 104. 
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Im anderen Vertrag mit den Kuren1) heisst es: ,,. . . quod 
cum Curonibus de locis, quortim sunt haec nomina: Rende, 
Walegalle, Pidewalle, Matekule, Wane, Pure, Ugesse, Candoue, 
Anses, talem fecimus composiüonem . . ." Das Land war hier 
also eingeteilt in Dörfer — „villis", „locis". 

Zur Besitzergreifung des übrigen Kurland gibt es keine 
Vertragsurkunden, dieser Teil des Landes, d. h. die Landschaft 
Bandowe und ein Teil der Landschaft Biliavelank, ist nicht 
durch Vertrag, sondern durch Eroberung gewonnen worden. 
Bericht hierüber erstattet die Reimchronik. 

Die nächste Urkunde, die für unser Interesse von grosser 
Wichtigkeit ist, ist die Teiluugsurkunde vom 4. April 12532), 
die das besiedelte Kurland zwischen dem Bischof von Kurland 
und dem Deutschen Orden aufteilt. Äusserlich trägt diese 
Urkunde denselben Charakter, wie die entsprechende Urkunde 
für das unbebaute Kurland. Jede der vier Landschaften wird 
in drei Teile geteilt, wobei der Bischof einen Teil erhält, der 
Orden zwei Teile. Auf jeden Teil fallen eine Reihe von Ort­
schaften. Die Zahl der genannten Ortschaften ist naturgemäss 
viel grösser als in der Urkunde für das unbebaute Kurland; die 
einzelnen Landschaften sind grösser, und es handelt sich ja 
auch um bebautes und besiedeltes Land. Auch hier ist nun 
wieder nach dem Charakter der Ortschaften zu fragen. Um der 
grösseren Anschaulichkeit willen setze ich die Namen her. 

V r e d e c u r o n i a :  A r e v a l e ,  P o p e n ,  T o p e n  { C o p e n ) ,  V i e t -
sede, Puse, Ugale, Amulle, Vede, Anse, Matre, Moden, Cer-
sangere, Danseiveten, . . . 

Rende, Walgele, Cabele, Pedewale, Zabele, Candowe, 
Mattecul, Wane, Pure, Puckemen, cum terris desertis inter 
Candoue et Semigalliaw, item Assen, Ladze, Uge, Talsen, villa 
Husman, . . . 

Wy n da : Norme ab utraque parte fluvii Windae, Cer-
vigal, Laydze, Rapaden, Venese, ab opposito Ooldinghen, Sirien, 
Tcremenden, Apussen, Cisse, Edvale, . . . 

Sagere ex utraque parte Windae, ambo Lessede, Hasowe, 
Ambele, Sarneke, Vrien, Lanze ex utraque parte Windae, 
Wense ex illa parte Windae, ubi situm est GoldtngJien, TJdren, 
Targele, . . . 

B a n d o w e :  A m b o t e n ,  G a l t e n ,  B a t e n ,  W a r v e ,  E l k e n e ,  
Assiten, Rese, Cepse, Padoren, Celde, Lene, Nedighen, cum Om­

nibus terris et solitudinibus eorundem . . Perbona, (Jahnen, 
Apussen, Asenputten, Zameiten, Scherenden, . . . 

1) UB. 1. 105. 
2) UB. 1. 248. 
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Walteten, Sargamiten, Wepele, Lippeten, Libben, Scrunden, 
Jirien) Turlowe, Alswanghen. Arsen, Jerusalem, Arolde, 
Ardon, . . . Homines vero illi, gwi attinebant Jacobo Sagittario 
et Santike et Weysen, pertinebunt ad Scrunden, cum here-
ditate cor um, quorum hereditas sita est in castellaturis Dzer-
biten et Mesote dictis, quodquod vero residui fuerit super here-
ditatem, nobiscim dividetvr. Item Pakkare, Mitten, Sceden, 
Payulden, Wyllegalle, Eze, Kewele, Cormele, Kemele, Ywände, 
Tygwe, Carilanken, stagnum Nabba, et circa ipsum Sectio feni 
ad Goldinghen pertinent. Haec Mamecuten, villa, quae dicitur 
Swelgode, ambo Welse,. . . 

B i h a v e l  a n c :  R a z g e  e t  B a r t a  e x  i l l a  p a r t e  a q a a e  v e r s u s  
Wartan, Percunencalwe, Duvenelke, Prusse, Karkele, Sintere, 
Salene, Sakke, . . . 

Warta, Deteten, Unseten, Ylse, Lypa, cum omnibus terris et 
solitudinibus . . . Item Gaweysen, Warva, Donen, Pene, Odo, 
Zilse, Lindale, Trogst, Jewaden, Byrsegalewe, Gerwe, Boi/n-
seme, Drage, Grote, Aparate, Ylmede, Duppele; item Grobyn, 
Nercs, Strutie, TeZse, Aystere, Virgenare, Riwa, Medce, Medda, 
villa, quae dicitur Lyva, . . ; 

. . . secfa'o feni in terris Edvale, . . . 
Rivus vero sub Grobin, qui deßuit in stagnum, pertinebit 

ad ipsum Castrum. 
Die Urkunde gibt nur wenig Aufschluss über den Charakter 

der Siedelungen, resp. der Siedolungseinheiten, deren Namen sie 
nennt. Einige Siedelungsbezeichnungen weist die Urkunde 
immerhin auf, zwei Ortschaften erhalten die Bezeichnung „villa", 
zwei Namen treten mit der Bezeichnung „castellatura", „borgh-
sukunge" auf. Grobin ist als Castrum, hus, bezeichnet. Eine 
ganze Reihe der hier genannten Ortsnamen sind uns aber schon 
aus den beiden Urkunden von 1230, 1231 bekannt, 11 aus der 
Landschaft Vredecuronia'), die dort als villae, resp. loca 
charakterisiert waren, 7 aus der Landschaft Winda2), 3 aus 
der Landschaft Bandowe3), 2 aus der Landschaft Bihave-
lanc 4). Diese waren als Kiligundis, villis charakterisiert. 

Die beiden hier genannten Burgsuchungen Dzerbithen und 
Meseten sind leider nicht sicher lokalisierbar, und es ist nicht 
einmal gewiss, ob sie überhaupt zum „bebauten" Kurland gehört 
haben"). Der Ausdruck „kiligunde" darf im Jahre 1253 schon nicht 

1) s. oben die Namen vom 17. Januar 1231. 
2) Targele, Thargolara; Hasowe, Osua; Landze, Langis; Wense, Ve-

nelis; Norme, Normis; Sarneke, Sarnitusj Edvale, Edualia. 
3) Kemele, Kiemala; Alswanglien, Aliswanges; Ardon, Ardus. 
4) Riwa; Sakke, Sacese. 
5) Siehe S 2, Anm, 4. 
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mein' als Bezeichnung für eine Landeseinheit in Kurland in Anspruch 
genommen werden. Mit dem Jahre 1230muss er als erloschen gelten1). 
Als vornehmste Siedelungseinlieit erscheint demnach die Villa, 
das Dorf. Doch hat es auch hier in Kurlaud nicht an zusammen­
fassenden grösseren Landeseinheiten gefehlt. Dieses geht aus 
einigen Verlehnungsurkunden derselben Zeit hervor. Im April 12532) 
heisst es: „. . . Luthart sal htbben dat dorp to Zilden, dat to 
Walteiten höret, . . . WilleJän sal . . hebben dat dorp to Up-
seten, dat to Virgenare to gehöret, . . Hier sind vier weitere 
Ortsnamen der grossen Teilungsurkunde charakterisiert, zwei 
sind als Dörfer bezeichnet und zwei, Walteiten und Virgenare, 
erscheinen als Landeszentren, denen Dörfer zugeordnet sind. 
Welcher Art ist diese Landeseinheit? Hatten sich einige Be­
denken erhoben, die in der Teiluugsurkunde genannten Burg­
suchungen Dserbithen und Meseten für das bebaute Kurland in 
Anspruch zu nehmen, und durfte aus dieser Urkunde daher nicht 
auf eine Einteilung auch des bebauten Kurland in Burgsuchungen 
geschlossen werden, so gibt eine andere Urkunde vom 27. IV. 12343) 
doch unzweifelhaftes Zeugnis dafür, dass es auch im bebauten 
Kurland Burgsuchungen, castellaturae, gegeben hat. Der Pfarr-
geistliclie zu St. Petri in Riga wird belehnt „ . . in viginti 
quinque uncis in Curonia, in castellatura Lodgiae, in provincia 
Ugesse ..." Und wenn in der Urkunde 1253 von der Zuge­
hörigkeit einzelner Dörfer zu anderen Ortschaften als zu ihren 
Zentren die Rede war, so hat es sich wohl auch hier um die 
Einrichtung der Burgsuchungen gehandelt. Diese Annahme 
wird durch spätere Urkunden bestätigt. Walteiten tritt im 
14. Jahrhundert mehrfach als castellatura auf: „castellatura 
Novi Castri", „castellatura Nove Domus"4) usw. Für Vir­
genare ist 12915) ein mons genannt. Es lässt sich also sagen, 
es hat für das bebaute Kurland die kleinere Siedlungseinheit 
des Dorfes und die zusammenfassende Einheit der Burgsuchungen 
gegeben, zur Zeit, als die Deutschen ins Land kamen. Auf diese 
Feststellung hin lässt sich aber keineswegs folgern, dass also 
die innere Organisation des bebauten Kurland dieselbe gewesen 
wäre, wie die des unbebauten Kurland. Der eine grosse Unter­
schied ist schon der: es gab hier Dörfer, dort nicht; die Unter­
gebiete dort heissen einfach terra, Land. Weiter ist zu sagen, 
dass die Dörfer in Kurland von ganz hervorragender Bedeutung 
zur Zeit des 13. Jahrhunderts gewesen sein müssen. Es ist nur 
daran zu erinnern, dags 1230, 1231 die Kuren der einzelnen 

*) Zum Castrum Grobin vgl. unten S. 19, Anm. 3. 
2) UB. 1. 247. 
») UB. 1. 136. 
4) Vgl. S. 3. 
6) UB. 1. 543. 
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Dörfer als Vertragskontrahenten auftreten, keineswegs aber Ver­
treter oder Vorsteher einer grösseren Landeseinheit. Ein 
weiterer bedeutsamer Beleg für diese Beobachtung ist die Ur­
kunde, in der der kurl. Bischof und der Deutsche Orden eine 
Übereinkunft treffen über die Verteidigung des Landes wider 
die Heiden. Es heisst da: „ Weret dat it geschege, dat die viende 
des geloven snelliken int land sprengeden, so mögen uns boden 
in der brodere guit, and der brodere boden in uns guit, die 
lüde to der malatuen eisschen, bi den eilsten der dorpe . . ,tt l). 
Es muss hiernach eine alte Pflicht der Dorfältesten gewesen 
sein, die Leute ihres Dorfbezirks zur Heerfahrt aufzubieten. 
Die Dörfer sind hier also militärisch und politisch handelnde 
Einheiten „gewesen unter Führung eines oder vielleicht auch 
mehrerer Altesten. Was nun die Burgsuchungen im bebauten 
Kurland anbetrifft, so lässt sich aus den Urkunden nicht auf 
eine grosse Bedeutsamkeit dieser Landesorganisation um die 
Mitte des 13. Jahrhunderts schliessen, ganz im Gegensatz zum 
unbebauten Kurland, wo die Burgsuchungen die eigentliche 
Form der Landesorganisation bildeten. Die wichtigste Sied-
luugseinheit im bebauten Kurland um die Mitte des 13. Jahr­
hunderts ist das Dorf. 

3. Die Art der Landesorganisation Livlands und Semgallens 
zu Beginn des 13. Jahrhunderts. 

Wir wollen nun Kurland verlassen und die Landeseinteilung 
und Organisation Livlands, wie die Deutschen sie bei ihrer An­
kunft vorfanden, untersuchen. Da kommen zunächst drei Ur­
kunden aus den Jahren 1211—1213 in Frage. Es erscheint mir 
am besten, um der grösseren Anschaulichkeit willen, die Ur­
kunden selbst hierherzusetzen. 

Der zwischen dem Bischof von Riga und dem Orden zu­
stande gebrachte Vergleich wegen der Teilung Lettlands wird 
bekannt gemacht2): „decretum est, quod Letthia et Castrum Ku-
konois a senioribus terrae in tres partes aeque divideretur, tertia 

*) UB. 1. 250. Um dieselben „eilsten der dorpe" wird ea sich wohl 
auch handeln, wenn ea in der Reimchronik 2391—2397 heisst (der ürdens-
meiater Dietrich von Grüningen war mit einem Heer nach Kurland gezogen, 
das dort heerte und raubte): 

„Die kuren des waren unvro. 
An einen rat sie vielen do: 
Sie wolden vridelichen leben, 
Sie soldei) sich dem meistere geben, 
Die eldesten sprachen under in. 
Sie vielen uf denselben sin 
Und santen boten in das her.* 

2) UB. 1. 18, 1211. 
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parte praedictos milites Christi contigente. Castrum vero, quod 
Asscrad dicitur, cum omnibus suis attinentüs eisde n militibusper-
tinebit integraliter; duas quoque villas, quas perdiderunt in ter-
minis castri Remin, episcopus ipsis recompensabit; item tertiam 
partem de castro Holme in hominibus, agris et decimis, sepedicti 
milites obtinebunt 

Die zweite Urkunde lautet1): 
„terra, quae Lettia dicitur, tripartita sorte divideretur . . . 

Duae itaque curtulae parti domini episcopi assignatae fuerunt, 
in quarutn una continebitur Aszute, Castrum Le.pene et villae 
in confinio Bebnine quondam pertinentes regi in Oereike c. o. 
s. p.\ in altera continebantur castra Aucenice, Alene c. s. a. 
Militibus Christi pro tertia parte ipsos contingente una cartula 
assignata est, in qua continebantur castra Zerdene, Rheyeste, 
Sessowe c. s. a," 

In der dritten Urkunde2) urkundet Bisehof Albert über 
einen Ländertausch zwischen ihm und dem Orden. . . notum 
faeimus, quod inter nos et dilectos filios nostros . . . factam di-
visionem castrorum et praediorum, prius nobis communium, 
saniore consilio placuit immutari . . . Decretum est igitur, ut 
Castrum nostrum Antine, annonam etiam nostram, qilam in 
deeima, Ascharad habebamus, et duas villas Sedgere dictis mili­
tibus Christi dimitteremus, castro Alenensi, quod prius hnbebant, 
ab eis retento. Cessit autem nobis Castrum Kocanois. Oerdine, 
Egeste, Marxne, Chessowe, cum Iiis, quae infra ea et Eustam 
fluvium et Dunam coniinentur 

Bs geht uns an dieser Stelle nichts an, ob die einzelnen 
Namen richtig geschrieben sind oder verschrieben, ob die Ort­
schaften sich mit heutigen identifizieren lassen oder nicht, ob 
sie sich überhaupt lokalisieren lassen. 

Uns interessiert liier das Prinzip der Landesteilung, und 
dieses Prinzip ist in der zuletzt zitierten Urkunde prägnant 
ausgesprochen: der Bischof bezieht sich auf die vorausgegangene 
Landesteilung und spricht von ihr als von einer „ facta divisione 
castrorum''1. Ks ist in der Tat so, das zeigen die zitierten Ur­
kunden ja aufs deutlichste, dass Burgen verteilt und geteilt 
werden. Wenn hier von Burgen die Rede ist, so sind damit 
nicht nur die einzelnen Anlagen gemeint, sondern es sind immer 
zur Burg gehörige Gebiete mitgemeint. Dieses geht zunächst 
aus der rein theoretischen Einsicht hervor, dass, wo ein Land 
aufgeteilt wird, auch tatsächlich „Land" verteilt werden muss, 
und nicht nur einige wenige „castra"; zweitens zeigen es auch 
einige Bestimmungen und Wendungen der Urkunden ganz deut-

1) UB 1, 23, 1211 oder 1212. 
2) UB. 1, 38, 1213. 

2 
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licli, dass mit den Burgen die ganzen Burggebiete mitgemeint 
sind. Wenn von der „tertia pars de Castro Holme in homini-
bus, agris et deeimis11 die Rede ist, so handelt es sich natürlich 
nm Land und nicht nur um die Burg. Zur Burg gehörte immer 
auch ein bebautes und besiedeltes Gebiet, das in ihrem Umkreis 
lag. Die Urkunden sprechen ja auch von Dörfern innerhalb der 
Grenzen einer Burg: „duas villas, quas perdiderunt in terminis 
castri Remin", „villae in confinio Bebnine". 

Was lehren diese Teilungsurkundeu? 
Sie haben uns das Prinzip der Landesteilung Livlands ge­

zeigt, damit aber auch — und darauf kam es ja hauptsächlich 
an — das Prinzip der vorgefundenen Landeseinteilung. Wenn 
ein Land nach Burgen und Burggebieten aufgeteilt wird, dann 
muss es auch in Burgen und Burggebiete eingeteilt gewesen 
sein. 

Die oben zitierten Urkunden beziehen sich hauptsächlich 
auf den östlichen „Lettia" genannten Teil Livlands. Nur ein­
zelne wenige Burgen aus dem übrigen Gebiet werden 
genannt. Dass es sich auch in den übrigen Landschaften um 
eine Einteilung in Burgen handelt, lehren spätere Urkunden, 
vor allem aber die Chronik Heinrichs von Lettland. Diese 
Chronik ist für unsere Frage noch insofern sehr interessant, als 
sie nicht nur von den castra Cubbeselle, Lennewarden, Asche-
radeu usw. spricht, sondern es ist in ihr auch die Rede von 
„provinciaeK1), die mit dem Namen eines Castrums benannt sind. 
Wir sehen hier noch einmal, dass zu den Burgen auch Gebiete, 
„provinciae", gehörten, und dass diese provinciae den Namen 
des in ihnen liegenden Castrums trugen. 

Mir scheint, dass sich aus der obigen Untersuchung ein ein­
deutiges Bild der Landeseinteilung Livlands gewinnen liess. 

Wir gehen nun zu Semgalle n über. 
Im April 1254 findet die Teilung Semgallens statt2). Das 

Land wird in drei Teile geteilt: 
1. Silene et Sagere cum suis terminis. 
2. Dubene et Sparnene. 
3. Thervethene et Dubelone. 
In späteren Urkunden werden diese Namen bezeichnet als 

„castra cum terminis suis". Es handelt sich darum, dass der 
Orden in seinem Gebiet eine Burg Terweten oder eine andere 
ausbauen will, um einen festen Stützpunkt gegen die feindlichen 
Semgaller zu haben; als Rekompensation für die Mühen und 
Ausgaben, die er um dieser Sache willen gehabt hat, verlangt 
er Abtretung einer der bischöflichen Burgen3): „ . . . unum de 

x) H. XVII, 5: „provincia Lenewardensis". 
2) UB. 1. 264. 
3) UB. 1. 425. 
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castris suis, . . , Syrene sc. aut Sagare". In einer nächsten Ur­
kunde1) erklärt das Domkapitel sich bereit, dem Orden „unurn 
de castris, . . . nostris Dobene aut Sparnene" zu überlassen. Am 
7. Oktober 12728) erfolgte die eudgültige Abtretung des Castrums 
Dobene an den Orden. In dieser Urkunde werden ganz genau die 
„attinentia" der beiden castra festgestellt; zu jedem Castrum ge­
hören eine ganze Reihe „provinciae, . . . singulae cum terminis 
suis". 

Der Ausdruck „provincia" bedeutet hier natürlich etwas 
anderes, als es für Livland festgestellt werden konnte; es 
werden einzelne kleinere Untergebiete eines grösseren Gebietes 
damit bezeichnet; Landeseinheiten wohl derselben Art, wie die 
provincia Ugesse der castellatura Lodgiae. Die in der Teilungs­
urkunde genannten castra gehören dem westlichen Teil Sem­
gallens an; der östliche Teil, sofern er überhaupt gegliedert war, 
scheint einen ganz grossen Mittelpunkt im „Castrum Mesoten" 
gehabt zu haben. 

Aus diesem kurzen Uberblick hat sich klar und eindeutig 
ergeben, dass auch Semgallen in Burgen und Burggebiete ein­
geteilt war. 

Die Frage nach der Landesorganisation Livlands und Kur­
lands ist damit, so gut es möglich war, beantwortet worden. 
Was ist damit für das Problem der Burgsuchung gewonnen? 

4. „Burggebiet" und „Burgsuchung". 

Etwas Merkwürdiges fällt auf: für Kurland, für das unbe­
baute sowohl, als auch für das bebaute, sind Burgsuchungen 
nachzuweisen; nur als Ausnahme begegnet aber in den Urkunden 
des 13. Jahrhunderts die Bezeichnung „Castrum"3). Umgekehrt 
werden für Semgallen und Livland „castra" genannt, nicht 
ein einziges Mal kommt aber der Ausdruck „castellatura" vor. 

Auf eine kurze Formel gebracht, stellt sich die Landes­
organisation, wie sie die Deutschen vorfanden, so dar: 

1. Kurland: 
a) im unbebauten Kurland rechnete man mit Burg­

suchungen als mit den entscheidenden Landeseinheiten; 
es werden auch terrae als Untergebiete der Burg* 
suchungen genannt; 

b) im bebauten Kurland war die Landeseinheit, mit der 
man rechnete, das Dorf; wir stossen aber vereinzelt 

1) UB. 1. 426. 
2) UB. i. 432. 
:1) Die Burg Amboten UB. I 804, 1290 ist schon' eine deutsche Burg, 

dasselbe gilt wolil auch für das „Castrum Grobin" UB. I' 248, 1253. 

2* 
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auch auf die zusammenfassende Organisation der 
Burgsuchung. 

2. Semgallen und Livland waren in Burgen mit den dazu­
gehörigen Gebieten eingeteilt. 

Die Frage entsteht: handelt es sich bei einer Einteilung 
des Landes in Burgsuchungen einerseits und bei einer Ein­
teilung in Burggebiete andererseits um die gleiche Einrichtung 
mit verschiedener Benennung, oder bezeichnen die verschiedenen 
Namen auch verschiedene Einrichtungen? 

Damit stehen wir vor der Frage: was sind Burgsuchungen 
und was sind Burgen (im Sinne von Burggebieten) ihrem 
Wesen nach? 

Rein nach den Ausdrücken: Burgsuchung und Burg(gebiet) 
ist zu entnehmen, dass es sich um Landeseinheiten handelt, in 
denen eine Burg eine Rolle spielt. Es wird ein wesentlicher 
Schritt zur Lösung der eben gestellten Frage sein, wenn unter­
sucht wird, welche Bedeutung die Burg für die beiden genannten 
Landeseinheiten gehabt hat. 

Welche Rolle spielten die Burgen in Livland und Sem­
g a l l e n ?  

Die Antwort wird am besten der Chronik Heinrichs von 
Lettland entnommen. Heinrich berichtet von den Kämpfen der 
Deutschen mit den Liven und Letten oder auch von den Kriegs­
zügen der Esten und Litauer wider die Liven und Letten und 
umgekehrt. Dabei ist dann die Rede von den Liven oder Letten 
dieser oder jener Burg und von dem „princeps ac senior" oder 
von den „seniores" der betreffenden Burg. Wir gewinnen 
folgendes Bild: auf jeder der Burgen sass ein Häuptling, dem 
die Burg gehörte, der „senior ac princeps" dieser Burg. Oft 
ist es so, dass die Burg geradezu nachdem senior benannt wird: 
z. B. „castvum Cauponis" die Burg des Caupo; „Castrum Da-
brelis" "*), die Burg des Dabrel: oder es treten folgende 
Wendungen auf: 
„ . . . seniorem ipsius provincie (Lennewarden) Uldetvene . . ,3); 
„  .  .  .  V i e w a l d u s  a i d e m  s e n i o r  d e  A s c r a t  .  .  .  " 4 ) ;  

„Talibaldus de ßeverin" b)\ 
„Russinits de Castro Sotecle" ®). 

Um die Burg herum befindet sich ein Gebiet, die „provin-
cia", das „confinium castriu. Innerhalb dieses Gebietes befinden 
sich eine ganze Reihe von Ortschaften, die zur Burg gehörten 

H. IX, 3. 
2) H. X, 10, XYI, 5 usw. 
3) H. XV1L 5. 
4) H. XXIII, 8. 
5) H. XII, 6. 
«) H. XII, 6. 
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und deren Bewohner in Abhängigkeit vom senior der Burg stehen. 
Bs heisst z. B. bei Heinrich1): . Russinus, qui erat Let­
thorum fortissimus, et Waridote cum Omnibus Lettiiis, qui erant 
in fi?iibus su/s, convenirent in magna vnultitudine apud Castrum 
Beverin . . oder es heisst:2) . Vesike cum Livonibus 
suis . . Neben dem eigentlichen senior castri, der namentlich 
genannt wird, treten noch andere „seniores" auf. Sie werden 
bezeichnet als „seniores castri", oder als „seniores Lettorum 
de Bewerinoder als seniores einer Provinz. Der eine oder 
der andere von ihnen wird auch namentlich erwähnt, doch kommt 
dieses seltener vor. Ich möchte fast annehmen, dass diese 
seniores die Altesten der Einwohner der Dörfer gewesen sind, 
also die Altesten der Einwohnerschaft der Burggebiete. Der 
eigentliche senior hatte die Burg inne und übte eine ge­
wisse Macht über das ganze Burggebiet aus. Ihm zur Seite 
haben vielleicht die seniores gestanden, seine Macht ein­
schränkend. Jedoch ist dieses letztere eine Hypothese, und sie 
ist nicht wesentlich für unsere Frage. 

Die Frage nach der Bedeutung der Burgen in Livland 
kann jetzt so beantwortet werden: 

Die Burg ist Sitz und Eigen eines senior ac princeps, und 
sie übt eine gewisse Macht aus über den Landumkreis, dessen 
Zentrum sie ist. Die Burgen sind die Machtfaktoren des 
Landes; will mau die Herrschaft über ein Land erlangen, muss 
man die Burgen besitzen; so dreht sich aller Kampf und alle 
Verhandlung um die Burgen. 

Für die Semgallischen Burgen werden auch Häuptlinge 
genannt3); eine überwiegend führende Rolle spielen dabei die 
Burgen Mesoten und Terweten. 

Was die Bedeutung der Burg in Kurland betrifft, so lässt 
sich feststellen, dass sie das Zentrum der Burgsuchung ist, und 
dass diese nach ihr benannt wird. Allerdings ist hier die Ein­
schränkung zu machen, dass dieses nur für das unbebaute Kur­
land aus den Urkunden klar gefolgert werden kann. Ent­
sprechend den Burgsuchungen des unbebauten Kurland, finden 
sich namentlich erwähnt: „die bürg to Kretenu, „mons de 
Oden", „Castrum Proysu, aus späterer Zeit, aus dem 15. Jahr­
hundert, ist vom „Burgwall von Polangenu die Rede; zu 
erwähnen ist auch noch das „castell Mutine" der Teilungs­
urkunde. 

Für das bebaute Kurland sind mit einer Ausnahme urkund­
lich gar keine Burgen genannt; nur einmal ist die Rede vom 
„mons de Virgenare". 

1) H. XII, 6. 
2) H. XXII, 9-

Vestbard und Nameiae. LR. V. 1700, 8658 f. 
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Das Problem muss daher so verändert werden: welche Be­
deutung hat das Burgsuchuugszentrum, nach dem die Burg-
suchung benannt ist, für diese? 

In der Urkunde von 1234 wird Land verliehen „in Cu-
ronia, in castellatura Lodgiae, in provincia Ugesseu. Die Ver­
tragsurkunden von 12301) bezeichnen Ugesse als „villa", bzw. 
^locus". Lodgia wird überhaupt nicht genannt. Nun muss wohl 
angenommen werden, dass in diesem Vertrag die bedeutenderen 
Ortschaften genannt sind, und dass die Ortschaften, die wohl 
in diese Landschaft fallen, hier aber nicht genannt sind, unbe­
deutender gewesen sein müssen. Demnach ist also Lodgia der 
unbedeutendere Ort, Ugesse der bedeutsamere. Umgekehrt 
erscheint das Verhältnis 1234. Wir wissen, dass die castella­
tura ein umfassenderes Gebiet ist, das Untergebiete umfasst, 
und dass „provincia", „locus" oder „villa" Ugenesse ein Unter­
gebiet der castellatura Lodgia ist. Lodgia müsste demnach 
als Burgsuchuugszentrum die grössere Bedeutung haben als 
Ugenesse. Wie vereint sich dieser Schluss mit dem vorher­
gehenden? 

Wir finden die Lösung, wenn wir die Tatsachen als Tat­
sachen nehmen und daraus unsere Schlüsse ziehen. Das Dorf 
Ugenesse ist die bedeutsamere Ortschaft; Lodgia spielt als 
besiedelte Ortschaft nur eine untergeordnete Rolle; es ist aber 
das Zentrum einer castellatura. Heute ist Ladse (Lodgia) ein 
Gesinde und in seiner Nähe befindet sich ein Burgberg; dieser 
Burgberg bildete wohl das Zentrum der Burgsuchung. Bs ist 
sofort ersichtlich, dass dieses Burgsuchuugszentrum, das sich 
an eine recht unbedeutende Ortschaft knüpft, wesentlich ver­
schieden ist von den Burggebietszentren Livlands. 

Forschen wir nun weiter nach dem Vorhandensein und nach 
der Bedeutung von Burgsuchuugszentren in Kurland, so stossen 
wir wieder auf die Urkunde von 1253, die da verlehnt „dat 
dorp to Zilden, dat to Walteyten höret11 und „dat dorp to XJp-
seten, dat to Virgenare io höret". Walteyten (Neuhausen) ist 
das Zentrum einer Burgsuchung; es ist in späterer Zeit unter 
den Deutschen eine Burg und in ihrer Nähe befindet sich ein 
Burgberg. Aus den Urkunden des 13. Jahrhunderts geht aber 
nichts über die Beschaffenheit dieses Zentrums hervor. Vir­
genare, das hier als Zentrum einer Landeseinheit erscheint, 
wird 1291 als „mons" genannt. Im übrigen erfahren wir aus 
den Urkunden nichts über irgendwie bedeutsame Landeszentren. 
Einige weitere Aufschlüsse gibt aber die Reimchronik. Sie 
spricht wohl von Burgen in diesem Gebiet, und es ist sehr 
charakteristisch, wie sie ihrer Erwähnung tut. Von Vredecu-

!) ÜB. 1 nii. 103—105. 
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roiiia und dem Windaugebiet wird gar nicht gessprochen; das 
war auch nicht nötig, die Kuren dieses Gebietes hatten sich 
unterworfen, Kriegszüge haben hier nicht stattgefunden1). 

Der erste kurische Ort, der erwähnt wird, ist Goldingen2). 
Es wird erzählt, dass das Heer vor einen vberg" fuhr und dort 
Goldiugen erbaute. Dieser ist wohl nichts anderes als 
die Burg der Burgsuchung Goldingen. Die nächsten Ort­
schaften, die erwähnt werden, sind Amboten3) und Sin-
telin4) (Dsintern bei Appricken). Beide Ortschaften treten als 
Burgen auf. Es ist nicht zufällig, dass hier die Rede von 
Burgen ist, vorhin bei Goldingen aber nur von einem 
„berg" gesprochen wurde: um Amboten und Sintelin linden 
Kämpfe statt; die Kuren, die sich nicht friedlich ergeben 
wollen, haben sich auf dem Burgberg zusammengefunden und 
verteidigen sich. Der Burgb erg ist hier als B u r gbcrg in Punktion 
getreten. Die Besitzergreifung Goldingens dagegen ist friedlich 
vor sich gegangen, und es ist sehr bemerkenswert, dass der 
zentrale Ort der Burgsuchung nichts anderes ist als ein Berg. 
Hierin liegt ein wesentliches Moment: die Burgsuchungszentren 
waren Burgberge und hatten als besiedelte Ortschaften gar 
keine Bedeutung. Von einem Machtzentrum, wie das für Liv­
land und Semgallen festgestellt werden konnte, kann hier gar 
keine Rede sein. In Kriegszeiten sammelte sich die Bevölkerung 
eines gewissen Landumkreises auf einem befestigten Burgberg; sie 
suchte dort mit ihrer ganzen Habe Schutz vor dem Feinde, 
und wenn es nötig war, verteidigte sie sich von da aus gemein­
schaftlich gegen feindliche Angriffe. Der Burgberg, der in 
friedlichen Zeiten tatsächlich nichts anderes war als ein befestigter 
Berg, ein geographischer Ort, wurde nur bei Kriegsgefahr 
zur Burg. 

So ist die Beschaffenheit und die Bedeutsamkeit der Burg­
suchungszentren bei Ankunft der Deutschen. Die Zentren der 
Burgsuchungen in Kurland und der Burg(gebiete) in Livland 
sind also durchaus verschiedener Art. Die „castra" Livlands 
sind Häuptlingsburgen, Machtzentren inbezug auf das umliegende 
Land. Wir können dieses Land vielleicht wirklich mit einem 
gewissen Recht — Burggebiet — nennen, Land, dem von der 
Burg aus in irgend einer Weise „geboten" wird. Die Burg 
in Kurland ist kein Machtzentrum; es ist der Ort, auf dem 
sich die Bevölkerung eines bestimmten Landumkreises zu be­
stimmten Zeiten und zu bestimmten Zwecken sammelt. 

*) Nur einmal gelegentlich eines Kriegszuges der Litauer wird die 
Burg Talsen genannt. LR. 118116—11827. 

2) L. R. 2405. 
3) L. R. 2437, 2464 usw. 
4) L. R. 5931, 5985. 
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In Livland geht eine Aktivität vom Castrum auf das uni­
liegende Land aus; in Kurland gebt die Aktivität vom 
umliegenden Land auf die Burg hin aus. Dieses umliegende 
Land ist nieht das Burggebiet, sondern die Burgsuchung1). 

Es ist ersichtlich geworden, dass die Art der zusammen­
fassenden Landeseiuheiten in Kurland wesentlich verschieden 
war von der Livlands, dass die verschiedenen Bezeichnungen 
auch verschiedene Einrichtungen meinten. Das, was sich direkt 
und indirekt aus den urkundlichen Quellen zum Problem der 
Burgsuchung sagen liess, ist nun gesagt worden. 

Es ist möglich, dieses Problem noch von einer anderen 
Seite zu untersuchen; nämlich vom sachlichen und sprachlichen 
Gehalt der Bezeichnung selbst. 

Dieses soll jetzt geschehen. Es wird zwar ein langer 
Umweg werden; aber es werden sich doch einige so bedeut­
same Ergebnisse gewinnen lassen, dass er sich lohnt. 

2 .  K a p i t e l .  

„Burgsuchung'4. 
Die Bezeichnung „Burgsuchung", „castellatura" in den kur-

ländischen Urkunden des 13. Jahrhunderts ist sehr auffallend; 
sie ist sonst nirgends zu finden, und kommt ganz ausschliesslich 
nur hier vor. Fragt man sich, was das Wort rein sprachlich 
bedeutet, so muss es, um eine Autwort finden zu können, in 
seine beiden Bestandteile zerlegt werden: Burg-sukunge oder 
borch-sokinge2). Der erste Teil ist klar. Interessant ist der 

!) Wenn A. Sväbe behauptet, dass die Quellen des 13. Jahrhunderts 
einmütig bezeugen, dass das von de» baltischen Völkern bewohnte Land, 
in Burggebiete eingeteilt war, die in lateinischen Texten kastellaturen, in 
ndd. borchsokunge genannt werden, so ist das nicht richtig, die Bezeichnung 
Borchsukunge, castellatura ist aus den Quellen des 13. u. 14. Jahrhunderts 
nur für Kurland nachweisbar, und die mit diesem Terminus bezeichnete 
Landeseinheit trägt zur Zeit des 13. Jahrhunderts einen anderen Charakter 
als die Barggebiete in Livlaud und Semgallen zur selben Zeit. 

3) Ks sind noch zwei weitere Zusammensetzungen mit diesem zweiten 
Teil des Wortes in alt-livländiachen Quellen zu finden. In einer Urkunde 
vom 3. II. 1288 (UB. 3 n. 521a), die sich auf Estland, und zwar auf die 
Landschaft Jerwen bezieht, ist die Rede von wüsten „dorpsükinge", lat. 
„villatura" (vgl. unten S. 9b f.). Sowohl in der germanischen als in der latei­
nischen Fassung kommt diese Bezeichnung nur in dieser Urkunde vor, und 
nicht auch in Urkunden, die sich auf Livland und Kurland beziehen. Wenn 
Sväbe a. a. 0. S. 11 die Bezeichnung „villatura" für die kurländische Ur­
kunde (UB. n. 603, um 1350) in Anspruch nimmt, so ist nicht einzusehen, 
mit welchem Recht: in der Urkunde heisst es nur „villam nostram Bar-
bonem". Die zweite Zusammensetzung ist „kleidtsoking". In einer liv-
ländischen Güterurkunde (GU. 1 n. 599, 1490, Apr. 25) wird Land verlehnt 
„im kerspcll unnd in der borchsokinge to Ruyen, , . . in der kleidtsoking to 
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zweite Teil -sukunge, -sokinge. Das Wort in dieser Gestalt 
weist auf das skandinavische „sokn" !) bin. Die heute geläufige 
Bedeutung von „socken" in den skandinavischen Ländern ist 
Kirchspiel2). 

Die Frage ist jetzt so zu formulieren: was bedeutet der 
Ausdruck „sokn" ursprünglich, und wie ist er zur Bezeichnung 
einer Landeseinheit geworden? 

Das unserem Worte „sokn" zugehörige Zeitwort ist „soken" 
— suchen. Es ist allen germanischen Sprachen bekannt. Die 
Grundbedeutung des gotischen „sökian" ist — eine Spur ver­
folgen 3). 

,,Soken" hat aber nicht nur diese allgemeine Bedeutung, 
sondern wird auch in besonderem technischen Sinne gebraucht, 
und zwar auf zweierlei Weise: 

1) feindlich suchen, angreifen. Das Hauptwort bedeutet 
dann: Angriff, Kampf, Streit; 

2) in rechtlichem Sinne: das Gericht besuchen, um Recht 
zu sprechen oder sprechen zu lassen; sein Recht (gerichtlich) 
verfolgen; einen Prozess führen. S<J>gsmaal heisst im Dänischen 
und Norwegischen Rechtsprozess. 

Damit ist die Kraft des Wortes aber nicht erschöpft; es 
macht weitere Entwicklungen durch und gewinnt neue Be­
deutungen4). Dieses geschieht besonders bei den uordger-
manischen Völkern, und zwar in der Wikingerzeit. Eine 
grundlegende Entwicklungsstufe lässt sich aber noch auf west­
germanischem Boden beobachten. 

Die jetzt folgenden Feststellungen sind dem Aufsatze Sveud 
Aakjers entnommen 5). 

Allgemein bekannt bei den germanischeu Völkern ist das 
Wort „Heimsuchung". In den alten germanischen Gesetzen tritt 

Vennekuli, . . . unnde . . . in der kleidlsokinge to Paddekuli . . (kleidt, 
klete, lettisch klehts bedeutet kleines Haus, Vorratskammer, auch einen 
grossen Kornspeicher, vgl. GU. 599, Anin. 2). Um dieselben Ländereien 
handelt es sich auch GU. II 19 u. 680. 

*) Vgl. S. 1, Anm. 5. 
2) „Sogu" -- dänisch — norwegisch, „Socken" — schwedisch. Di« 

heutige Aussprache des schwedischen „socken" ist szukn. Vgl. hiermit die 
Form, in der das Wort bei uns im 13. Jahrh. auftritt: borchsukunge, sukinge; 
erst später setzt sich das „o" durch. 

3) Hierzu und zum folgenden vgl. Fritzner, Ordbog over det gamle 
norske sprog III, 1896 und Falk und Torp, Norwegisch - dänisches Wörter­
buch, 1911. 

4) Die verschiedenen Verbindungen, die das Wort sokn eingeht, und 
die verschiedenen Bedeutungen, die es dadurch gewinnt, sind zum erstenmal 
von Svend Aakjer, Om det olddanske Herred og Sogn, in Festskrift til 
Kristian Erslev S. 1—30, K(|>benhavn 1927, S. 23—27 zusammengestellt 
worden. 

ö) Sv. Aakjer a. a. O. S. 2—8. 
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es als Bezeichnung für ein bestimmtes Vergehen auf: „Hamsocna 
est, si quis alium in sua vel alterius domo cum haraido assu-
iliiaveritu 1). In diesem Zitat bezeichnet das Wort „hamsocu" 
ganz deutlich die Handlung und „haraidus" die Schar, die sie 
begeht. In den const. gen. Fr. II2) wird der zweite Teil des 
Wortes „hari-raida" gleichgesetzt mit „Heimsuchung", „Reysam 
que keimszuche dicitur". 

,,Hariraida" bezeichnet also ganz eindeutig das Heer, die 
Schar (luiri), die eine Heimsuchung (reisa) verübt. Es tritt hier 
aber etwas Eigentümliches ein: „heimsuchung" wird in der 
gleichen Bedeutuug wie „heriraita" gebraucht, nur in etwas 
modifiziertem Sinne. 

In der lex Baj. IV, 288) heisst es: „si quis liberum fhominem] 
liostili manu c nxerit, quod heriraita dicunt, id est cum 
42 clypeis, et sagittam in curte proiecerit, aut cuiuscumque 
telarum genus: cum 40 solidis conpoiiat". 

Im folgenden Kapitel heisst es: „si autem minus fuerint 
scuta, verum tarnen ita per vim iniuste cinxerit, quod lieimzuht 
vocant, cum 12 solidis componat." 

Svend Aakjer schliesst hieraus, dass also „heriraita" — 
„Heimzucht" ist, dass also die Bezeichnung der Handlung, die 
von einer Schar verübt wird, zur Bezeichnung dieser Schar 
selbst wird. Ich stimme diesem Schlüsse zu, nur würde ich 
fragen: kann aus den beiden angeführten Stellen nicht mit dem­
selben Recht geschlossen werden, dass „heimzucht" — „heri­
raita" ist; das heisst, dass die Bezeichnung der Schar zur Be­
zeichnung der Handlung geworden ist? Es scheint nach den 
zitierten Stellen tatsächlich schwer bestimmbar, ob mit „heri­
raita" und „heimzucht" das Verbrechen bezeichnet ist oder die 
Schar, die es verübt. Gerade in dieser Unklarheit aber liegt 
das sehr Charakteristische. Die Art des Verbrechens ist 
gleichsam eine Funktion der Grösse der Schar, die es verübt, 
daher kann und muss die Bezeichnung der Handlung zur Be­
zeichnung der Schar werden und die Bezeichnung der Schar zur 
Bezeichnung der Handlung. 

Es tritt schon an dieser Stelle das eigentümlich Fliessende 
hervor, das dem Worte „Suchung" anhaftet und das später noch 
stärker hervortreten wird. 

Soviel ist klar geworden: das Wort „Heimsuchung" be­
zeichnet eine Handlung, von einer bestimmt gearteten Menschen­
gemeinschaft verübt, und es kann auch zu einer Bezeichnung 
dieser Menschengemeinschaft selbst werden Sehr lebendig 

b Henr. I leg. cap. 80, 11, F. Liebermann, Gesetze der Angel­
sachsen, I, 597. 

2) Constitutio generalis, Pertz, Mon. gerin. hist. leges II, 30l4,i. 
3) Fertz, M. G. leges III, 293. 
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scheint aber der Ausdruck „ heimsucliung" in dieser 
zweiten Bedeutung auf westgermanischem Boden nicht gewesen 
zu sein. 

Interessant ist es nun, den Ausdruck „sokeu in seinen ver­
schiedenen Zusammensetzungen und Bedeutungen in England zu 
verfolgen l). Er tritt in den englischen Gesetzen seit der ersten 
Hälfte des 10. Jahrhunderts auf und findet sich da, in folgenden 
Zusammensetzungen: 

soknemen ciricsocn2) 
hamsocna8) 
hlafordsocna4) 
socage5) 
saca et socab) 

soke 
soca molendini 
skipsokn. 

!) Die Literatur, der das Folgende entnommen ist: 
Felix Liebermann: Die Gesetze der Angelsachsen I —III, Halle 

1892-1916. 
Wertheim: Wörterbuch des englischen Rechts, 1899. 
Du Gange: Glossarium Mediue et infimae Latinitatis, l'aris 

1840 -1850. 
K. Rhamm: Die Grosshufen der Nordgermanen, 1905. 
P. VinogradofT: Villainage in England. Essays in english nie-

diaeval history. Oxford 1892. 
F. W. Stenton: Documenta illustrative of the social and economic 

history of the Danelaw. London 1920. 
2) In der Rubrikenliste des Gesetzbuches der Könige Aelfred — Ine 

XLIX „Be ciricsocnnm", de „ciricaocna" Liebermann übersetzt das: »Von 
Zufluchten zur Kirche". Liebermann, I S. 21. In derselben Bedeutung 
von Zuflucht suchen oder finden wird „socue" in folgendem Zusammenhang 
gebraucht: „Amplius indico quod eum qui sanguinem fundöt humanum nolo 
socnam habere in familiam meam, antequam divinam emendationem 
susceperit et ad omne rectum inclinetur, sicut episcopus docebit, in cuius 
scira fuerit" nelle socne habban to miuurn hirede . . ." Lieber­
mann, I S. 188. Eadmuud (c. 943—946). 

3) Vgl. hierzu das oben Gesagte. 
4) Wenn ein Mann sich nach freier Wahl einen Herrn sucht, so nennt 

man das Hlafordsocna, commendatio. „. . . et etiam ne dominus libero 
homini hlafordsocnam interdicat, si eum recte custodierit." Liebermann, I 
S. 170. Aethelstan (c. 928—938). 

5) Mit dem Wort „socage" wird ein lehnrechtliches Verhältnis be­
zeichnet, und zwar ist es so, dass derjenige, der das Land in dieser Weise 
besitzt, nicht zum Ritterdienst verpflichtet ist, wohl ist er zu einer Renteu­
zahlung verpflichtet, aber auch die fällt in manchen Fällen weg. und das 
ganze Lehnsverhältnis drückt sich lediglich im Treueid aus. 

6) Dieser Ausdruck bezeichnet die Gerichtsbarkeit, die der König 
durch seine Beamten ausübte, oder die er auch als eigenes Recht an Pri­
vate verlieh. Es handelt sich um die Gerichtsbarkeit sowohl über ganze 
Bezirke, als auch über einzelne Personen. Dass ein Lord saca et soca über 
seine Bauern hat, bedeutet: er hat das Recht der Jurisdiktion und der 
Steuereinziehung über die Bauern seines Bezirks. Das Recht der Gerichts­
barkeit wird auch häufig durch den einfachen Terminus „soca" ausgedrückt. 
„Et nemo socnam habeat super tainum regis nisi solus rex." Liebermann, I 
S. 230 f. Aethelred (um 1000). Vgl. zu all diesen Bestimmungen auch 
das bei Sv. Aakjer Gesagte. 
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Auf die vier zuletzt genannten Begriffe will ich im fol­
genden näher eingehen. 

Zunächst die „Soke". Das Wort wird oft in Verbindung 
mit der Bezeichnung „manor';, „manerium" gebraucht ja die 
beiden Bezeichnungen scheinen sogar gleichbedeutend angewandt 
worden zu sein. Ursprünglich haben sie aber nicht dasselbe 
bedeutet. Vinogradotf gibt in seinem Buche „Villainage in 
England1'1) als Anhang einen Auszug des „Stoneleigh Register". 
Dieses Register, das vou den Besitzungen, Privilegien usw. des 
maneriums von Stonle spricht, gibt einen recht klaren Eindruck 
von einem manerium und einer Soke. 

Der Name Stonle tritt mit folgenden Bezeichnungen auf: 
villa de Stonle 
villa et hamelettis de Stonle 
cum hameletto manerii 
manerium de Stonle 
manerium de Stonle cum membris 
manerium de Stonle cum soca 
tota soka de Stonle 
homines clß soca de Stonle 
curia de Stonle 

Wenn es heissen kann „manerium de Stonle cum soca", so 
können „manerium" und „soca" nicht identisch sein, Das „ma­
nerium" scheint der engere Begriff zu sein, die „soca" der 
weitere. Es scheint mir interessant und für das Problem dieser 
Arbeit bedeutsam, hier näher auf das manerium und die soke 
einzugehen; wenn auch einiges des jetzt Darzustellenden weder 
zu direkten Analogieschlüssen, noch zu direkter Beweisführung 
benutzt werden wird. 

Das manerium bestand: 
1) aus der villa, dem Ilerrenhof, mit umliegendem Lande, 

das vom Hof aus bewirtschaftet wurde — dem Inlande; 
2) lag um dieses Land herum ein Umkreis von Dörfern 

und Weilern. Die soziale Lage der Leute, die dieses Land — 
das Ausland — innehatten und bewirtschafteten, konnte ganz 
verschieden sein. Die Abhängigkeit vom Lord der villa und 
damit die Verpflichtungen ihm gegenüber konnten grösser oder 
geringer sein. 

Es ist charakteristisch, dass die Bewohner dieser Ort­
schaften selbständige Kommuneu bildeten, die als solche recht 
unabhängig vom Lord waren2). Diese Kommunen waren nicht 
im Gegensatz zum Lord entstanden, sie waren vielmehr hervor­
gegangen aus der Notwendigkeit gemeinschaftlichen Handelns 

*) S. Anra. 1, S. 27. 
2) Vgl. S. 31. 
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innerhalb des Dorfes; ja, sie sind wohl älter als das manerium 
und entstammen einer Zeit, wo es noch Freidörfer gab ohne 
gutsherrliche Oberherrschaft. Stentou l) ist der Meinung, dass 
auch zu der Zeit, wo schon vom manerium die Rede ist, die 
eigentliche Form der ländlichen Organisation das Dorf und 
nicht der manor bildete. Dem Lord waren diese Kommunen 
eine Hilfe; sie regelten nicht nur die Verteilung der Dienst­
leistungen, die auf dem Lande lagen, auf die einzelnen Besitzer, 
sie hafteten auch für die Erfüllung der Leistung durch die 
einzelnen Glieder. 

Dieses sind die Bestandteile des manerium. Was aber war 
das konstitutive Element? 

Das eigentlich Charakteristische eines manerium bestand 
darin, dass e3 eine Halle (curia, aula) hatte. Im Domesday -
book werden die Ausdrücke „halla", „aula" geradezu gleich­
bedeutend mit „manerium" gebraucht. Die Halle ist das 
Zentrum und das Symbol des manor. Hier hielt der Lord Hof 
(curia). Das bedeutet aber, dass das Recht eines Lord, Hof zu 
halten, und die Pflicht der Untertanen, an den Hof des Herrn 
zu kommen, das eigentlich konstituierende Moment eines ma­
nerium bildete. Die Bewohner des dem Gutshof zugehörigen 
Landes kamen an den Hof vor allem, um ihre Gerichtsver-
samralungen zu halten. 

Die Kompetenzen des Herrn waren dabei verschieden; in 
vielen Fällen hatte er wohl nur ein Oberaufsichtsrecht; in 
anderen Fällen, wo die Leute in stärkerem Masse von ihm 
abhängig waren, hatte er das Recht der Jurisdiktion. Es 
wurde aber wohl nicht nur zu Gerichtszwecken Hof gehalten; 
die Pflichten des Kriegsdienstes waren z. B. auch an die Halle 
gebunden. 

Dieses Recht des Herrn, Hof zu halten, wurde „soke" 
genannt. 

Was bedeutet dieses Wort in diesem Zusammenhang? 
„Soke" ist nicht angelsächsischen, sondern dänischen Ur­

sprungs und kommt in den Gesetzen des Danelag vor2). In 
der späteren normannischen Zeit ist die mit diesem Ausdruck 

Stenton, Documenta illustrative . . . S. LX1. 
2) Iii diesem Sinne äussern sich ausser in den schon genannten 

Büchern: F. Vinogradofl, The growth of the manor, London 1905; derselbe: 
English society in the eleventh Century, 1908. F. M. Stenton, The Danes 
in England, Proceedings of the British Academy, Vol. XIII, London 1927, 
S. 203—246. Vgl. zur Frage der „soke" in England auch noch F. W. Mait-
land, Domesday book and beyond. Three essays in the early history of 
England. Cambridge 1907. Essay L Domesday Book S. 1—220. In engem 
Anschluss an P. Viuogradoft', The growth of the manor, vgl. auch Ii. Hren-
tano, Eine Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung Englands. Bd. 1. 
Von den Anfängen bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts. Jena 1927. 
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bezeichnete Institution durchaus anerkannt; das Wort selbst 
wird in folgender Weise erklärt: 

„soc est secta de hominibus in curia domini, secundum con-
suetudinem regni"x). 

„. . . libertatem curiam tenentiiim, quam socam appel-
lamus . . 2). 

Aus den Zitaten geht ganz deutlich hervor, dass „soc" eine 
Pflicht zur Gefolgschaft, secha, bedeutet, die Pflicht, an den Hof 
eines Herrn zu kommen, dementsprechend auch das Recht des 
Herrn, Hof zu halten. 

Noch im Domesday hat das Wort „soke" die Bedeutung der 
Gerichtsfolge; es nimmt aber in den englischen Gesetzen und 
Urkunden auch noch andere Bedeutungen an, die mit dieser 
Grundbedeutung eng zusammenhängen. 

So wird mit „soke" auch eine Abgabe bezeichnet, und zwar 
eine Abgabe zur Ablösung der Gerichtsfolge, „soke" bedeutet 
auch öffentliche Gerichtsbarkeit, geübt vom Könige oder Sheriff 
in Hundred und Stadt. Das Recht der Gerichtsbarkeit des Lord 
über seine Untertanen wird mit dem Doppelterminus „saca et 
soca" bezeichnet3). 

„Soke" bedeutet in den englischen Gesetzen und Urkunden 
auch einen Distrikt. Damit sind wir beim Ausgangspunkt 
angelangt, nämlich bei der Frage, wie manerium und soke sich 
zueinander verhalten. Nach den obigen Ausführungen könnte 
man versucht sein zu sagen, dass manerium und soca identisch 
seien; Zentrum und Symbol des manor war die Halle; damit 
erscheint das Recht, Hof zu halten, das Recht der soke, als 
konstitutives Moment des manerium. Damit wäre das Gebiet 
der Leute, die zur soke verpflichtet sind, nämlich des manerium, 
— die soke, und die einzelnen Leute wären die Sokemanni; 
doch stimmt dieses letztere nicht. Die Sokemanni bildeten 
eine ganz besondere soziale Klasse innerhalb des manerium4). 

1) Anonymus M.'S. apud Spelmanuum, hier zit, nach Du Gange VII, 
S. 503. 

2) Pleta, aeu Commentarius juria Anglicani aub Edwardo Reg. I., lib. I, 
cap. 47, § 6. 

3) Vgl. Anm. 6, S. 27. 
4) Vgl. hierzu Sv; Aakjer a. a. O., den Abschnitt: De danake aok-

nemen i Kent, S 18—23. Bei Schmid, Die Gesetze der Angelsachsen, 2. Ausg. 
ist unter „soeman" in Spelmana Glossar folgende Stelle aus einer alten 
Schrift „De natura brevium" zitiert: „Socmannus proprio talis est, qui est 
Uber et tenet de rege (seu de nlio domino) in antiquo dominico terras seu 
tenimenta vilenagia et est Privilegium ad hunc modum, quod nullus debet 
eum ejicere de terris nec de tcnementis ejus, dum poterit serviüa facere, quae 
ad terras et tenimenta sua pertinent. Et nemo potest servitin ejus augere. 
Et propter hoc socmanni sunt isti cidtores terrarum dominorum suorum in 
antiquo dominico". Hier zitiert nach Sv. Aakjer S. 20 f. 
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Zur weiteren Charakterisierung der soke, der sokemanni, 
und zur Illustration dessen, was schon gesagt worden ist, will 
ich einige Stellen des Stoneleigh Register anführen. 

In einer Urkunde1) werden Aussagen gemacht über die 
„consuetudines, liberiates et iura ad Socam de Stonle spec-
tantes . . Es heisst: „. . . cum. manerium de Stonle fuit an-
tiguum dominicum domini Regis . . . quilibet tenens ipsius 
manerii unam virgatam terrae consuevit reddere ipsi domino 
Regi per annum 30 denarios et facere sectam ad curiam suam 
de Stonle . . 

Stonle ist alte königliche Pomäue und es liegt auf dem 
Lande die Verpflichtung (consuetudo genannt) zum Steuerzahlen 
und zum „sectam. facere ad curiam". Ein weiterer Passus der 
Urkunde2) gibt Aufschluss darüber, in welcher Weise, besonders 
in früherer Zeit, diesen Verpflichtungen nachgekommen wurde. 
Ein gewisser Kettelburnus „qui tenuit de Rege sicut alii vicini 
sui", und der der „maior et discretior eis" war, wird von den 
übrigen beauftragt, ihre Steuern einzusammeln und diese für sie, 
als ihr Stellvertreter (tamquam per manum ipsorum), an den Hof 
des Königs zu bringen. In der Folgezeit ist es dann so, dass 
in der villa de Canle, um die es sich hier handelt, die Nach­
folger des Kettelburnus auch weiterhin die Steuer einsammelten 
und die Hoffahrt an den Hof des Königs für die Nachbarn 
(vicini) machten. Es tritt uns hier ganz lebendig eine selbst­
ständig handelnde Dorfgemeinschaft entgegen. An ihrer Spitze 
steht ein „maior et discretior eis", der in ihrem Auftrage 
handelt. Kenilworth, villa et Castrum, ist ein „meinbrum" des 
manerium de Stonle. 

Dasjenige, was die relativ unabhängigen Glieder eines 
manerium zusammenhielt und sie eigentlich erst zu Gliedern 
machte, war die „curia", die Hofversammlung. Sie wurde 
gehalten neben der villa auf einem Berge3): „curia de Stonle, 
ad quam sokemanni faciebant sectam, solebat ab antiquo teneri 
super montem iuxta villani de Stonle, vocatam Motstavehull. 
Jdeo sie dicta, quia ibi placitabantNach diesem Zitat scheint 
es, dass nur die „sokemanni" die „Soke" (Pflicht des „sectam 
facere") leisteten. Dieser Schluss wird unterstützt durch einen 
weiteren Abschnitt der Urkunde. Es werden noch einmal die 
Steuern, die auf dem Laude lasten, bestimmt. Danu heisst es: 
„item quodlibet hamelletum dabit domino sextam portionem ad 
communem finem bis per annum ad curiam visus franciplegii. 
Ad quem finem prefati sokemanni nihil solvent, sed infe-

J) The Stoneleigh Register p. 11(5, n. 4, f. 21, a. Hier, wie auch die 
folgenden Stellen zitiert nach VinogradotF. 

2) The St. R. p. 11(5, n. 4, f. 22. 
») The St. R. p. 117, n. 1, f. 73. 
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riores tenentes, nisi in casu, quod deficiant tenentes infe­
riores.11 

Es treten uns hier zwei soziale Klassen des Manerium 
Stonle entgegen: die „inferiores tenentes" und die „sokemanni 
Aus einer Wendung dieser Urkunde: ,,tenentes sokemannorum11, 
die im Gegensatz zu „tenentes dominiu genannt werden, geht 
hervor, dass die „inferiores tenentes" Hintersassen der „soke­
manni" waren. Diese „inferiores tenentes" haben eine Steuer 
zu entrichten, und zwar „ad curiam Visus franciplegiiDie 
sokemanni, sectatores curie11 sind von dieser Steuer befreit. 
Bezeichnend ist die Wendung: „sokemanni, sectatores curie". 
Die sokemanni sind hier als diejenigen charakterisiert, welche 
die Hoffahrt leisten, und zwar scheint dieses gerade der ent­
scheidende Unterschied den „inferiores tenentes" gegenüber zu 
sein, die ihrer sozialen Stellung nach, den „tenentes doniini" 
gleichstehen. 

Es ist also tatsächlich so, dass nur eine bestimmte soziale 
Klasse des manerium zum „sectam facere", zur „soke", ver­
pflichtet ist, wobei diese Verpflichtung nicht eine unter anderen 
ist, sondern die so entscheidende, dass die Leute, die ihr unter­
stehen, geradezu nach ihr benannt sind1). Die Verpflichtung 
zur Soke ist eine Last, die auf dem Lande liegt2); die Leute, 
die dieses Land inne haben und damit dieser Verpflichtung 
unterworfen sind, heissen die „sokemanni". Der Schritt ist 
nicht weit, auch das Land selbst — „Soke" zu nennen. Die 
Frage nach dem Verhältnis von „manerium" und „soke" ist 
damit so zu beantworten, dass es innerhalb des manerium von 
alters her vom Könige verliehenes Land gab, das, an sich unab­
hängig, doch bestimmten Landeszentren zugeordnet war, in der 
Weise, dass seine Besitzer verpflichtet waren, dort an der Hof­
versammlung teilzunehmen, das heisst, sie waren dem Lord 
oder Than dieses Zentrums zur „soke" verpflichtet. Sie hatten 
noch andere Abgaben und Dienste zu leisten, doch scheinen 
diese nicht ganz ursprünglich und unbedingt gewesen zu sein, 
sie werden ja auch als „consuetudines" bezeichnet. Dieses in 
dieser Weise dem manerium zugeordnete Land wurde „soke" 
genannt. 

Es bilden sich mit der Zeit engere Verbindungen und Be­
ziehungen zwischen dem Sokelande und dem Manerium heraus, 
so dass der scharfe Unterschied zwischen dem ursprünglich 
freien und vom Manerium unabhängigen Sokelande und dem 

J) Wiederum kann auch die Dienstleistung nach den Leuten benannt 
werden; es tritt z. B. die Wendung auf: „servitia Sokemannrie". 

a) Vgl. die S. 31 zitierte Urkundenstelle: „. . . qirilihet tenens ipsiufi 
manerii unam virgatam terrae consuevit reddere ... et facere sectam ad 
curiam suam de Stonle . . ." 
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Manerium im eigentlichen Sinne schwand. In vielen Fällen bat 
das Sokeland seine unabhängige Stellung zu wahren gewusst, in 
den meisten Fällen ist das nicht möglich gewesen. Schwand 
der Unterschied in der Sache, so schwand auch der Unter­
schied in der Bezeichnung, und für das „manerium cum soca" 
tritt einfach die Bezeichnung ,,tota soca'' oder auch umgekehrt 
wird der Begriff* des manerium erweitert und es heisst: „totum 
manerium''. 

Zur zusammenfassenden Charakteristik des Wortes „soke" 
ist zu sagen: „soke" bedeutet die Pflicht zu einem Tun: näm­
lich zum Suchen1) des Herrenhofes; die einzelnen Menschen, 
die dieser Pflicht unterworfen sind, heissen die Sokemanni. 
Sie suchen den Hof des Herrn, um dort ihre Versammlungen zu 
halten. Das gleiche Tun zu einem bestimmten Zweck führt sie 
an einem bestimmten Ort zusammen. Die Soke (im Sinne der 
schon bestimmten Verpflichtung) schafft damit eine Menschen­
einheit, die Gerichtsversammlung, die nach ihrem Konstitutivum 
auch „soke" genannt wird. Es liegt nahe, dass die Bezeichnung 
der Menscheneinheit auch zur Bezeichnung der Landeseinheit 
wurde, besonders auch, da der Ort, an dem die Versammlungen 
gehalten wurden, ein feststehendes Landeszentrum bildete. 

Es liegt in dem Begriffe der „soke" selbst eine so eigen­
tümliche schöpferische Kraft, dass es tatsächlich schwer ist, 
ihn auf eine eindeutige Bedeutung festzulegen oder mehrere 
Bedeutungen klar nebeneinanderzustellen. Die einzelnen 
Bedeutungen Hiessen ineinander und bedingen einander wechsel­
seitig. 

Mit der zuletzt gemachten Feststellung, dass das Wort 
„soke" auch eine Landeseinheit bezeichnen kann, ist ein Über­
gang gewonnen zu der Bedeutung der Bezeichnung „soca mo­
lendini" und „skipsokn"2) und zur Bedeutung des Wortes in den 
rein skandinavischen Ländern. 

In folgenden Wendungen kommt die Bezeichnung soca mo-
lendini in englischen Urkunden vor: ncum molendino et soca 
molendini„cum molendino ac totam socam molendini":1). 
Es handelt sich also um einen Mühlenbann, um die Mühle und 
um das Gebiet, das von den Menschen bewohnt wird, die diese 

l) „Suchen" im Sinne des „sectam facere", des Gefolgschnftleistens. 
Eigentümlich hierbei ist, dass es sicli nicht eigentlich unmittelbar um die 
Gefolgschaftspflicht einem Herrn gegenüber handelt, sondern mehr um eine 
Gefolgschiiftspflicht der an einen bestimmten Ort gebundenen Versamm­
lung. Dadurch, dass der Ort einem Herrn gehört, ist der einzelne und 
auch die ganze Versammlung abhängig von diesem Herrn. Das Muss. in 
dem er seine Oberherrlichkeit ausübte, ist wohl in den einzelnen Fällen 
verschieden gewesen. 

*) Vgl. S. 27. [VII S. 5C3. 
3) Monasticum Anglic. tom. 2, pag. 10 u. 102 liier zit. nach Du Cange 

3 



34 

Mühle benutzen. So wird z. B. bestimmt, dass innerhalb der 
soca einer Mühle keine weitere Mühle ohne besondere Erlaubnis 
gebaut werden darf. Der Ausdruck soca molendini bezeichnet 
auch eine Leistung, die an die Benutzung der Mühle geknüpft ist. 

Zur Bezeichnung Skipsokn ist folgendes zu sagen! In den 
skandinavischen Ländern wurden die Küstengebiete eingeteilt 
in Schiffsbezirke. Es war ursprünglich eine rein militärische 
Einteilung. Jeder Bezirk musste für die Herstellung, Bemannung, 
Ausrüstung eines Schiffes Sorge tragen. Es waren nicht fest 
umgrenzte Bezirke, sondern die Leistung wurde einer bestimmten 
Menschenanzahl übertragen. Die Grösse eines Schiffsbezirkes 
richtete sich dann darnach, wie dicht oder undicht ein Land 
besiedelt war; oft wurden sie auch neu abgegrenzt. Ihre Be­
zeichnung in den einzelnen Ländern war verschieden. In Eng­
land wurden sie Skipsokna genannt1). 

Gehen wir nun zu den rein skandinavischen Ländern über, so 
findet sich in Norwegen und Island die Bezeichnung „Thing-
sokn". Die Thingsoknir in Norwegen stellten territoriale Ein­
heiten dar, deren Einwohner demselben Thing verpflichtet 
waren, sie bildeten die Unterbezirke der ,,Fylki" und ent­
sprachen dem „Herrad". In Island ist das ganze Land in 
Landesviertel eingeteilt, jedes Viertel zerfällt in drei Thing­
soknir und jedes Thingsokn seinerseits in drei Godorde — 
Tempelbezirke, mit je einem Haupttempel. Sowohl Thingsokn 
als Godord sind in Island ursprünglich Personalverbände ge­
wesen, die nicht territorial begrenzt waren. 

In den auf den letzten Seiten genannten Bedeutungen und 
Zusammensetzungen bezeichnet also das Wort „sokn" eine 
Landeseinheit, die bestimmt wird durch eine freie Menschen­
gemeinschaft, die verpflichtet ist, sich regelmässig an einem 
bestimmten Ort zur gemeinschaftlichen Regelung ihrer Öffent­
lichen und rechtlichen Angelegenheiten zusammenzufinden, wie 
z. B. auf dem Thingplatz — Thingsokn, oder auf der curia des 
Lord — Soke in England; es kann auch so sein, dass die 
Menschengemeinschaft konstituiert wird durch die Verpflichtung 
zu einer gemeinsamen Leistung — Skipsokn. 

Der feststehende Ort, an dem sich die betreffende 
Menscheneinheit sammelt, wird zum Zentrum der Landes-
einheit. 

i) F. Liebermann I, leg. Henrici I 6 § 1: „ Ipai vero comitatus in cen-
turias et sipesnocna distinguuntur". 

Zur Literatur hierfür und für die im folgenden besprochenen 
skandinavischen Einrichtungen: 

J. Steenstrupp : Normannerne I —IV. 
K. Maurer: Altnorwegisches Staatsrecht, 1907. 
Derselbe: Staatsrecht des Isländischen Freistaates, 1909. 
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Alle diese Bezeichnungen und Einrichtungen sind im Laufe 
der Geschichte, und zwar recht früh wieder geschwunden. In 
einer Bedeutung hat sich das Wort aber doch noch bis auf den 
heutigen Tag in den skandinavischen Ländern erhalten, und 
zwar in der Bedeutung Kirchengemeinde, Kirchspiel. Auch 
in dieser Bedeutung von Kyrksokn ist das für die Soke be­
stimmte charakteristische Moment enthalten: erstens Sokn ist 
auch hier ursprünglich ein rein personaler Verband, eine 
Menschcngemeinde, deren Glieder zum Besuch derselben Kirche 
verpflichtet sind, die während des Gottesdienstes eine Gemein­
schaft bildet, die von derselben Kirche allerlei Segnungen 
empfängt, die aber auch zu bestimmten Leistungen ihr gegenüber 
verpflichtet ist. 

Was ist aus diesen Feststellungen für das Problem der 
Burgsuchungen gewonnen? Ist die gegebene Charakteristik richtig, 
so müsste jetzt gesagt werden können: die Burgsuchung ist eine 
Landeseinheit, deren Bewohner einen Personenverband bilden, 
der dadurch konstituiert ist, dass seine Glieder verpflichtet sind, 
gemeinschaftlich zu einem gemeinsamen Tun die Burg zu 
„suchen". Vergleicht man diese aus einer Analogie zu deu 
Nord- und Westgermanischen Rechtsquellen gewonnene Be­
stimmung der Burgsuchung mit derjenigen, die am Schluss des 
ersten Kapitels aus der Gegenüberstellung von Burgsuchung und 
Burggebiet gewonnen wurde, so liegt eine auffallende Überein­
stimmung und damit eine gegenseitige Bestätigung vor. Dass 
ein Zusammenhang zwischen unserer kurländischen Burgsuchung 
und den eben kurz besprochenen skandinavischen Einrichtungen 
bestehen muss, ist damit als unzweifelhaft gegeben. Es muss 
daher jetzt die Frage aufgeworfen werden, welcher Zusammen­
hang denn überhaupt besteht zwischen der Soke in England, 
dem Thingsokn in Norwegen und Island, dem Kyrksokn in den 
drei skandinavischen Ländern, sowie der Burgsuchung in Kur­
land, d. h. es muss gefragt werden nach der Entstehung und 
dem Zweck der Soke. 

Die „soke" verdankt ihr eigenartiges Leben dem Wikinger­
zeitalter. Man „suchte" einen Herrn, um an einem Unternehmen, 
das. er führte, teilzunehmen, man verpflichtete sich ihm zur Treue, 
und auch der Herr verpflichtete sich zum Schutz, Anteil am 
Gewinn usw. Ein Herr mit dem Gefolge, das ihn „gesucht" 
und sich ihm verpflichtet hatte, das auch als Ganzes „soke" 
genannt werden konnte, ging auf „Landsuche" aus1); auch in 
diesem Sinne, dass ein Suchen der Zweck der Gemeinschaft 
war, konnte die Gemeinschaft „soke" genannt werden. Die 

') Vgl. Thüle, 28. Bd. Islands Besiedelung und älteste Geschichte. 

3* 
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Gesamtheit der Gefolgsleute, die die Bemannung eines Schiffes 
bildete, wurde Skipsokn genannt1). 

Es liegen ganz bestimmte charakteristische Züge im Worte 
„soke". Der Mann, der eine „soke" übt, der da „sucht", ist 
immer ein freier Mann. Wenn er einer Suchung" angehört, so 
bleibt er frei, er hat sich aber freiwillig einer Bindung, einer 
Verpflichtung dem Herrn und der Gemeinschaft gegenüber 
unterworfen. 

Hatten die Auswanderer Land gefunden, und sich ange­
siedelt. entstanden neue Zwecke, neue Verpflichtungen. Der 
Herr hatte Land in Besitz genommen und unter seine Gefolg­
schaft verteilt. Das Gemeinschaftsleben wurde auf einer anderen 
Grundlage weitergeführt. Organe und Mittelpunkt dieses Ge­
meinschaftslebens waren Tempel und Thing. Es bildeten sich 
Godorde und Thingsuchungen. Die Thingsuchung wurde ge­
bildet durch die Gemeinschaft der Menschen, die die Thingver­
sammlung darstellte, und deren Glieder verpflichtet waren, das­
selbe Thing zu „suchen". Der Zweck der Thingsuchung (im 
Sinne der Tätigkeit) bestand in der Regelung gemeinsamer 
Angelegenheiten auf dem Thing. Das Thing ist der Ausdruck 
des staatlichen Lebens einer freien und unabhängigen 
Menschengemeinschaft. Das Beispiel für diese Entwicklung 
ist Island. 

Nun zur Soke in England. Es ist schon darauf hinge­
wiesen worden, dass das Wort nicht angelsächsischer, sondern 
dänischer Herkunft ist2). Svend Aakjer meint, dass der Ur­
sprung des Sokemannus in Kent schon in der Völkerwanderungs­
zeit zu suchen sei, als die Jüten um die Mitte des 5. Jahr­
hunderts einen Teil Englands besetzten3). Hierzu ist zu sagen: 
wenn sich auch Freibauern dieser Art in diesem ältesten 
dänischen Teil Englands seit der Völkerwanderungszeit nach­
weisen lassen, so ist die Bezeichnung in den Quellen doch nicht vor 
Beginn des 11. Jahrhunderts zu iinden, und man muss ihr Auf­
treten wohl am ehesten in Zusammenhang bringen mit der dä­
nischen Besiedelung Englands im 9. und 10. Jahrhundert. Die 
Quellen über diese Besiedelung sind sehr spärlich4), doch geht 

i) Leider wissen wir sehr wenig über die Verfassung und Organisation 
der auswandernden Wikingerscharen, dort muss aber der Ursprung der 
Sokngemeinschaften als Gefolgschaftsgemeinschaften gewesen sein. 

Vgl. 8. 29. Anm. 2. 
3) Er folgert dieses aus der auffallenden Übereinstimmung in der 

Stellung der Sokemanni in Kent mit derjenigen des alten Standes der 
Kronsbauern in Dänemark Vgl. a. a. 0. Anm. 24. 

4) Vgl. F. M. Stenton: The Danes in England S. 204 f. Stenton 
führt liier vor allem 2 Nachrichten an: 1) The „Old English Chronicle",eine 
zeitgenössische Autorität, die berichtet, dass in den Jahren 87ö, 877 und 880 
skandinavische Armeen Northumbria, einen Teil von Mercia und East Anglift 
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aus ihnen unmissverständlich hervor, dass diese Besiedelung 
militärischen Charakter getragen hat. Es scheint so gewesen zu 
sein, dass die militärischen Gruppen um einen befestigten Platz 
angesiedelt wurden, der ihnen in Friedenszeiten als Versamm­
lungsplatz diente, in Fällen des Angriffes als Verteidigungs­
platz. Über die ursprüngliche Organisation dieser dänisch-mili­
tärischen Siedelungen geben die Quellen keinen Aufschluss. 
Die Tatsache aber des Vorkommens der Sokemanni und der 
Soke in den von den Dänen besetzten Gebieten Englands weist 
darauf hin, dass der Ausgangspunkt der ganzen Soknorganisation 
in dieser Besiedelung Englands durch dänische Wikinger zu 
suchen ist. Es lässt sich noch auf ein weiteres hinweisen, auf 
den eigentümlichen Charakter der Sokemanni nämlich. Sie sind 
freie Landbesitzer, wobei das Land den Charakter des von 
alters her Verlehnten trägt (in antiquo dominico). Das Land darf 
ihnen von niemand genommen werden, es liegen aber gewisse 
servitia, consuetudines auf dem Lande. Diese wiederum dürfen 
nicht gesteigert werden. Ferner sind sie verfassungsmässig ganz 
eigentümlich in das Staatsleben eingeordnet. Sie haben ihre 
eigenen Gerichtsversammlungen; aber der Ort, wo sie sie halten, 
ist die curia, die aula des Lord, in dessen Landumkreis sie 
wohnen. Damit steht die ganze Gerichtsversammlung in einer 
gewissen Abhängigkeit vom Lord. Eigentümlich ist dieser 
Doppelcharakter von Freiheit und Gebundenheit. Konnten die 
Wikinger auf Island ein freies staatliches Leben entfalten, 
dessen Ausdruck u. a. die Verfassung in Thingsoknir war, so 
war das in England in dieser Weise nicht möglich. Die 
Wikinger hatten sich hier auf einem Hoden angesiedelt, der 
nicht ihnen, sondern einem fremden Herrn gehörte. Es war 
ausgeschlossen, dass sich hierbei ein freies staatliches Leben 
entwickelte. Zweierlei musste geschehen: es entsprach dem 
Geist und dem Wollen der Wikingerscharen, ein selbständiges 
Gemeinschaftsleben zu haben, dieses musste gewahrt werden; 
andrerseits musste die Oberhoheit des Herrn und des Staates, 
auf dessen Grund und Boden sie sassen, anerkannt werden. 
Beides geschah in der Form der Soke. Es bleibt das Suchen 
eines gemeinschaftlichen Mittelpunktes zur Regelung gemein­
samer Angelegenheiten. Aber: 1. Das Zentrum, die Halle, ist 
kein Ort der Freiheit mehr, sondern ein Besitz des Lord oder 

unter sicli verteilten. 2) Die Historia de Sancto Cuthberto [ed. Arnold, 
Simeon of Durham (Rolls Seriea) 1, 209]. Hier wird berichtet, daas 
zwischen den Jahren 912 u. 915 ein neuer „invader" Ragnall, später König 
der Dänen von Waterford . . divisit villas sancti Cuthberti et alteram 
partem versus auslrum dedit ciiidam potenti militi suo qui vocabatur Scula 
a villa qune vocabatur Jodene usque ad Billingham. Alteram vero partem 
dedit cuidam qui vocabatur Qnalafball a Jodene usque ad fluvium 
Weorram". 
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Tliau, zu dessen Manerium die betreffende Soke gehört. 2. Die 
Verpflichtung zur „Suchung" besteht nicht in erster Linie der 
Gemeinschaft gegenüber, sondern einein ausserhalb der Gemein­
schaft stehenden Oberherrn. Das bedeutet aber, dass die Soke-
gerneiscliaft nicht mehr selbst den Staat darstellt, sondern dass 
sie einem fremden Staate untergeordnet ist, dessen Oberherr­
schaft sie anerkennt, indem sie zu seiner „curia" kommt. Die 
übrigen Leistungen, die mit der Soke verbunden waren, waren 
verschieden und ursprünglich unwesentlich. Die Hauptver-
pfliehtung dem Staate gegenüber war das „sectam facere"; es 
war die freieste Form einer Bindung, und zwar eine Form, die 
diesen Leuten selbst eigentümlich und gewohnt war. Nur dass 
sie jetzt letztlich einen anderen Sinn gewonnen hatte, einen 
Sinn, der, je ausgesprochener er wurde, mehr und mehr das 
eigentliche Wesen der Sache zerbrach, bis sie auch selbst 
verschwand. 

Die Formen, unter denen die Wikinger von einem Lande 
Besitz ergriffen und es besiedelten, konnten sehr verschieden 
sein. Das hing in hohem Grade davon ab, wie die Bevölke­
rungsverhältnisse und wie die staatliche Organisation des be­
treffenden Landes war. Island wurde als herrenloses Land mit 
den Resten einer schwachen keltischen Bevölkerung in Besitz 
genommen. Dasselbe gilt auch von der Besitzergreifung der 
Färöer, der Shetland- und der Orkn<|>yinseln '). Die Normannen 
konuten sich hier ihr wirtschaftliches, staatliches und kulturelles 
Leben nach freiem Belieben aufbauen. Anders lagen die Dinge 
z. B. in England und in Frankreich, wo die Besitzergreifung, 
die Besiedelung und Organisation nur in Auseinandersetzung 
mit einer schon vorhandenen Staatsgewalt und vorhandenen 
Lebensformen vor sich gehen konnte. Es gab noch eine dritte 
Form: die kriegerische Eroberung eines Landes, in dem sie 
sich dann als Beherrscher einer unterworfenen Bevölkerung 
festsetzten. Die Kolonien wurden dann um einen kriegerischen 
Machtkern herum angelegt. Das Beispiel hierfür ist Irland. Es 
wurden Burgen angelegt, die Führer wurden eine Art Klein­
könige und die Gefolgsleute eine Art herrschende Oberklasse 
im Lande. Es wäre reizvoll, eine vergleichende Untersuchung 
darüber anzustellen, wie sich die Organisationsformen der ein­
zelnen Wikingerkolonien in den verschiedenen Ländern im Zu­
sammenhang mit den dort vorgefundenen Verhältnissen gestal­
teten. In diesem Zusammenhang interessieren uns nur die 
Organisationsformen der Sokn. Das aber können wir jetzt sagen: 

1) Vgl. A. W. Br<}>gger Den norske bosetningen p& Shetland-Orkn<j>yene 
= Skrifter utg. av det norske vjdenskapsakudemi i Oslo 1930. II Hist. filos 
Klasse. 1. Bd. S. 264 f. 
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überall, wo wir auf eiue Landesorganisation in der Form der 
Sokn stossen, haben wir es mit alter Wikingersiedlung zu tun. 
Auch in Kurland. 

Es gibt alte Nachrichten darüber, dass Kurland in der Zeit vom 
Ende des 8. Jahrhunderts bis gegen Ende des 11. Jahrhunderts 
zeitweilig unter skandinavischer Herrschaft gestanden hat1). 
Auch archäologische Funde weisen darauf hin, dass lebhafte 
Verbindungen zwischen Skandinavien und Kurland während 
dieses Zeitraums bestanden haben2). Die Tatsache der Burg-
suchungsorganisation in Kurland gibt nun nicht nur eine sichere 
Bestätigung dieser Quellen, sondern auch ein gewichtiges Zeug­
nis dafür, dass es sich bei diesen Verbindungen zwischen Skan­
dinavien und Kurland nicht nur um Handelsverbindungen oder 
flüchtige Kriegs- und Eroberungszüge handelte, sondern um eiue 
organisatorische Durchdringung des ganzen Landes, die von 
dauernder Wirksamkeit gewesen ist. Was die Form der Be­
sitzergreifung anlangt, so geht aus den literarischen Quellen 
hervor, dass es sich um eine kriegerische Eroberung des Landes 
und um Beherrschung des unterworfenen Volkes handelt. Die 
Form der Beherrschung aber, das scheint mir aus der hier ge­
schaffenen Landesorganisation hervorzugehen, muss eine sehr 
freiheitliche gewesen zu sein. Wir tappen hier allerdings sehr 
im Dunkeln und sind auf Schlussfolgerungen aus einem nicht 
sohr reichhaltigen Material angewiesen. Einen Anhaltspunkt 

x) Das diesbezügliche Material iat zusammengestellt bei Birger Nor­
man, Die Verbindungen zwischen Skandinavien und dem Ostbaltikum in 
der jüngeren Eisenzeit, in Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akade-
miens handUngar. Del. 40:1. Stockholm 1929. Nernian stellt, hier die lite­
rarischen Quellen und die archäologischen Funde vergleichend zusammen. 

2) 1929 wurde bei Grobin sogar eine Wikingersiedeluug aus dem 
9. Jahrhundert aufgedeckt. B. Nernian, Fynden frän Grobin, Stockholm, 
1930. Hier sei auch noch auf folgende sehr interessante Tatsache hingewiesen. 
Aus den urkundlichen Quellen des 13. Jahrhunderts war zu ersehen, dass 
die Burgsuchungsorganisation bei Ankunft der Deutschen ganz besonders 
lebendig und verbreitet im unbebauten Kurland gewesen ist, so dass dieser 
Landstrich dadurch eine ausgezeichnete Stellung im Vergleich mit der 
Organisation des übrigen Landes einnahm. Nun hat die archäologische 
Forschung erwiesen, dass dieser Landstrich eine ganz eigentümliche Kultur 
aufweist, die sich stark unterscheidet von der der angrenzenden \ ölker. 
In der Zeit vom 9.-11. Jahrhundert, also gerade während der nordischen 
Wikingerzeit, ist das Memelland geradezu ein Kulturzentrum für die ost-
baltischen Völker gewesen, und diesen Umstand verdankte es zum grossen 
Teil den neuen Anregungen, die es durch die ausserordentlich regen Wi­
kingerverbindungen während dieses Zeitraumes erhielt. \ gl, C. Engel, 
Die Kultur des Memellandes in vorgeschichtlicher Zeit. Memel 1931, bes. 
S. 38 ff. Für die Verbreitung der Memelkultur, vgl. auch die Kartenskizze 
von C. Engel im „Führer durch die vorgeschichtliche Sammlung des Dom-
Museums zu Riga4' (Riga 1933). 
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gibt aber das, was als charakteristisch für die Sokneinrichtung 
erkannt worden war. Eine Bevölkerung, die in dieser Organi­
sationsform lebte, war, wenn auch abhängig, doch in hohem 
Grade frei. Bei dieser Art der Landesorganisation handelt es 
sich niemals darum, dass ein Bezirk selbstherrlich beherrscht 
oder verwaltet wird von einem Beamten, Altesten, Vorsteher, 
Häuptling usw. dieses Bezirks. Es ist vielmehr so, dass die 
Bewohner mehrerer in sich selbständiger Einzelortschaften, ein­
zelner Höfe oder Dörfer, zu einer über sich selbst bestimmenden 
Einheit inbezug auf Verwaltung, Gericht, Militärwesen zusammen­
geschlossen werden. Wo es sich um eine unterworfene Be­
völkerung handelt, steht dann die ganze in sich selbständige 
Einheit in Abhängigkeit von einem ausserhalb ihrer stehenden 
Herrn, der im Besitz des Zentrums, in diesem Fall der Burg, 
ist. Die Bevölkerung ist ihm steuerpflichtig und steht in einer 
Art von Gefolgschaftspflicht zu ihm. Waren die Thingsoknir Is­
lands die Ausdrucksform freien staatlichen Lebens einer Wikin-
gersiedelung, war die Soke in England die Organisationsform 
freier Wikingergemeinschaften unter einem über ihnen stehenden 
fremden Herrn, so haben die Wikinger in Kurland, wo sie als 
staatliche Oberherren einer unterworfenen Bevölkerung auftraten, 
dieser in der Burgsuchung eine Verfassungsform gegeben, die 
ihrem eigenen Geiste entsprach. Dass es sich bei der Burg­
suchung nicht um eine Verfassungsform handelt, die sich nur 
auf die skandinavischen Siedler selbst bezog, wie man vielleicht 
einwenden könnte, dass vielmehr die Kuren selbst aktiv in diese 
Organisationsform einbezogen waren, dafür scheint mir der Um­
stand zu sprechen, dass sich die Organisation erhalten hat auch 
nachdem die skandinavische Herrschaft selbst nicht mehr be­
stand. Dieser Umstand weist aber auch wiederum darauf hin, 
dass der hier von den Wikingern geschaffenen Organisations­
form in hohem Grade der Charakter freier Selbstbestimmung 
eigen war. 

Wir stehen nun am Schluss des Kapitels und wollen noch 
einmal rückblickend feststellen, welcher Weg gegangen ist und 
welche Resultate gewonnen sind. Ausgehend von der Fest­
stellung, dass die Bezeichnung Borgsukunge, Borgsokinge nur in 
kurländischen und livländischen Quellen des 13.—16. Jahrhun­
derts zu finden ist, dass der zweite Teil des Wortes aber, Su-
kuuge, in Zusammenhang steht mit dem skandinavischen Socken, 
das in der Bedeutung von Kirchspiel noch heute in den skan­
dinavischen Ländern vorkommt, suchten wir nach der Grundbe­
deutung dieser skandinavischen Bezeichnung und versuchten den 
verschiedenen Bedeutungen und Entwicklungen des Wortes bei 
den nord- und westgermanischen Völkern nachzugehen. Es 
zeigte sich dabei eine grosse Lebendigkeit und Vielgestaltigkeit 
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des Wortes in England; hierbei interessierte besonders die Tat­
sache, dass das Wort dort auch als Bezeichnung für eine Landes­
einheit auftrat. Indem auf ein Beispiel näher eingegangen 
wurde, sollte das Wesen dieser Einrichtung in England an­
schaulich gemacht werden. Ausser in dieser unzusammengesetz­
ten Form fanden sich in England auch noch die Bezeichnungen 
soca molendini und Skipsokn für Landeseinheiten. Auf Skan­
dinavien übergehend, fand sich dort die Zusammensetzung Thing­
sokn als Bezeichnung für Personen- und Laudeseinheiten in 
Norwegen und Island. Es gelang hierauf ein gleiches charak­
teristisches Moment für die mit dem Worte Sokn oder einer Zu­
sammensetzung damit bezeichneten Landeseinheiten zu linden, 
und es erwies sich, dass dieses charakteristische Moment auch 
in der kurländischen Burgsuchung vorhanden war, woraus sich 
ein unzweifelhafter Zusammenhang zwischen dieser kurländischen 
Einrichtung und den englischen und skandinavischen erkennen 
Hess. Diese Erkenntnis drängte zur Frage, welcher Zusammen­
hang denn überhaupt zwischen all diesen Einrichtungen besteht, 
d. h. es wurde die Frage nach dem Ursprung dieser Einrich­
tungen aufgeworfen. Sowohl die Thingsoknir Islands, als auch 
die Sokeeinrichtungen Englands Hessen sich auf Wikinger­
siedelungen zurückführen. Es erwies sich, dass die Sokuein-
richtungen imWikingerzeitalter entstanden sind, und dass überall 
da, wo sie anzutreffen sind, wir es mit alten Wikingersiedlungen 
zu tun haben. Damit war eine wichtige Feststellung für das 
Problein der Burgsuchung gewonnen. 

Die kurländischen Burgsuchungen des 13. Jahrhunderts, die 
schon im ersten Kapitel1) als eine vordeutsche Einrichtung 
bestimmt worden waten, sind durch skandinavische Wikinger, 
die das Land eine Zeitlang im Besitz gehabt haben, begründet 
worden. 

Das aber, was wir als charakteristisches Moment der skandi­
navischen Soknorganisation des Wikingerzeitalters erkannt haben, 
gibt Zeugnis von der freien, unabhängigen und doch verant­
wortlichen Lebensform, die in diesen Wikingerscharen lebendig 
war. Eine Lebensform, die sie als politische Organisationsform 
frei entfalteten, wo sie sich in einem Lande als freie Siedler und 
Herren niederliessen, die sie aber auch als Siedler unter fremder 
Oberhoheit zu erhalten wussten, und die sie sogar fremden 
Völkern, die eine Zeitlang unter ihrer Herrschaft und ihrem Ein-
iluss gestanden haben, als dauerndes Erbe mitzuteilen ver­
mochten2). 

1) Vgl. S. 11. 
2) Vgl. hierzu auch Rolf Nordenstreng, Wikingafärderna, 1916, wo er 

betont, dass die Bedeutung der Wikinger auch gerade darin bestehe, dass 
sie in Westeuropa, da, wo früher Unfreiheit der Bauern vorherrschend war, 
eine Klasse freier besitzender Bauern geschaffen haben; er weist dieses 
zahlenmässig für die anglo-skandinavisclien Gebiete nach. 
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3. Kapitel. 

Die Burgsuchungen in Alt-Livland vom 
14.—16, Jahrhundert 

1. Eingliederung der vordeutschen Burgsuchungen in die 
deutsche Landesorganisation. 

Eine mit dem Thema des ersten Kapitels gestellte Aufgabe 
ist noch ungelöst geblieben: die Feststellung nämlich, welche 
der in der Teilungsurkunde des bebauten Kurland genannten 
Ortsnamen Burgsucliungszentren sind, und welche Ortsnamen die 
den einzelnen Zentren zugehörigen Orte meinen. Es sind Aus­
sagen gemacht worden über Wesen und Art der vordeutschen 
kurländischen Landesorganisation, aber es ist kein konkretes 
Bild dieser Landeseinteilung gegeben worden. Dass dieses nicht 
geschah, lag daran, dass das Urkundenmaterial einfach keine 
Möglichkeit hierfür bot. Die Urkunden bezeichnen eigentlich 
nur drei Orte ausdrücklich als Zentren von Landeseinheiten: 
Lodgia, Virgenare, Walteyten1). 

Einige Landesmittelpunkte, und zwar Burgen, werden in der 
Reimchronik genannt: Goldingen, Amboten, Wartdach, Sinteles, 
Asseboten, Lasen, Merkes, Grobin, Gresen, Talsen2). 

Es ist natürlich ersichtlich, dass die Nennung dieser Landes­
zentren eiue zufällige ist, die keineswegs das ganze Land er-
fasst. Die genannten Namen konzentrieren sich hauptsächlich 
auf den südlichen Teil Kurlands, und nennen auch für diesen 
keineswegs alle Landeszentren. Es werden in der Reimchronik 
z. ß. auch Burgen erwähnt, deren Namen aber nicht genannt 
sind3). 

Die Auskünfte des Urkundenmaterials für die oben ge­
stellte Frage sind so unvollständig, dass eine Lösung auf 
anderem Wege gesucht werden muss. Ein solcher bietet sich 
in der Tatsache, dass es auch zur deutschen Zeit eine Burg-
suchungsorganisation in Kurland gegeben hat. Es ist die Frage 
zu stellen, ob sich vielleicht in der Burgsuchungseinteilung der 
deutschen Zeit die Burgsuchungen der vordeutschen Zeit wieder­
finden. Die in der Einleitung gegebene Übersicht nennt die 
Namen der kurländischen Burgsuchungen, sowohl des 14. als 
des 15. und 16. Jahrhunderts. Für das 14. Jahrhundert siud 
die Namen Goldingen, Alschwangeu, Hasenpot (Vrundenborgh), 

*) Vgl, S. 15. Die Zentren der Burgsuchungen Karkesen, Dserbitlien, 
Meseten sind nicht, oder nicht sicher lokalisierbar; vgl. S. 2, Anm. 4. u. 7. 

2) LR 2404 - 2409, 2436-2439, 5029, 5748 f., 5978 f., 6824 ff., 6846—0849, 
6866 f, 7241—7245, 11816 f. 

3) LR. 6955 ff 



Lyndal (später nach der Bürg Durben genannt), Nova Doinus 
und Talsen genannt. Beschäftigen wir uns zunächst mit diesen. 
In Goldingen, llasenpot und Talsen lassen sich drei in der 
Reimchronik genannte Namen wiedererkennen. Unschwer lässt 
sich auch Nova Domus auf ein altes Landeszentrum zurückführen, 
ist Nova Domus doch nur ein neuer Name für das alte Wal­
teyten '). Dass es sich auch bei Alschwangen um ein altes Landes­
zentrum gehandelt hat, geht aus den Urkunden nicht ohne 
weiteres hervor; es ist aber anzuführen, dass auf der Karte des 
Idrisi2), unter den wenigen für das baltische Gebiet genannten 
Ortsnamen, gerade Alschwangen vermerkt wird — ein unzweideu­
tiger Hinweis darauf, dass hier ein bedeutsames altes Landes-
zentrum gewesen ist. Dafür, dass Lyyidal schon ein vor­
deutscher Landesmittelpunkt war, könnte folgender negativer 
Umstand angeführt werden: dass nämlich dieser Name ge­
schwunden ist, dass an seine Stelle der Name Altenburg ge­
treten ist3), nachdem, und gerade dieser Umstand ist bemerkens­
wert, sich der Orden ein neues Landeszentrum in Durben an­
legte 4). 

tös ist noch zu bemerken, dass bei all diesen Orten Burg­
berge nachgewiesen sind6). 

Die kurländischen Burgsuchungen des 14. Jahrhunderts 
knöpfen also durchweg an alte Laudeszentren an. 

Für das 15. und 16. Jahrhundert sind ausser diesen noch 
folgende Burgsuchungen genannt: Grobin, das bischöfliche 
llasenpot, Zierau, Amboten, Edwahlen, Pilten, Dondangen, Er­
wählen, Zabeln und Tuckum. 

Grobin und Amboten sind aus der Reimchronik als alte 
Burgen bekannt. 

Um ein altes, und zwar um ein bedeutsames Landeszentrum 
scheint es sich bei Dondangen zu handeln. Dondangen wird 
schon vor der allgemeinen Landesteilung, im Jahre 1245 an die 
St. Marienkirche zu Riga verlehnt, und wird hierbei mit einer 
sowohl für diese Zeit als überhaupt für Kurland ungewöhnlichen 
Gebietsbezeichnung benannt — es heisst: . . regionem v/delicet 

1) Vgl. Wartgutliste, Anm. zu „pars Curomim". 
2) „R. Ekblom, Idriai und die Ortsnamen der Ostseeländer. Nainn och 

Bygd, Arg. 19, 1931, H. 1—2, S. 67 f. 
3) Vgl. Wartgutliste, Anm. zur „Kaatellatura Lyndale". 
4) Der Name Durben tritt auch schon in der LR. auf (5650), doch 

ist Durben hier nicht als Burg genannt; es wird von einer Schlacht be­
richtet „zu dorben uf dem velde breitAls altes Landeszentrum kann der 
Ort daher nicht angesprochen werden. Ein Burgberg ist hier auch nicht 
nachweisbar. Vgl. auch Wartgutliste, Anm. zur ,,Kastellatura Lyndale4'. 

5) Vgl. zu dieser und zu den anderen Stellen, an denen Burgberge er­
wähnt werden, Bielenstein, Lövvis: Burgenlexikon, Brastigä: Pilskalni; 
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Donedange, cum tota mcirchia sua . . .K 1248 ist es als „pro­
vincia" bezeichnet1). 

Was die übrigen deutschen Landeszentren anlangt, so gibt 
es keine urkundlichen Hinweise des 13. Jahrhunderts auf ihre 
alte Bedeutsamkeit. Auf Grund des eben für eine ganze Reihe 
der deutschen Landeszentren geführten Nachweises, dass sie auf 
alter Tradition beruhen, kann aber doch mit grosser Wahr­
scheinlichkeit angenommen werden, dass auch für die anderen 
Landeszentren, wenigstens für einen grossen Teil von ihnen, eine 
solche Tradition vorliegt, zumal auch überall bei ihnen Burg­
berge sich nachweisen lassen '). 

Es ist also zu sagen, dass die Landeszentren der deutschen 
Landeseinheiten an vordeutsche Laudeszentren anknüpfen. Die 
Tatsache, dass ein Ort zur deutschen Zeit Zentrum einer Landes­
einheit ist, weist daher darauf hin, dass er schon zur vor­
deutschen Zeit diesen Charakter hatte. Wir haben somit eine 
ganze Reihe von neuen Ortschaften gewonnen, die schon zur 
vordeutschen Zeit Mittelpunkte von Landeseinheiten gewesen sind. 

Es ist aber keineswegs sicher, ob wir hiermit schon ein auch 
nur annähernd richtiges Bild von der Gestalt der vordeutschen 
Landeseinteiluug erhalten haben. Im Gegenteil. Eine ganze 
Reihe der im 18. Jahrhundert als Landeszentren genannten Orte 
finden sich in der späteren Landesorganisati.on nicht als solche 
wieder: weder Lodgia und Virgenare, noch die Burgen der 
LR. Wartdach, Sinteles, Lasen, Merkes und Gresen. Diese Ein­
heiten sind als ganze, oder aufgeteilt, Bestandteile der deutschen 
Landeseiuheiten geworden. So bildet Lodgia mit der provincia 
Ugenesse einen Teil der Burgsuchung Talsen. Virgeuare mit 
Upseden ist zwischen Bischof und Orden aufgeteilt worden, und 
zwar so, dass Upseden zum bischöflichen Sacken gehört, und 
Virgenare zu einem Teil zum Ordenslande Grobin. Der Burg­
berg bildet die Grenze11). Dsintern gehört zum bischöflichen 
Zierau, Lasen zum bischöflichen llasenpot. Grösen erscheint 
als Amboten zugeordnet, Wartayen (Wartdach) findet sich inner­
halb der Grenzen des Durbenschen Gebietes und Merkes inner­
halb von Ordens-Hasenpot. Das Bild der deutschen Landesorga­
nisation Kurlands entspricht also keineswegs dem der vor-

1) UB 3 11. 179a, UB 1 n. 198. *) Vgl. unten S. 76—82. 
3) 1291, UB 1 n. 543 erfährt man, dass der Besitz von Virgenare 

zwischen Bischof und Orden strittig gewesen ist. Die Streitigkeiten werden 
dadurch beigelegt, dass Upseden an den Bischof abgetreten wird und die 
Grenze zum Ordensland hin bestimmt wird: Upseden soll mit seinen Grenzen, 
nämlich bis zum Fusse des Berges Virgenare, dann die Zareikenbeke ent­
lang bis zum Meere, dem Bischof gehören. 1420, UB 8 n. 64 werden die 
vom Orden besetzten, vom Kurländischen Kapitel aber in Anspruch ge­
nommenen Ländereien aufgezählt; dazu gehört das Dorf Upseden und das 
halbe Dorf Virgenare. Vgl. auch Wartgutliste, Anm. zu „Virgenure". 
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deutseben. Und es ist daher auf dem Wege über die deutsche 
Burgsuchungsorganisation keine aucli nur annähernd vollständige 
Übersicht über die Burgsuchungszentren des vordeutschen Kur­
land zu gewinnen. 

Gibt es vielleicht noch einen anderen Weg hierfür? 
Ohne näher darauf einzugehen, sei es gestattet einen Hinweis 

zu geben. Es ist die interessante Tatsache zu bepbachten, dass 
einige dieser alten Landeseinheiten in der Tradition des Landes 
lebendig geblieben sind und eine Art Auferstehung in den 
Kirchengründungen der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
und im 17. Jahrhundert erlebt halten. Dieses gilt z. B. für 
Virginahlen und für Ugunciem; jenes ist das alte Virgenare, 
dieses wohl das Ugenesse der castellatura Lodgia gewesen1). 

Ein Vergleich der späteren Parrochialmittelpunkte mit der 
Verbreitung der alten Burgberge ergibt, dass solche Parrochial­
mittelpunkte gerade da entstehen, wo auch Burgberge nach­
weisbar sind. So weisen z. B. in dem breiten Landstreifen 
zwischen der Windau-Landschaft und den Grenzen des Don-
dangenschen Gebietes die Ortschaften Popen, Fussen, Ugahlen 
Burgberge auf. Gerade diese Orte sind dann später Parrochial-
zentren, denen die anderen Ortschaften dieses Landes zugeordnet 
sind. Es ist durchaus möglich, dass hier die Gestalt der alten 
Landeseinteilung in Erscheinung getreten ist. 

Eine solche vergleichende Untersuchung der Pfarrsprengel 
Kurlands im Zusammenhang mit den Burgbergen würde wahr­
scheinlich am ehesten ein vollständiges Bild von der Gestalt der 
vordeutschen kurländischen Landesorganisatiou vermitteln 2). 

Der Versuch, eine Ubersicht über die vordeutsche Landes­
einteilung Kurlands zu gewinnen, hat somit zu keinem befriedi­
genden Ergebnis geführt. 

Er hat aber Aufschluss gegeben über das Verhältnis der 
vordeutschen Landeseinteilung zur deutschen. Die vordeutschen 
Landeseinheiten sind kleiner gewesen als die der deutschen 
Zeit, und ihre Zahl war dementsprechend grösser. Was die 
deutschen Landeseinheiten in Kurland betrifft, so knüpfen sie 
fast durchweg an alte vordeutsche Landeszentren an, und sie 
scheinen innerhalb ihrer Grenzen mehrere vordeutsche Landes­
einheiten aufzunehmen. 

Die alt-kurländischen Burgsuchungen haben sich also nicht, 
zu einem Teil wenigstens nicht, in ihrer ursprünglichen Form 
als Burgsuchungen der deutschen Zeit erhalten3). 

') Th. Kallmeyer, Die evangelischen Kirchen und Prediger Kurlands. 
Hrsg. v. G. Otto, Mitaii 1890. S. 18 u. '20. 

2) Aufschlussreich für diese Frage würde auch eine Untersuchung der 
Pagast-Organisation Kurlands sein. 

s) Dass die Deutschen von vornherein nicht gesonnen schienen,' die 
vorgefundene Landeseinteiluiig in ihrer ursprünglichen Form zu erhalten, 



46 

Es soll nun an die Untersuchung der Burgsuchungen der 
deutschen Zeit gegangen werden. 

2. Die kurländischen Kastellaturen des 14. Jahrhunderts. 
Am 8. April 1341 nimmt Hermann Gudacker, Komtur von 

Goldingen, einen Rezess auf über den Zustand der Goldingen-
schen Komtürei1). 

Es wird zuerst der Bestand an Pferden und Vieh festge­
stellt, dann heisst es: „it. reliquimus in libro nostro de 
annona, quam ruatici pro mutuo receperunt, primo de castel-
latura Goldingen XXV11 lastas siliginis ordinäriae et XX 
lofjos; de Aiswangen XTX lastas VI 11 lopos sil. ord.; de 
Nasenpud XIII lastas et III lopos, de Nova Domo Vll 
lastas, de Lyndal XXI lastas; . . . Item in granariis nostris, 
extra domum Goldingen, citra alias castellaturas praehabitcis 
aedificatis, reliquimus XVIII lastas sil. et ord. . . ." 

Dieser Urkunde lässt sich entnehmen, dass die Komturei 
Goldingen eingeteilt gewesen ist in 5 Wirtschaftsbezirke: in 
die Kastellaturen Goldingen, Alschwangen, Hasenpot, Nova 
Domus, Lyndal. Was die Zentren dieser Wirtschaftseinheiten 
anbetrifft, so ist für Alschwangen eine „curia" genannt, und im 
übrigen ist von „granariis" innerhalb der einzelnen Kastella­
turen die Rede. Es handelt sich also um Zentren wirtschaft­
licher Art, um Kornspeicher*). 

lässt sich schon aus den Urkunden des 13. Jahrhunderts, in denen Burg­
suchungen aufgeteilt werden, ganz deutlich entnehmen. ÜB 1 n. 24(5: "Ver-
lehnung und Aufteilung der Burgsuchung Kreten. UB 1 n. 248, gelegentlich 
der Teilung des bebauten Kurland: „ . . . die lüde, die dar to gehoreden'. 
Jakob Schutleen, Santike und Weyssen, die gehören to Scrunden mit ireme 
erve, der erve gelegen is in den borghsukimghe Dzerbithen und Meseten ge­
nant; wat dar boven is, boven ir erve, dat ml man mit um deilen." ÜB 
1 ii. 24:9 wird die Burgsuchung Proys in drei Teile geteilt, von denen der 
Bischof einen und der Orden zwei erhält. 

1) UB 2 n. 803. 
2) Im Ordenslande Preussen sind schon für das 13. Jahrhundert solche 

Zentren bezeugt, und zwar dienten sie dort der Aufschüttung des von der 
unterworfenen Bevölkerung angeführten Zehntgetreides. Im Christburger 
Vertrag vom 7. Februar 1249, Pr. UB 1 n. 218, dem Friedensvertrag 
zwischen dem Deutschen Orden und den abgefallenen Preussen in Pome-
sanien, Warmien, Natangen usw. lautet ein Passus: „. . . Ceterum, ne ne-
ophiti sepedicti viderentur ingrati libertatis et gratie supradictis, quae semper 
optaverant, ut dicebant, concessemnt coram nobis et aIiis supradictis et fir-
miter proviiserunt, quod, quin diffidle nimis esset magistro et fratribus an-
tedictis omnes villulas Pruscie circuire pro suis decimis iriturandis et 
adducendis, ipsi neophiti et successores eorum decimam in horrea dictorum 
fratrum annuativi inferent irituratam." Die Bewohner der einzelnen unter­
worfenen Ortschaften sind also verpflichtet, das Korn in die Speicher des 
Ordens zu schaffen. 
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Eine weitere Urkunde, die uns Aufschluss gibt über Zweck 
und Wesen der kurländischen Kastellaturen, ist die nach detn 
Jahre 1353 entstandene W artgutliste der Komturei Gol-
dingenl), in der angegeben ist. welche Wartgutsumme die ein­
zelnen Dörfer und Höfe der Kastellaturen zu leisten haben*). 
Die Wartgutleistung wird bestimmt für die Ortschaften der 
Kastellaturen Goldingen, Alschwangen, Lyndale, Nova üomus 
und Yrundenborgh. Es sind das dieselben Kastellaturen, die 
im Rezess des Komturs Hermann Gudacker genannt waren. 
Vrundenborgh hier entspricht der Kastellatur Hasenpot dort. 

Hiermit ist nun ein weiteres charakteristisches Moment für die 
kurländischen Kastellaturen gewonnen. Die Kastellatur stellt 
sich dar als militärischer Steuerbezirk des Ordens. 

Die dritte für unsere Frage in Betracht kommende Urkuude 
ist die aus der Mitte des 14. Jahrhunderts stammende Be­
schwerdeschrift des kurländischen Bischofs gegen den Deutschen 
Orden8). Der erste Beschwerdepunkt lautet: . . . „Prima Quod 
tota castellatura Novi Castri ex iussu commendatoris de Gol­
dingen, et instinctu Wygandi, cum malvea et multitudine popu-
l o r u m ,  v i l l a m  n o s t r a m  B a r b o n e m  e x p o l i u n d o  i n f e s t a b a n t .  .  .  
Die Kastellatura ist hiernach eine militärische Menschengemein­
schaft, die auf Befehl des Komturs von Goldingen militärische 
Aktionen unternimmt. 

Auf Grund dieser drei Urkunden lässt sich also sagen: das 
Gebiet der Komturei Goldingen ist im 14. Jahrhundert in 
5 Bezirke — Kastellaturen — eingeteilt, die 1. militärischen 
Zwecken dienten, indem sie die Zahlung der den kurländischen 
Bauern zur Verteidigung des Landes wider die Heiden und zur 
Ausbreitung des Christenglaubens auferlegten Wartgutabgabe 
regelten, dann aber auch, indem sie ihre wehrfähigen Bewohner 
zu militärischen Gemeinschaften zusammenschlössen. Diese 
Bezirke dienten 2. der Regelung der wirtschaftlichen Angelegen­
heiten des Ordensgebietes. 

*) Die Wartgutsteuerliste der Komturei Goldingen. Hrsg. von A. 
Bauer. Mitt. Bd. 25, H. 1. 

2) Das Wartgut ist eine von den Bauern zu Zwecken der Landesver­
teidigung erhobene Steuer. Im April 1*253, UB 1 n. 250, treffen der Bf. 
von Kurland und der Orden eine Übereinkunft über die Landesverteidigung 
wider die Heiden: „. . . (tat unse lüde die Curen, als ir lüde die Citren, 
des landes wartguit solen betdien, also lange so des not is, ünd sie solen 
komen in guden truwen to reisen und to der beschirmnisse des landes und 
to bredunge des nien Cristengeloven weder die Heiden, nach irer macht, 
ivanner si von uns oder von unsen voghet, oder anderen unsen ammecht man, 
weret dat ivi nicht to huse weren, geeischet worden, op dat si die brodere mit 
iren luden uns des Gelikenisse wider donVgl. auch Mitt. Bd. 23, S. 520 
mit Anm. 4. Ferner A. Bauer a. a. 0. Einleitung. 

s) UB 1 n. 003. Zur Datierung vgl. Wurtgutliste, Anm. zu „Wigand". 
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Dank der Wartgutliste beschränkt sich unser Wissen über 
die kurländischen Kastellaturen des 14. Jahrhunderts aber nicht 
nur auf Wesen und Zweck dieser Einrichtung, wir sind vielmehr 
auch in der Lage, einige Aussagen über die Grösse, die Grenzen, 
ja über die innere Struktur dieser Bezirke machen zu können '). 

Die eben besprochenen Kastellaturen lagen sämtlich im 
Gebiet der Komturei Goldingen. 

Ist auch das übrige Kurland im 14. Jahrhundert in Kastel­
laturen eingeteilt gewesen? 

Die Hauptquelle für Gebietsbezeichnungen, die Güterur­
kunden, versagt für das 14. Jahrhundert fast vollständig. Nur 
in ganz wenigen Fällen treten Gebietsbezeichnungen auf. Es sind 
dies die folgenden, Jnbezug auf Dondangen, das sich ja schon 
im 13. Jahrhundert durch besondere Gebietsnamen auszeichnete, 
heisst es 13842): .. . „territorium dicti castri de Dondanghe et eins 
advocatia ..1386 heisst es für Sacken „inregione dicta Sacken.u :i) 
Im selben Jahre, am 21. Okt., verlehnt OM. Robin von Eitz 
4 Ilaken Landes „in districtu castri Walteten in loco Wangen 
sitos.ui), und endlich ist 1397 die Rede von dem „districtus alias 
borchsuhinge castri Talsen5). 

Als Bezeichnungen für Landeseinheiten gelten also: terri­
torium, regio, districtus castri, districtas alias borchsuMnge 
castri. 

Auffallend ist, dass nicht ein einzigesmal der terminus castel-
latura als Gebietsbezeichnung auftritt, auch da nicht, wo er un­
bedingt zu erwarten gewesen wäre; der in der Urkunde vom 
21. X. 1386 genannte Ort Wangen ist in der Wartgutliste als 
zur castellatura Nova Domus gehörig gekennzeichnet, hier aber 
heisst es: „m districtu castri Walteten.u Auch in der lateinisch 
abgefassten Lehnsurkunde für Talsen wäre r,castellatura" zu 
erwarten gewesen, anstatt der umständlichen Umschreibung 
„districtas alias borchsuhinge castri Talsen", denn im Sprach­
gebrauch des 13. Jahrhunderts war doch „castellatura" der 
entsprechende lateinische terminus für „borchsultunge". Es sei 
schon an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht, dass der 
Ausdruck Burgsuchung als Bezeichnung für eine Landeseinheit 
im 15. und 16. Jahrhundert sehr häufig gebraucht wird, und 
zwar nicht nur in Kurland, sondern auch in Semgallen und Liv-
land; dass dagegen der terminus castellatura ausser in den schon 
für das 14. Jahrhundert zitierten Urkunden weder in dieser 
Zeit, noch im 15. und 16. Jahrhundert für irgend einen Teil 

!) Vgl. Wartgutliste, die topographischen Bemerkungen zu den Namen 
der einzelnen Kastellaturen. 

a) Uli 3 n. 1207. 8) K. LA, vgl. auch Uli 2 n. 8%. 4) K. LA. auch 
U-B 10 n. 203. ö) K. LA. 
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Alt-Livlands anzutreffen ist. Die lateinische Bezeichnung für 
eine Landeseinheit hier ist districtus1). 

Da die Quellen also vollständig versagen, kann die oben 
gestellte Frage, ob auch das ganze übrige Kurland, ausser der 
Komturei Goldingen, eine Einteilung in Kastellaturen gekannt 
hat, nicht beantwortet werden. 

Auf Grund der sachlichen Überlegung, dass doch auch das 
übrige Land wirtschaftlich verwaltet werden musste, und gleich­
falls die Pflichten der Landesverteidigung in Form der Wart­
gutabgabe wie auch durch persönlichen Kriegsdienst zu tragen 
hatte, könnte mau versucht sein, die Frage bejahend zu beant­
worten, wenigstens was das kurländische Ordensgebiet anbe­
trifft. Da es indessen nicht angeht, lediglich auf Grund des Ana­
logieschlusses den Zustand, den man für einen Teil des Landes 
feststellen kann, auf einen anderen Teil desselben Landes zu 
übertragen, können wir uns zu einer bejahenden Antwort der 
oben gestellten Frage doch nicht entschliessen. Es iuuss aller­
dings auch gesagt werden, dass uns keinerlei Quellenangaben 
zur Verfügung stehen, um die Frage negativ zu beantworten, 
oder das Vorhandensein einer irgendwie anders gearteten Ver-
waltungsorganisation im Kurland des 14. Jahrhunderts nach­
weisen zu können. 

Das Bild verändert sich völlig im 15. und 16. Jahrhundert. 
Mit dem Beginn des 15. Jahrhunderts tauchen eine Fülle von 
Gebietsbezeichnuugen in den Lehnsurkunden auf. Es begegnet 
nun der Ausdruck „Borchsokinge" als Bezeichnung für eine 
Landeseinheit für Kurland, für Seingallen und für Livland. 
Daneben treten aber auch eine ganze Reihe anderer Gebiets­
bezeichnungen auf: Kirchspiel2), Gebiet, Gericht, Amt. 

Diese Tatsache stellt uns die nächste Aufgabe: die Unter­
suchung der Landeseinteilung Kurlands, Livlands und Semgallens 
im 15. und 16. Jahrhundert, und damit zugleich den Versuch, 
eine Antwort auf die Frage zu finden, welche Bedeutung der 
Burgsuchung in dieser Landeseinteilung zukommt. 

') In den lateinischen Urkundenauszügen der Revisionsprotokolle des 
lß.—18. Jahrhunderts kommt auch ausser districtus zuweilen, doch sehr 
viel seltener, die Bezeichnung territorium vor. 

2) Als Bezeichnung fiir das Kirchspiel treten in den schon genannten 
Revisionsprotokollen die Bezeichnungen parrochia, dioecese auf. 

4 
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3. Übersicht über die Landeseinteilung Livlands, Semgallens 
und Kurlands im 15. und 16. Jahrhundert. 

Die Aufgabe soll 111 der Weise gelöst werden, dass zuerst 
in tabellarischer Form eine vollständige Übersicht über die 
Landeseinteilung gegeben wird, in der die Namen der einzelnen 
Landeseinheiten genannt werden mit den verschiedenen Gebiets­
bezeichnungen, die ihnen eignen, und mit der Angabe des Jahres, 
in dem die betreiiende Bezeichnung zum erstenmal auftritt1). 

Die Übersicht ist gegliedert nach den vier Landschafts-
gruppen Livland, Dünagebiet mit Selonien, Semgallen, Kurland. 

Für Kurland und Livland ist die Übersicht über das 
bischöfliche und das Ordensgebiet gesondert gegeben. Semgallen 
ist durchweg Ordensland. Für das Dünagebiet aber werden die 
einzelnen benachbarten Landeseinheiten in ihrer Reihenfolge 
nacheinander aufgezählt werden, ganz gleich, ob sie bischöfliches 
oder Ordensland sind2). 

Im Anschluss an die Tabellen der einzelnen Landschafts­
gruppen werden einige Mitteilungen zur Entstehungsgeschichte 
der Landeseinteilung in dem betreffenden Gebiet gemacht 
werden3). 

Den folgenden Teil der Untersuchung wird dann die Be­
sprechung der einzelnen Landeseinheiten im Zusammenhang mit 
den Gebietsbezeichnungen, mit denen sie auftreten, bilden. Die 
Besprechung wird gesondert für das bischöfliche Land und für 
das Ordensland erfolgen. 

*) Da jedoch das gesamte in Frage kommende Urkundenmaterial noch 
immer nicht vollständig zugänglich ist, so sind die Angaben der hier gege­
benen Jahreszahlen nicht als ganz endgültig anzusehen. Es kam vor allem 
darauf an, zu zeigen, mit welchen Gebietsbezeichnungen die einzelnen Landes­
einheiten auftreten; auch inbezug hierauf dürften noch einige Ergänzungen 
zu erwarten sein; doch ist das schon jetzt gegebene Bild wohl im wesent­
lichen als richtig anzusehen. 

2) Als Grund für diese andere Art der Darlegung ist anzugeben, dass 
hier die einzelnen den verschiedenen Landesherren gehörigen Territorien 
nicht geschlossene Gebiete bilden, wie das 111 Livland z. B. der Fall ist. 
Im Dünagebiet liegen bischöfliche Bezirke zwischen Ordensbezirken und 
umgekehrt. 

3) Der Veranschaulichung dieser tabellarischen Übersicht dient die 
beigefügte kartographische Darstellung, in der die Grenzen der einzelnen 
Landeseinheiten bestimmt sind, ihre Zugehörigkeit zum bischöflichen resp. 
Ordensgebiet gekennzeichnet ist, ebenso auch die Zugehörigkeit unterge­
ordneter Landeseinheiten zu den ihnen übergeordneten, und in der schliess­
lich durch einen besonderen Ton die als Burgsuchungen genannten 
Landeseinheiten hervorgehoben sind. 
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GU I - 1500 

GU II 1501-1545 

Die Livische 

Seite. 

Kremon . . . 
Kopszell . . . 1496 — 

— 1496 — 

i) 654, 4) 654. *) 

Treyden . . . 

Loddiger . . 

1457 

1428 

1457 1530 1545 377, 2) 377, 3) 498, 
5) 1130. 

l) 243. 

Lemsal . . . 

S a l i s  . . . .  

Allendorf . . 

1419 

1508 

1512 

1504 

1492 

1509 

1508 1455 

1537 

1530 

*) 206, 2) 34, 3) 77. 
5) 710. 

1)68, 2) Mon. Liv. 
ant. TV n. 141, 
3) 68, 4) 368, 
5) 513. 

l) 126. 

Papendorf . . 1425 — — — — »j 229. 

Ubbenorm . . 
Wainsel . . . 

1400 
— 1528 

— i) 152. 
3) 470. 

R o o p  . . . .  1419 — — — — i) 205. 

Pernigel . . . 1403 ») 157. 

*) Die Nummern 
der Belege ent­
sprechen den Ru­
brikennummern. 

D i e  L i v i s c h e  S e i t e * ) .  

Ks handelt sich bei der „Livischen Seite" um Land, das im 
Jahre 1207 bei der ersten Landesteilung zwischen Bischof 

• und Orden an den Bischof gekommen ist2). Das Livenland wird 
in drei Teile geteilt. Den ersten Teil, „partem Cauponis, Tho-

1) Zur Bezeichnung vgl. FT. v. Bruiningk. Sber. der Gesellschaft f. G. 
u. A. 1895, S. 103 f.; auch v. Transehe, Mitt, 18, S. 109 und GU I 652, 
Anm. 3. 2) H. XI, 3. 

4* 

|lÜ Raamatukcguj 
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l'eidam videlioet" erhält der Bischof. „Ex altera parte Coiwe 
secundariam partem" erhalten die Ordensbrüder, „tertiana partem 
in Metsepole" fällt dem Bischof zu. An den Bischof kommt 
also das Land der Aa-Liven, soweit es auf dem rechten Aa-Ufer 
gelegen war, und die Landschaft Metsepole1). 

Was nun die Landeseinteilung dieses livischen Bischofsge­
bietes betrillt, so entsprechen die Landeseinheiten Kremon, bzw. 
Kopszel, Treyden und Loddiger der auf dem rechten Aa-Ufer 
gelegenen Landschaft der Aa-Liven, und zwar entspricht Kre-
mon-Kopszel dem „Castrum Cauponis"; Treyden dem „Magnum 
Castrum Cauponis", „Castrum Thoreidensium"2); Loddiger ist 
auch schon bei Heinrich als eine am Meere gelegene Provinz 
innerhalb dieser Landschaft genannt3). Die Landeseinheiten 
Lemsal, Salis, Allendorf, Ubbenorm-Waynsel, Pernigel bilden 
wohl das Gebiet der Landschaft Metsepole. Eine innere Glie­
derung dieser Landschaft lässt sich aber für das 13. Jahrhun­
dert weder aus Heinrich noch aus den Urkunden dieser Zeit 
erweisen. Es ist möglich, dass sie im 13. Jahrhundert eine 
politische Einheit gewesen ist, tritt doch für die ganze Land­
schaft ein Altester, Vesike, als besonders bedeutend hervor4). 

Es wird an die Teilung von 1207 der Zusatz geknüpft, dass 
dafür, was „de provinciis sive prediis" schon verlehnt ist, die 
Brüder später eine Rekompensation erhalten sollen. Es ist tat­
sächlich so, dass diese Teilung nicht das ganze Livenland er-
fasst. Nicht genannt bind das Gebiet der Düna-Liven und die 
livische Landschaft Idumäa5). Der an die Teilung geknüpfte 
Zusatz ist also ein Hinweis darauf, dass diese Landschaften 1207 
schon verlehnt gewesen sind. Zunächst ist die Landschaft 
Idumäa von Interesse, da das Düna-Gebiet an anderer Stelle 
behandelt werden wird6). Weder ist in der Chronik Heinrichs, 
noch sonst in den Urkunden des 13. Jahrhunderts über den 
Verbleib dieser Landschaft etwas mitgeteilt. Aus Heinrich er­
fährt man nur, dass 1206 an der Raupa eine Kirche gebaut 

J) Gemäss der Chronik Heinrichs von Lettland lassen sich für das 
Livengebiet folgende Landschaften unterscheiden: 1. das Land der Düna-
Liven mit den Burgen Holme, Üxküll, Lennewarden, Ascheraden. 2. das 
Land der Aa-Liven mit den Burgen: Castrum Cauponis mit der zugehörigen 
Landschaft Cubbesele, Magnum Castrum Cauponis, auch Castrum Thorei-
densium genannt, Castrum Dabrelis-Sattesele, Sygewalde. 3. Die Landschaft 
Metsepole. 4. Die Landschaft Idumäa. Für die beiden zuletzt genannten 
Landschaften lässt sich eine klare innere Gliederung für das 13. Jahrhun­
dert nicht nachweisen. Vgl. Bielenstein S. 32—74. 

2) Vgl. Bielenstein S. 48—51, Anm. 2—7. iüJ 
3) H. XV, 1. Bielenstein S. 53, Anm. 14. 4) H. XVI, 4 u. a. 
5) Vgl. H. XI, 3 u. S. 52, Anm. 1. Nach Bielensteins Lokalisierung 

entspiclit dieser Landschaft das spätere Kirchspiel Roop. Vgl. Bielenstein 
S. 64-70. 6) Vgl. unten S. 65—68. . CIZ 
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wird, und dass der Priester Daniel dort wohnen bleibt, 1218 
ist die Rede von einem Hof des Priesters Alobrand an der 
Raupa'). 

Aufschlussreich ist die Urkunde vom 5. Eebruar 1350, in 
der Ebf. Vromold den Rittern Wolmar und Henneke von Rosen 
das Haus zu Rosen und andere Ländereien, die durch den Tod 
Ottos von Rosen vakant geworden sind, verlehnt. Nachdem die 
verlehnten Güter aufgezählt worden sind, heisst es: ... „och dat 
von oldinges hir bevoren, von tiden tho tiden, und des nein 
mensche anders gedencken mach von anbeginne, dat en sg 
lehngut gewesen von den bischopen und ertzbischopen von der 
Riege gelehnet und gegeben tho lehnene .. .U2). Diese Urkunde ist 
ein eindeutiger Beweis dafür, dass in der Landschaft Idumäa 
schon in den allerersten Zeiten der deutschen Herrschaft im 
Lande Verlehnungeu stattgefunden haben. Es kann hiernach 
tatsächlich so sein, dass Idumäa schon vor 1207 verleimt gewesen 
ist, damit also schon bischöflicher Besitz war. 
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Güll-1501-1545 T-4 CO 16 

Die Lettische 
Seite. 

Smilten . . . 1430 1430 1457 1427 1536 ») 256, 2) 256, 3) 377, 
4) 234, 5) 689. 

Ronneburg . . 1457 1474 1457 — 1545 i) 377, 2) 496, Ronneburg . . 
3) 377, 5) 1129. 

Serben . . . 1457 1439 1457 1541 i) 377, 2) 297, 
3) 377, 5) 865. 

Pebalg . . . 1457 1431 1457 — 1510 i) 377, 2) 260, 
3) 377, 5) 97. 

Pebalg . . . i) 377, 2) 260, 
3) 377, 5) 97. 

Sesswegen . . 1429 1426 1457 — — i) 249, 2) 231, 3) 377. 
Schwaneburg . 1429 1429 1457 1429 — i) 250, 2) 250, Schwaneburg . 

3) 377, <<) 249. 

Ramkau . . . 1528 __ — — — i) 468. 

Berson . . . 1456 — 1457 — — i) 373, 3) 377. 

E l i a  . . . .  1545 — — — — i) 1165. 

Sissegall. . . 1438 — — — — i) 296. 

Sunzel . . j. 1457 1457 1544 — — i) 377, 2) 377, 1457 
3) 1009. 

Laudohn. . . 1457 1432 1535 — — !) 377, 2) 268,3)671, 

Kreutzburg. . 1457 1457 1508 — 1537 !) 377, 2) 377, Kreutzburg. . 
3) 73, 5) 719. 

') H. X, 15; XXII, 4. 2) GU I n. 73. 
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D i e  L e t t i s c h e  S e i t e .  

In den Jahren 1211—1213 wird ein Teil dea Lettenlandes, 
„Letthia" genannt, zwischen Bischof und Orden aufgeteilt1). 
Den Teihingsurkunden gemäss gliedert sich das Land in das 
Gebiet der nachstehend genannten Burgen: 

1. Aszute und Lepene. Hierzu gehören zwei Dörfer „inconfinio 
Behiine". Es handelt sich hierbei um einen Landstrich, der 
einen Teil von Kreuzburg und das an Kokenhusen angrenzende 
Gebiet Linden umfasst. Die beiden Dörfer „m confinio Bebnine" 
lassen sich vielleicht mit ßewershof identifizieren2). 

2. Ancenice und Alene. Das Castrum Aucenice-Autine ist 
mit Wolmar identifiziert worden, doch ist diese Lokalisierung 
umstritten. Alene-Adlehn bildet den westlichen Teil des späteren 
Gebietes Schwaneburg. 

3. Castra Zerdene, Rheyeste, Sessowe. Es handelt sich hier­
bei um die Gebiete Smilten, Sesswegen und einen an der Ewst 
gelegenen Landstrich um Laudohn, Lubahn. 

Gelegentlich eines stattgehabten Länderaustausches zwischen 
Bischof und Orden zählt der Bischof die ihm gehörigen Burgen 
auf und nennt noch das Castrum Marxne3) Dieses Marxne 
bildet einen Teil der Landeseinheit Berson. 

Es sind somit für dieses Gebiet 9 Burgen genannt. Das 
endgültige Ergebnis der Teilung ist, dass bis auf Autine sämt­
liche Burgen an den Bischof fallen und einen grossen Teil der 
„Lettischen Seite" des Erzstifts bilden, und zwar in folgender 
Weise. Eines der hier in den Urkunden genannten Landes­
zentren hat sich in der Folgezeit unter demselben Namen als 
solches erhalten, Sessowe - Sesswegen. Zwei weitere Burgen, 
Zerdene und Aszute, bestehen nicht unter demselben Namen 
fort, in ihrer unmittelbaren Nähe sind aber die deutschen Burgen 
Smilten-ZeYdena und Kreutzburg-Aszute entstanden. 

Die Burgen Lepene, Marxne, Alene bilden als kleinere 
Einheiten Bestandteile der deutschen Burggebiete Erla (Lepene 
=Linden), Berson (Märzen), Schwaneburg (Alene—Adlehn). 

Der Burg Egeste entspricht wohl der Landstrich Laudohn-
Lubahn4). 

*) UB 1 n. 18, 23, 38 Hier zitiert oben S. 16 f. 
2) Vgl. hierzu und für die folgenden Burgen die Lokalisierungen bei 

Bielenstein S. 94—100. 3) UB 1 n. 38. 
4) Während sich diese Arbeit schon im Druck befand, ist eine Unter­

suchung von Heinrich Laakmann, Zur Geschichte Heinrichs von Lettland 
und seiner Zeit, Beiträge zur Kunde Estlands Bd. XVIII, H. 2 erschienen, 
in der der Verf. in einigen Exkursen (S. 91—100) auch auf die in diesen 
Urkunden genannten Ortsnamen eingeht und sie abweichend von Bielenstein 
lokalisiert. Hiernach entspricht das Castrum Lepene dem 10 km westlich 
von Preili gelegenen Ort Lipuschki, und Bebnine der Umgegend des Sees 
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Den 9 hier im 13. Jahrhundert au den Bischof gekommenen 
Landeszentren entsprechen also 9 bischöfliche Landeseinheiten 
der deutschen Zeit, wenn auch nicht unter demselben Namen 
und im selben Umfaug. 

Nicht berücksichtigt in diesen Urkunden sind 3 an der 
westlichen Seite des lettischen Teils des Erzstifts gelegene 
Landeseinheiten — Ronneburg, Serben, Pebalg. Fragt man dar­
nach, wann denn dieser Landstrich an den Bischof gekommen 
ist, so ist an die Urkunde zu denken, die die Letten-Landschaft 
Tolowa 1224 aufteilt1). An den Bischof kommt hier ein durch 
12 Ortschaften charakterisierter Landstrich. Bielenstein meint, 
diese Ortschaften als in der Nähe des Burtneckschen Sees ge­
legen suchen zu müssen2). H. Laakmann3) weist entgegen dieser 
These darauf hin, dass diese Ortschaften wohl auf der 
Lettischen Seite des Erzstiftes gelegen haben. Er geht leider 
nicht näher darauf ein4); es spricht aber eine sehr grosse Wahr­
scheinlichkeit dafür, dass es tatsächlich so ist, und dass diese 
Ortsnamen gerade den westlichen Teil des Erzstiftes charakte­
risieren. Ohne hier eine genaue Lokalisierung der einzelnen 
Ortsnamen zu versuchen, will ich nur auf die beiden in der 
Teilungsurkuude zuletzt genannten Ortsnamen lazoioa, Prebalge 
hinweisen. Der Ortsname Prebalge und der Name des lettisch-

Sila Bebru, der nö. von Kreutzburg gelegen ist. Die Lokalisierung von 
Autine bleibt noch immer unsicher. Das Castrum Alene entspricht nicht 
Adlehn, sondern dem Burgberg von Ohlenhof im Kirchspiel Sesswegen. Was 
die Burgen des dritten Anteils anbetrifft, so wird Rheyeste = Egeste = 
Negeste mit Niggesten, im späteren Kirchspiel Berson gelegen, identifiziert 
und Zerdene = Gerdine ist zu suchen am Gardon-See. nö. von Kreutzburg. 
Für Sessowe und Aszute bleiben die alten Lokalisierungen bestehen. 

In Beziehung gesetzt zu den späteren Landeseinheiten würde sich 
hiernach also folgendes ergeben. Der erste Anteil: Aszute, Lepene und 
die Dörfer „in confinio Bebnine" würde den nördlichen und südöstlichen 
Teil des späteren Distrikts Kreutzburg bilden; in denselben Distrikt 
würde auch die Burg des dritten Anteils, Gerdine, fallen. Die Burg des 
zweiten Anteils, Alene, würde einen Bestandteil des Bezirks bilden, dessen 
Landeszentrum die Burg des dritten Anteils, Sessowe, wurde. Negeste = 
Niggast fällt in das Kirchspiel Berson. Smilten würde eventuell noch zum 
bischöflichen Anteil von Tolowa gehören, das Gebiet Schwaneburg aber 
seinem ganzen Umfang nach zum bischöflichen Anteil des Landes Adsel. 
Das Land des Kirchspiels Erlaa gehört nach der Auffassung des Verfassers 
zum Gebiet des alten Fürstentums und Burggebiets Kokenhusen. 

Was nun die Frage anbetrifft, ob diese neuen Lokalisierungen völlig zu­
treffend sind, so wäre zu sagen, dass sie zunächst wenigstens noch nicht als 
völlig gesichert erscheinen können, da sich doch eine ganze Reihe von Be­
denken gegen sie erheben. Die Bedenken an dieser Stelle aber anzubringen 
würde zu weit führen. *) UB 1 n. 70. 2) Bielenstein, S. 81 ff. 

3) Heinrich Laakmann, Die Ymera. Sber. der Gelehrten estnischen 
Gesellschaft 1930, S. 135 — 157, bes. S. 150 f. 

4) Vgl. über die unterdessen erschienene Arbeit a. a. 0. S. 85 f. • 
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erzstiftischen Pebalg weisen eine so auffallende Ähnlichkeit auf, 
besonders, da es nicht oft vorkommende Namen sind, dass man 
doch zu allererst an diese Identifizierung wird denken müssen. 
Dazu kommt noch ein weiteres: 1426 verleiht Erzbischof Hen­
n i n g  S c h a r p e n b e r g  d e m  J o h a n  V o g e d  u .  a .  . .  e y n e n  c l e y n e n  h o f f ,  
de Yarsoive ghenbmet is, yelegen iip der Aa .. ." l). 1431 heisst es: 

. . hof, de genomet is tor Yasbuwe . . . gelegen is üp beyden 
zyden der Aa in der borchshhinge tor PebatgheW2). Die Teilungs-
urkunde nennt nun als vorletzten Namen vor Prebalge den Ort 
Yasowa. Die enge Zusammengehörigkeit, in der diese beiden 
Orte in der Teilungsurkunde einerseits, in den Lehnsurkunden 
andrerseits erscheinen, lässt doch kaum einen Zweifel daran zu, 
dass es sich beidemal um dieselben Orte handelt. Hinzuweisen 
wäre auch noch auf folgendes: die beiden Ortsnamen Yasowa 
und Prebalge stehen in der Namenreihe, die die bischöflichen 
Orte aufzählt, ganz am Schluss. Innerhalb des Landstriches 
nun, der nach dieser These durch die 12 bischöflichen Namen 
gemeint ist, bildet Pebalg die südlichst gelegene Landeseinheit; 
Yasowa liegt ein wenig nördlich von Pebalg. Auch in dieser 
Beziehung lässt sich eine Übereinstimmung feststellen. 

Ks ist noch einiges über die beiden Landeseinheiten Suntzel 
und Sissegall zu sagen. Sie gehören nicht mehr zum Lettenge­
biet, sondern zum Livenlande. In den Teilungsurkunden sind 
sie an keiner Stelle genannt, sie werden daher wohl auch in 
dem 1207 schon verlehnt gewesenen Lande gesucht werden 
müssen. Zusammen mit Rodenpois liegen diese beiden Landes­
einheiten zwischen den Landschaften der Aa-Liven und der Düna-
Liven, einem Landstrich, der bei Heinrich nicht besonders be­
zeichnet ist3). In der bischöflichen Urkunde, welche die vom 
Neuen Gnadenrecht ausgenommeneil Güter nennt4), ist bei der 
Aufzählung der einzelnen Landeseinheiten eine landschaftliche 
Ordnung eingehalten. Es werden zuerst die zur Livischen Seite 
gehörigen Güter genannt, dann die auf der Lettischen Seite ge­
legenen, und zum Schluss die Landeseinheiten des Düna-Gebietes. 
Suntzel und Sissegall werden im Zusammenhang mit dem Düna-
Gebiet erwähnt. 

i) GU I n. 231. 
') GU I n. 377. 

2) GU I n. 260. 3) Vgl. Bielenstein S. 35. 
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I .  K o m t u r e i  

Segewold. 1498 3) 668. 

Segewold . . 

Lemburg . . 

1473 

1461 1466 

1483 1447 1513 1) 489, 3) 557, 
4) 324, 5) 138. 

i) 398, «) 431. 

N i t a u  . . . .  1471 1500 — — — i) 479, 2) 684. 

Jürgensburg . 1464 — — — — i) 417. 

Schujen . . . 1445 — 1539 — — i) 318, 3) 773. 

II. Komturei 

W  e n d e n .  

Wenden . . . 

— — 1470 1419 1472 3) 470, Anm. q., 
«) 210, 5) 487. 

Arrasch . . . 1445 — — — — 
») 318. 

Trikaten. . . 1483 — 1472 — 1483 i) 554. 3) 487,») 554. 

Burtneck . . 1434 — 1520 — 1513 i) 277, 3) 321,5) 139. 

Ermes . . . - 1463 1518 — — *) 411, 3) 288. 

Luhde . . . 1477 — — — — i) 521. 

III. Komturei 
M a r i e n b u r g .  1432 0 267. 

Marienburg. . 

A d s e l  . . . .  

1464 

1465 1454 

1464 1431 1481 i) 413, 3) 413, 
*) 264, ») 547. 

i) 424, 2) 366. 
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GU I 1207-1500 

GU II 1500-1545 

IV. V o g t e i 
K a r k u s. 1428 1430 1482 8) 235, *) 252, 5) 551. 

Karkus . . . — — 1445 1447 1513 3) 316, <•) 325, 5) 135. 

Paistel . . . 1482 — — — — J) 551. 

Hallist . . . 1504 — — — — ») 37. 

Heluiet . . . 

Rujen. . . . 

1411 

1479 

1509 

1479 

1523 

1515 — 

1480 

1511 

1) 305, 2) 84, 
3) 393, ö) 541. 

i) 536, 2) 536, 
3) 182, 5) 104. 

V .  K o m t u r e i  

F e l l i n .  

Tarwaat . . . 1518 1531 — 1534 >) '255, 2) 614, 5) 610. 

VI. V o g t e i 
R o s i 11 e 11. _ 1464 5) 415. 

Rositten . . . — — 1468 1519 1475 ») 443, i) 308, ») 510. 

Ludsen . . . 1533 1461 — i) 581, 2) 415. 

Salisburg . . 1528 — — — — «) 466. 

Rodenpois . . 1521 * J 

t 

1521 — — ') 350, 3) 350. 

Wolmar . . . — - 1559 — a) GU III. 
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L i v l ä n d i s c l i e s  O r d e n s g e b i e t .  
I .  K o m t u r e i  S e g e w o l d .  

Bei der ersten Landesteilung fällt an den Ordeu das Land 
„ex altera parte Coiwe". Auf dieser anderen Aa-Seite stand 
die Burg Dabrelis, Sattesele; hier war auch der Ort Sygewalde, 
wo sich der Orden seine Burg erbaute1). Es ist die Frage zu 
stellen, wie gross dieses Gebiet war. Gemäss der Art der 
Landesteilung muss es sich um ein etwa halb so grosses Gebiet, 
wie das dem Bischof zugeteilte handeln. Die Grösse des 
bischöflichen Gebietes lässt sich von der Karte ablesen, ferner 
lässt sich aus der Karte ersehen, dass das Land der Komturei 
Segewold etwa halb so gross ist, wie die Livische Seite des 
Erzbistums. So wird man wohl annehmen können, dass mit dem 
Land „ex altera parte Coiive" der auf der linken Aa-Seite ge­
legene Landstrich bis dahin, wo er im Osten an lettisches Ge­
biet grenzte, und im Süden an schon vom Bischof okkupiertes 
Land stiess, gemeint war. Als Grenzpunkt nach Süden hin 
Hesse sich wohl Siggund annehmen, der Ort, bis zu dem im 
Jahre 1206 der Priester Daniel vordringt2). Siggund liegt in 
späterer Zeit hart an der Grenze des bischöflichen Suuzel und 
des zur Komturei Segewold gehörigen Lemburg. Schon vom 
Bischof okkupiert scheint auch das um Sissegal herum gelegene 
Land gewesen zu sein3). 

Was die innere Gliederung anbelangt, so gehören zu Sege­
wold 5 Landeseinheiten: 

1. Das um Segewold selbst herum gelegene Gebiet. 
2. Lemburg. 1461 wird Land verlehnt „... in districtu Zyg-

vuldensi et parrochia Lemburgensi . . ."4). 

') Vgl. S. 52, Anm. 1 2) H. X, 14, Bielenstein S. 34f. 
3) Vgl. S. 84, Anm. 2. 
Betreffs der Ostgrenze ist hier hinzuweisen auf die sehr ansprechende 

These von H. Laabmann, Beitr. zur Kunde Estlands, Bd. XVIII, 2 S. 97 ff. 
dass die Burg Autine in der Wendenschen Auwotnen Wacke gelegen und 
die lettischen Ordensbezirke Schujen, Nitau und Jürgensburg umfasst habe, 
dass dieses östliche Gebiet der Komturei Segewold also durch den Länder-
austausch zwischen Bischof und Orden 1213 an den Orden gekommen sei. 
Die Ordensgrenze von 1207 muss dann natürlich mehr nach Westen hin 
gelegen haben. Wie weit Nitau und Jürgensburg tatsächlich zu diesem 
Gebiet gehört haben, muss eine genaue Feststellung der livisch-lettischen 
Sprachgrenze liier entscheiden. H. Laakmann spricht gegen seine These 
aber das Bedenken aus, dass diese Lage nicht mit der Zugehörigkeit von 
Autine zu Gerzike zu vereinigen sei, da es einerseits zu weit von Gerzike ab­
gelegen sei, andrerseits die dazwischen gelegenen Gebiete nachweislich nicht 
zu Gerzike gehört hätten. Dieser Einwand brauchte nicht erhoben zu 
werden, wenn für das Castrum Lepene die alte Identifizierung mit Linden 
beibehalten werden könnte; der Zusammenhang mit dem zu Gerzike ge­
hörigen Lande wäre dann ohne weiteres gegeben. 

4) GU. I n. 398 b, c., vgl. auch GU. I nn. 417 c, <314, 684 b. 
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3. Nitau. 1498 „.. . im gebede to Segewolde unnde in deme 
kerspell thor Nytouiu . . ." *). 

4. Jürgensburg. 1492 „in districtu Zigwuldensi et parro-
chiis ... et Jurgensburgensi . . .U2). 

5. Schujen. Auf Grund der Verlehnungsurkundeu lässt sich 
die Zugehörigkeit des Gebietes Schujen zu Segewold nicht fest­
stellen. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit die Gebiets­
zugehörigkeit zu bestimmen. Die Jüngere Hochmeisterchronik 
enthält ein Verzeichnis der in Livland gelegenen Schlösser, und 
hier sind als zum Gebiet des Landmarschalls gehörig folgende 
Schlösser aufgezählt: Segewold, Lemburg, Nitau, Jürgensburg, 
Schujen3). 

Die Frage,, ob die genannten fünf Laudeszentren alten 
Landeseinheiten entsprechen, ist für Segewold natürlich bejahend 
zu beantworten. Was Lemburg aubetrilTt, so ist innerhalb dieses 
Gebiets ein „antiquum Castrum Ydoivenu genannt (die erste 
Verlehnung im Ordenslande)4). Für die drei übrigen Landes­
einheiten gibt es keiue urkundlichen Hinweise dafür, dass es 
sich bei ihnen um alte Landeszentren gehandelt hat. 

I L  K o m t u r e i  W e n d e n .  

W e n d e n  i s t  d a s  e r s t e  l e t t i s c h e  L a n d ,  d a s  v o n  d e n  
Deutschen in Besitz genommen wird und dessen Bewohner von 
ihnen zum Christentum bekehrt wurden. Es scheint so zu sein, 
dass Wenden auch schon bei der ersten Teilung 1207 an den 
Orden kam, und in das Land „ex altera parte Coiwe" mit ein­
geschlossen war. 

Zum Gebiet der Wendeuschen Komturei gehören 6 Laudes­
einheiten : 

1. Wenden. Das unmittelbar zur Burg gehörige Land als 
Kerugebiet. 

2. Arrasch. Obgleich in den Lehnsurkunden nirgends da­
von die Rede ist, scheiut es doch so, dass in engem Zusammen­
hang mit Wenden die Landeseinheit Arrasch gestanden habe5). 

3. Burtneck. Bei einer Landverlehnung 1434 heisst es: 
„ Welker landt und lantgudt belegen is im gerichte to Wenden 
u n d  i m  k e r s p e l l  t o  B u r t e n i g h  .  .  . u  6 ) .  

4. Trikaten. In Anlass eines Grenzstreites im Jahre 1472 ist 
von „unsses eriverdigen meisters luden ime gebeide Trikaten" 
die Rede7); damit ist Trikaten als zum Gebiet des Ordensmeisters 

i) GU. I n. 668, auch GU. II nn. 774, 780. *) GU. I n. 614. 
3) SS. Rer. Pr. V, 1874 S. 146. 4) GU. I n. 1. 5) Vgl. unten S. 90. 
«) GU. I n. 277. ?) GU. I n. 487. 
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gehörig charakterisiert. Das Gebiet des Ordensmeisters ist aber 
die Komturei Wenden. 

5. Luhde. 1495 verlehnt Wolter von Plettenberg dem Johan 
van Plettenberge „eyn stäche landes im ampthe tho Wenden 
und dem her speie thor Lude . . ."'). 

Eine Urkunde des Jahres 1518 charakterisiert zwei Dörfer 
. . also im gebede tho Armis unnd im her spei thur Lude 

belegen" *). Luhde ist hier also einerseits als zu Eimes, anderer­
seits als zu Wenden gehörig charakterisiert. Diese auffallende 
Tatsache ist dadurch zu erklären, dass sowohl Luhde als Ermes 
zum Gebiet der Komturei Wenden gehören. Die Zugehörigkeit 
der Landeseinheit Luhde zu Ermes ist eine ganz unmittelbare 
insofern als das Kirchspiel Luhde sein administratives Zentrum 
in Ermes hatte; die Zugehörigkeit zu Wenden ist in jenem 
weitereu Sinne zu verstehen, wie z. B. Burtneck zu Wenden 
gehört. 

6. Ermes. Was die Zugehörigkeit von Ermes zu Wenden an­
betrifft, so ist dazu folgende Urkundenstelle anzuführen. Im 
Jahre 1470 verleiht OM. Wolthus von Herse Land in der Wacke 
Hummel im Kirchspiel zu Helmet. Eine Stelle in der Grenz­
beschreibung lautet (an einem Stein): „dar de schedinge tuschen 
dem gebede van Wenden und herspele vam Helmede gelegen 
is . . :t). Unmittelbar an Helmet grenzt an dieser Stelle die 
Landeseinheit Ermes. Wenn hier aber vom Gebiet Wenden die 
Rede ist, so ist das Gebiet der gesamten Komturei gemeint, 
und Ermes ist damit deutlich als ein Teil dieses Komtureige-
bietes charakterisiert4). 

Diese Wenden zugeordneten Landeseinheiten gehörten zu 
Beginn des 13. Jahrhunderts zur lettischen Landschaft Tolowa 
und kamen bei der Teilung Tolowas 1224 an den Orden5). Es 
heisst in der betreffenden Urkunde „ . . . terram, quae Tolowa 
dicitur . . . sie divisimus: villam apud Goiwam fluvium sitam, 
terminos possessionum viri, qui Ramehe dicitur, et quidquid in 
possessione nostra ante lianc divisionem habuimits usque 
Astyerwe, cum ecclesiis, deeimis et omni temporali proventu 
tenebuntur iurisdictione civili" D. h. also, es kommt hier an 

i) GU. I n. 645. *) GU. II n. 288. 3) GU. I n. 470. 
4) Eine Sinnwidrigkeit, wie die Herausgeber der livl.1 Güterurkunden 

in Anin. q zu n. 470 andeuten, beBteht hier nicht. Eine ähnliche Grenz­
bestimmung liegt auch für das Vogteigebiet Karkus vor, GU. I nn. 127, 
252. Es handelt sich um die Grenzbeschreibung des Hofes Sore, wo es 
heisst: . . usque ad limitationem districtus Carkhusiensis . . es inüsste 
eigentlich Helmet genannt sein: sowohl die Wacke Hummel der Urk. 470 
als der Hof Sore dieser Urkunden liegen an der Grenze des Vogteigebietes 
Karkus einerseits und des Komtureigebietes Wenden andrerseits. Vgl. auch 
S. 64 Anm. 7. 5) UB. 1 n. 70. 
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den Orden das Land um Trikaten und um den Burtneckschen 
See herum, — das Land der Landeseinheiten Trikaten und 
Burtneck. 

Was die Landeseinheiten Ermes und Luhde anbelangt, so ist 
in den Urkunden des 13. Jahrhunderts kein ausdrücklicher 
Hinweis auf sie vorhanden. Da es sich aber bei ihnen auch 
noch um lettisches Gebiet handelt, ist es möglich, dass sie in 
den Ordensanteil von Tolowa mit einbegriffen sind'). 

III. Komturei Marienburg. 

Nicht der ganze Ordensanteil von Tolowa gehört jedoch zum 
Gebiet Wenden. Es heisst in der Teilungsurkunde von 
Tolowa weiter: „Caeier um praeter haec terra, quae Agzele dicitur, 
praedicto modo ipsis pertinebit...Dieses Land Adsel bildet eine 
eigene Komturei2). Als der Orden dann aber weiter nach 
Osteu hin die Burg Marienburg anlegt, wird Adsel ein Neben­
gebiet der Komturei Marienburg3). 1432 ist von Landgütern die 
Rede, „belegen bei Adsell im Gerichte zu Margenborchi). 

IV. Vogte i Karkus. 

Im selben Jahre, noch vor der Aufteilung von Tolowa, findet 
die Teilung estnischer Provinzen stattft). Der Orden erhält 
hierbei als seinen dritten Teil die Landschaft Sakkala. Be­
stätigt ist ihm dieser Besitz schon 1212 und 1213fi). Die 
Kämpfe um diese Landschaft waren damals aber noch nicht 
zu Ende, sie sind erst im Jahre 1224 zu einem gewissen Ab-
schluss gelangt. 

') Zur genauere» Begrenzung und Charakterisierung der 4 zuletzt ge­
nannten Bezirke vgl. H. Laakmann, Die Ymera, S. 146—157. Der Verf. 
geht hier auch auf die hei Heinrieh mehrfach genannte Burg Beverin ein 
und identifiziert sie mit Wolinar, das demnach also auch zu Tolowa gehört 
hat und vermutlich auch bei der Teilung des Jahres 1224 an den Orden 
gekommen ist. In Wolmar ist schon im 13. Jahrhundert eine Kirche ge­
gründet und dotiert worden (GU I n. 39). Als Landeseinheit, und zwar als 
Gebiet, begegnet Wolmar in den Güterurkunden erst sehr spät, 1559 GU III, 
und es ist nicht ersichtlich, ob Wolmar schon früher eine Landeseinheit 
gebildet hat, oder nur eine Stadt war mit umgrenzendem Gebiet. In der 
Jüngeren Hochmeisterchronik ist Wolmar als Stadt und Schloss unter den 
Gebieten des Ordensmeisters aufgezählt. SS. Her. Pr. V. S. 144. Eine Ab­
grenzung von Wolmar sowohl nach Burtneck als nach Wenden hin lässt 
sich schwer vornehmen, da für diesen Landstrich gar keine Ortsnamen ge­
nannt sind. * 

2) Vgl. SBer. d. Gesellschaft f. G. u. A. Riga, 1893, S. 45, und 
L. Arbusow: Die im Deutschen Orden vertretenen Geschlechter S. 91. 

3) Gemäss der Untersuchung von C. von Stern, Livlands Ostgrenze 
im Mittelalter vom Peipus bis zur Düna, Mitt. 23, S. 195—240 (220 225) 
ist die Ordensgrenze von Adsel durch die Erbauung von Marienburg nicht 
weiter nach Osten hin verschoben worden. 

4) GU I n. 267. 5) H. XXVIII 2. «) UB I nn. 25, 30. 
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Die Landschaft Sakkala, obwohl estnisches Gebiet, inter­
essiert in unserem Zusammenhang, weil das Verbreitungs­
gebiet der Burgsuchungen bis hierher hinaufreicht. Einen be­
deutsamen Mittelpunkt hat die Landschaft im Castrum Vellin 
gehabt, es ist aber sehr möglich, dass die südlicher gelegenen 
Provinzen eine mehr oder weniger lockere Einheit gebildet 
haben, da bei den Kämpfen mit diesen sehr oft ein Häuptling, 
Lenibitus, genannt wird1). Der Orden gliedert diesen seinen 
Anteil in zwei grössere Einheiten: 1. die Komturei Fellin, 
2. die Vogtei Karkus. Die Vogtei Karkus ist gegliedert in 
nachstehende 5 Laudeseinheiten: 

1. Karkus. Das Gebiet Karkus selbst. 
2. Paistel. 1482 wird „ . . . dat dorpp tho Koicke, alsz 

dat im ambte tho Karkusz unnd kerspell tho P e i s t e 11 wind 
in der wacken tho Agentacken belegen . . verlehnt2). 

3. Helmet. 1495 „ . . . stucke landes im ampthe tlio 
C a r c k h u s  r i n d e  k e r s p e i e  t h o  H e l m d e  .  .  .  " 3 ) .  

4. ßujen. 1501 . . in eadem dioeeesi Ruiensi, terri-
torio Karckhusiensi situm . . .U4). 

5. Hallist. 1504 n L d .  i m  G e b .  z u  K a r k u e s z  u .  K s p .  t h o r  
A 1 s t e n . . .u&). 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese 5 Landeseinheiten 
der Vogtei Karkus auch schon in vordeutscher Zeit Landesein­
heiten gebildet haben, ist doch bei Heinrich immer wieder die 
Rede von „Provinzen" in diesem Gebiet. Eine provincia wird 
namentlich genannt, Hallist. Vielleicht ist die „provincia vici-
niora", die auch einigemal erwähnt wird, Rujen6)? Die Namen 
der Landeseinheiten Helmet, Karkus und Paistel werden schon 
im 14. Jahrhundert genannt7). 

V .  K o m t u r e i  F  e  1 1  i  n ,  B u r g s u c h u n g  T  a  r  w  a  s  1 . 1  

Es erübrigt noch die nördlichste Burgsuchung zu nennen — 
Tarwast. Tarwast, erst zu Beginn des 14. Jahrhunderts na-

*) H. XV 9, XIX 1, XXI 2. Gelegentlich ist allerdings auch noch von 
anderen „seniores" die Rede; so wird z. B. H. XV 1 S. 81 neben Lambitus 
ein senior Meine genannt. Wenn es aber H. XXI 2 S. 137 heisst: „CM»H 

Lembito et ceteris senioribm suis" so Bclieint damit doch ausgedrückt, dans 
diese anderen Häuptlinge in einer Art untergeordneten Verhältnisses zu 
Lembitus standen. 

2) GU I n. 551. 3) GU I n. 645, auch GU II nn. 137, 529, 580. 
*) GU II n. 11. 5) GU Ii n. 37. 6) H. XV, 7; XV, 1. 

7) UB n, 608, 1304 „in Carchus advocatus"; 1305, UB 3 n. 614 a 
„sacerdos die tu s de Paystele"; um 1366, UB 2 n. 1036 „pfarre crispil ge­
n a n n t  H e l m e d e n „ p f a r r e  c r i s p i l ,  g e n a n n t  P e i s t e l e i  ,  •  
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»Deutlich erwähnt1), erscheint als eine zur Komturei Fellin 
gehörige Landeseinheit. 1457 „ . . . bona . . . in districtu 
Felinensi et in tractu Tarvestensi . . 

V I .  V o g t e i  ß o s i t t e n .  

Am 20. August 1264 bestätigt Papst Urban IV. dem 
Deutschen Orden eine Landschenkung, die dieser vom rus­
sischen König Konstantin erhalten hat3). Es handelt sich bei 
dieser Schenkung wohl um das Gebiet der Vogtei Rositten, das 
aus den beiden Landeseinheiten Rositten und Ludsen besteht. 
1464 Verlehnung eines Stückes Land „im ampte to Rositen und 
in der borcksokinge to Ludzen4).w 

Das Ordensgebiet Rodenpois scheint der Komturei Riga 
zugeordnet gewesen zu sein5). Rodenpois ist schon bei Heiu-
rich im Jahre 1205 genannt6). 

Eine Zuordnung für das Kirchspiel Salisburg lässt sich 
nicht ganz sicher erkennen. Möglicherweise gehörte es auch 
zu Karkus7). 

*) UB. 2 n. 1036, um 1366 „pfarre kirispil, Tarivest genannt". Tarwast 
scheint als Landeseinheit, wenn auch nicht namentlich, schon bei Heinrich 
erwähnt zu sein, XXIX, 3. Von Ugaunien kommend besucht der Legat 
Wilhelm von Modena „in Sakkala prima parrochia apud Wirzjärw 

2) GU I n. 378, auch GU. II 529. 
3) UB I n. 380 vgl. hierzu auch H. Laakmann, Zur Gesch. H's v. 

Lettland S. 100 f., auch G'. v. Stern a. a. O. S. 234—239. 
<) GU I n. 415. 

5) GU I n. 160. Der Landmurschall einerseits und der Hauskomtur 
von Riga andrerseits urkunden über eine strittige Grenze zwischen den 
Ordensleuten von Rodenpois und denen von Segewold. 

6) H IX, 3. 
7) GU II n. 68. Verlehnung des Kodde Jockeschen landes (Kodjak) 

im Gebiet und Kirchspiel Salis. In der Grenzbeschreibung wird die 
,,Karckysche grentze" erwähnt. Da die benachbarte Landeseinheit von Salis 
liier Salisburg ist, wäre also unter der Karkyschen Grentze hier die Vogtei-
grenze gemeint, die demnach auch das Kirchspiel Salisburg umfasst hätte. 
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Zu Beginn des 13. Jahrhunderts, als die Deutschen ins 
Land kamen, bildet der am Unterlauf des Stromes gelegene 
Teil des Dünagebietes eine der 4 Landschaften des Liven-
landes, das Land der Düna-Liven. Dieses Land umfasste die 
Burggebiete Holme, Üxküll, Lennewarden, Ascheraden. Als 
das Livenlaud 1207 zwischen Bischof und Orden zur Aufteilung 
gelangte, wird diese Landschaft nicht erwähnt. Sie ist also zu 
suchen in den „provinciis, sive prediisdie vom Bischof schon 
vor 1207 verlehnt worden waren. Es ist tatsächlich so, dass 
schon im Jahre 1201 Bischof Albert den Rittern Daniel und 

, Konrad Meyendorpe die Burgen Uxkiill und Lennewarden ver­
lehnt*). Die beiden Burgen Holme und Ascheraden gelangen 
erst 1211 zur Verteilung3), und zwar in der Weise, dass der 

*) Im ältesten kurländischen Kirchenvisitationsrezess vom Jahre 1571 
heisst es für die Hauptkirche zu Seiburg: „Amtspauren aus der Sehloss 
zachen und Pixten wacken:" a) H V, 2. 3) UP I n. 18. 

5 
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Orden die Burg Ascheraden „integraliter" bekommt, von der 
Burg Holme aber den dritten Teil pin hominibits, agris et 
decimis"', die Burg Holme selbst verbleibt also in der ITand des 
Bischofs, ebenso zwei Teile des Burggebietes, den dritten Teil 
des Burggebietes erhält der Orden. Im 14. Jahrhundert erbaut 
er sich in seinem Teil eine eigene Burg, die auch den Namen 
Kirchholm erhält. An Ascheraden schliesst sich die Burg 
Kokenhusen an, die unter der Herrschaft eines russischen 
Kleinfiirsten, „rex Vetseke de Kokonoyse", stand1). 1211 wird 
das caslrum Kukonois zusammen mit der Landschaft Letthia 
aufgeteilt, den dritten Teil erhalten die Brüder. Doch kommt 
im Jahre 1213 durch einen Ländertausch die ganze Burg an 
den Bischof*). 

Das diesen 5 Burgen Eigentümliche, wodurch sie sich von 
den übrigen Burgen des Liven- und Lettenlandes unterscheiden, 
ist, dass jede von ihnen bei den Teilungen zwischen Bischof 
und Orden, im Prinzip wenigstens, in drei Teile geteilt wird, 
wie das sonst eigentlich nur für die Landschaften üblich ist. 
Auffallend ist ferner, dass alle diese Burgen genau unter dem­
selben Namen, den sie ursprünglich trugen, Zentren der späteren 
deutschen Landeseinheiten geblieben sind. 

Etwas anders liegt es mit den beiden folgenden Burgen. 
1209 trägt König Wiscewolod, ebenfalls ein russischer Klein­
fürst, seine Burg Gerzike mit allen dazu gehörigen Ländereien 
Bischof Albert auf, und erhält sie von ihm wieder zu Lehen3). 
1239 wird die Burgstätte, „locus castri", zwischen Bischof und 
Orden so aufgeteilt, dass jeder die Hälfte erhält mit dem dazu 
gehörigen Lande. 1255 bestätigt Papst Alexander IV. dem 
Bischof u. a. den Besitz des „mons Gertziche" mit all seinem 
Zubehör4). Gerzike ist nicht Zentrum einer eigenen Landes­
einheit geblieben; die Landschaft gehört in späterer Zeit zum 
bischöflichen Kreutzburg. Was nun Dünaburg anbelangt, so 
wurde die erste Ordensburg dieses Namens an der Stelle der 
alten Burg Novene angelegt, späterhin ist aber etwas weiter 
Düna abwärts eine neue Ordensburg errichtet worden, die das 
Zentrum der Komturei Dünaburg war. 

Auch am linken Dünaufer haben einige Burgen gelegen. 
Von Bedeutsamkeit in der deutschen Zeit ist vor allem Seiburg, 
das Zentrum der Vogtei gleichen Namens geworden. Sei­
burg war in den Anfängen der deutschen Zeit ein besonders 
gefährdeter Ort, weil hier die Durchbruchsstelle der Litauer 
ins Letten- und Livenland lag5). Die gleichfalls auf dem linken 
Dünaufer gelegene Burg Dubena ist bischöfliches Gut gewesen, 
hat aber als Landeszentrum nie eine Rolle gespielt, und wird 

i) H IX, 10. 2) UB I n. 38. ») UB I n. 15. 4) UB. 1 nn. 168, 282. 
ß) H. XI, 6. 
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in späterer Zeit einfach als Dorf bezeichnet1). Zu erwähnen 
ist dann noch die Kokenhusen gegenüber gelegene Ordensburg 
Altona, die im Jahre 141H2) dem Bischof vom Orden angeboten 
wird, und bei dieser Gelegenheit als gemauertes Schloss und 
als Mittelpunkt einer Burgsuchung genannt ist. In den .Lehns­
urkunden wird das Gebiet dieser Burg aber nirgends erwähnt, 
sie scheint daher von untergeordneter Bedeutung gewesen 
zu sein. 

Es ist nun die Frage nach der Ausdehnung dieser Landes-
einheiteu des Dünagebietes zu stellen. Die Antwort wird lauten 
müssen: in vordeutscher Zeit ist die Düna die Südgrenze des 
Gebietes der an der Düna belegenen Burgen gewesen. Als im 
Jahre 1261 König Mindowe die Grenzen des dem Deutschen 
Orden geschenkten Landes Selen bestimmt, wird als Nordgrenze 
die Düna vom Burgwall Nowene ab bis zur Insel Daten 
hinunter bezeichnet3). In der deutschen Zeit, im 15. und 
16. Jahrhundert, ist es aber so, dass die Gebiete eines Teiles 
der am rechten Dünaufer gelegenen Burgen weit über die Düna 
hinübergreifen ; — das gesamte Selonische Land wird nämlich 
diesen Dünaburgen zugeordnet. Im Oktober des Jahres 12554) 
schenkt der Litauerkönig Mindowe dem Deutschen Orden das 
ganze Land Selen. Dieses Land, dessen Grenzen 1261 bestimmt 
werden, erscheint im 15. und 16. Jahrhundert in vier Teile 
gegliedert, die den Ordensburgen Kirchholm, Ascheraden, Düna­
burg zugeordnet sind. Der zwischen Ascheraden und Dünaburg 
gelegene Teil bildet mit Seiburg als Zentrum eine eigene 
Landeseinheit. 

Gerade dieser Umstand nun, dass die Ordensburgen des 
Di'inagebietes, die ursprünglich, zum Teil zum Liven-, zum 
Teil zum Lettenlande gehörten, in der deutschen Zeit auf das 
linke Dünaufer hinübergreifen, auf das frühere Selonische Gebiet, 
liess es notwendig erscheinen, sie als eine besondere Gruppe 
zu behandeln. Auch die bischöflichen Burgen Lennewarden und 
Üxküll greifen auf das andere Di'maufer hinüber, wenn auch 
nur in ganz bescheidenen Ausmassen5). Fernerhin muss geltend 
gemacht werden, dass auch schon zur Zeit der Landesverteilung 
diese Burgen eine besondere Stellung einnehmen, werden sie 
doch nicht unter anderen Ländereien und Burgen so einfach 
mitverteilt, es wird vielmehr jede dieser Burgen als ein be­
sonderes Gebiet behandelt. Weiterhin weist auch der Umstand, 
dass alle diese Burgen zur deutschen Zeit unter ihrem alten 
Namen fortleben — was für die Burgen des livischen und 
lettischen Landes nur ganz selten ist — darauf hin, dass sie von 

1) GU I ». 162, ü) UB 5 11. 2090. 3) UB I n. 363 4) ub I 2hß. 
5) GU. 1 im. 24-27. 

5* 
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grösserer Bedeutung gewesen sein müssen als die übrigen. 
Diese Burgen lagen an der Grenze des Liveu- und Letten­
landes einerseits, des Selen- und Litauerlandes andrerseits, durch 
welche Lage ihnen unzweifelhaft vor allen anderen Burgen des 
Hinterlandes eine besondere Aufgabe zufiel. Ferner waren sie 
an einer der alten Handels- und Verkehrsstrassen gelegen, die 
von Skandinavien über Bussland nach Griechenland gingen. 
Auch dieser Umstand sicherte ihnen eine gewisse Sonderstellung 
und eine gewisse Überlegenheit. 

tD 

Semgallen 

CU cn 
o u 
3 
rH 

S??j= 
3 « 
« £ 
Ol 

"5 
2 V 
O 
ec" 

o 
'E 0) 
O 

+2 
£ 

id 

Belege 

Neuenburg . . — 1416 — — — 2) UB 5 n. 2090 

Frauenburg. . 

A u t z  . . . .  
Doblen, 
Komturei. . 

1461 

1476 

1500 

1469 

1506 

1469 1443 

1561 

1532 

1471 

ij UB 12 n. 118 
2) K. GChr. N. F. 
B. 49. 3) UB II. 3 

n. 113. 5) Jb.f.Gen. 
1896 S. 5 n. Y. 

Recke I S. 317 n. 71. 

J) Pr. Mus. Mitau. 
2), 3) Abschrift v. 
J. 1638, nach Ar-
busow seil, in Pri­
vatbesitz. 4) K. 
LA. 5) Kurland. 
Lehnsregistratur 
1650 p. 113 a f. 

Mitau, Komturei 1467 1432 1509 1467 !) UB 12, n. 497, 
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Gemäss den Teilungsurkunden gliedert sich Semgallen in 
zwei grosse Landschaften: eine westlich gelegene, Semigallia, 
und eine östlich gelegene, Opemele genannt1). Das westliche 
Semgallen erscheint in der Teilungsurkunde in 6 Burgen einge­
teilt, von denen der Erzbischof Sillene und Sagare erhält, das 
Rigische Kapitel Dubene und Sparneue, und der Orden Ther-
wetene und Dubelone. Die Reimchronik nennt noch die zwei 
Burgen Baboten und Rackten oder Ratten2). 

Im 15. und 16. Jahrhundert erscheint dieser semgallische 
Teil gegliedert in die Landeseinheiten Neuenburg, Autz und 
Doblen. 

Nur ein Landeszentrum hat sich also unter dem alten Namen 
auch in späterer Zeit als solches erhalten Doblen. Wie ordnen 
sich die anderen Burgen und Burggebiete in die späteren 
Landeseinheiten ein? 

Sillene und Sagare. Nach Bielensteins Lokalisierung liegt 
die Landschaft Sillene ungefähr innerhalb der Grenzen der 
Grenzhöfschen Parrochie, der Burgberg liegt einen halben km. 
von der litauischen Grenze entfernt. Sagare, das heutige 
Städtchen Schagaren, liegt schon jenseits der litauischen 
Grenze, südlich von Sillene. Der bei Schagareu gelegene 
Burgberg ist nach Bielenstein die in der Reimchronik genannte 
Burg Racken. 

Dubene und Sparnene. In einer Urkunde des Jahres 1272 
sind eine ganze Reihe y)provinciaeii als zu diesen Burgen 
gehörig genannt8). Es haben sich aber bisher nur ganz wenige 
dieser Ortschaften lokalisieren lassen, so dass der genaue Um-
faug dieser Gebiete nicht sicher bestimmbar ist. Was die 
genannten Burgen anbetrifft, so ist Dobene bei Dobelsberg 
gelegen, Sparnene am westlichen Ufer des Sparne-Sees. Sie 
sind also beide innerhalb des späteren Autzschen Gebietes 
gelegen, und umfassen als Landeseiuheiten ungefähr das Land 
des späteren Autz und einen Teil des späteren Neuenburg. 

Terweten, beim heutigen Ilofzumberge gelegen, fällt in das 
Gebiet Doblen, ebenso auch Sillene. Die beiden Burggebiete 
Dobene und Sparnene entsprechen also ungefähr den beiden 
späteren Landeseinheiten Autz und Neuenburg4), während Doblen 
zur Ordenszeit das Land dreier Burggebiete der vordeutschen 
Zeit enthält: Doblen, Terweten, Sillene. Die Burg Sagare ist 
nicht in deutschem Besitz verblieben, sie liegt jenseits der 
litauischen Grenze und kommt daher für uns nicht in Frage. 

Opemele unterscheidet sich von den bisher besrpochenen 
Landschaften dadurch, dass die einzelnen Landesanteile in der 
Teilungsurkunde nicht durch Burgen oder sonstige genannte 

i) UB. I nn. 264, 265. Vgl. Bielenstein S. 102—145. 2) lr 9093) 

8046. 3) UB. 1 n. 432. 4) Vgl. zu Neuenburg unten S. 81 Anm. I. 
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Ortschaften charakterisiert sind, dass vielmehr jeder der drei 
Anteile durch lineare Grenzen bestimmt ist1). Genannt ist bei 
Heinrich nnd in der Reimchronik die Burg Mesoten, die ein 
bedeutendes Zentrum dieser Landschaft oder eines Teiles von 
ihr gewesen sein muss2). Im übrigen lässt sich die besondere 
Art der Teilung vermutlich durch den wildnishaften Charakter 
des Landes erklären, infolgedessen es wohl gar keine 
festere innere Organisation im 13. Jahrhundert aufgewiesen 
haben wird. 

Im 15. Jahrhundert gliedert sich das Land in die beiden 
grossen Gebiete Bauske und Mitau, und in die beiden kleinen 
an der Grenze Litauens gelegenen Landeseinheiten Nogaylen 
und Sessau. 

Obgleich das ganze semgallische Land im 13. Jahr­
hundert unter drei Besitzer: Erzbisehof, Rigisches Kapitel und 
Orden, aufgeteilt wird, erscheint es im 15. und 16. Jahrhundert 
durchweg als im Besitze des Ordens. 

Die Erklärung für diesen Umstand ist wahrscheinlich darin 
zu suchen, dass Semgallen dasjenige Land ist, um dessen Besitz 
die Deutschen am hartnäckigsten haben ringen müssen, kann 
es doch erst im letzten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts als 
unterworfen gelten. 

Die Ubersicht über die Laudesorganisation Livlands, des 
Dünagebiets und Semgallens im 15. und 16. Jahrhundert, zu­
sammen mit den Mitteilungen zur Vorgeschichte und Entstehungs­
geschichte der einzelnen Landeseinheiten, bilden die Grundlage 
f ü r  e i n e  n u n  a u s z u s p r e c h e n d e  T h e s e :  d a s s  n ä m l i c h  d i e s e  
L a n d e s o r g a n i s a t i o n  d e s  1 5 .  u n d  1 6 .  J a h r h u n ­
d e r t s  i h r e  G r u n d l a g e  u n d  i h r e  V o r a u s s e t z u n ­
g e n  i n  d e r  L a n d e s o r g a n i s a t i o n  d e r  v o r d e u t ­
s c h  e  n  Z  e  i  t  u  n  d  i n  d e n  L a n d e s t e i l u n g e n  i n  d e n  
A n f ä n g e n  d e r  d e u t s c h e n  Z e i t  h a t .  

Im ersten Kapitel dieser Arbeit war festgestellt worden, 
dass die Landschaften, um die es sich in der bisherigen Be­
sprechung handelte, zur vordeutschen Zeit in einzelne Burgen 
mit von der Burg aus beherrschten Gebieten eingeteilt waren. 
Diese Burgen verteilen die neuen Landesherren unter sich, und 
es erweist sich — das lehrt die eben gegebene Untersuchung — 
dass sie diese alten Landeszentren und die durch sie gebildeten 
Landeseinheiten zur Realisierung ihrer Herrschaftsbefugnisse im 
Lande benutzen. Allerdings erfahren eine ganze Reihe dieser 
Landeseinheiten eine Umgestaltung, und für einzelne Teile des 
Landes tritt auch eine völlige Neugestaltung der Einteilung in 

i) UB I n. 265. «) H XXIII, 3. LR 8028. 
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Erscheinung1)« Die Analogie aber in der Art der vordeutschen 
Laudeseinteilung zu der der deutschen Landeseiuteiluug lässt in 
hohem Grade Anknüpfaugs- und Yergleichsmöglichkeiten zu. 

Die Frage, ob ein ähnliches Verhältnis der deutschen Landes­
organisation Kurlands zur vordeutschen vorliegt, ist schon zu 
Beginn dieses Kapitels negativ beantwortet worden; negativ 
wenigsten in dem Sinne, als die andere Art der vordeutschen 
Landesorganisation Kurlands solche Vergleichsmöglichkeiten 
nicht bietet. 
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!) So besonders in den stark wildnishaften Gebieten, wie im östlichen 
Teil Semgallens, in Selonien und in den an Bussland und Litauen an­
grenzenden Landstrichen Dünaburg, Rositten, Ludsen. 
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4) UB. 9 n. 968. 
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3) UB 9 n. 142. 
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Zabeln . . . 1462 1439 1487 1434 1475 i) UB 12 n. 161. 
2-4) K. LA. 
5) N. K.GClir.BJC. 
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Grobin . . . 1458 1457 1455 — 1404 1,2) K. LA. 3) UB 
11 n. 387, 5) K. 
GCh. N. F. n. 39. 

Fragt mau, auf welcher Grundlage denn die Landesein­
teilung Kurlands, wie sie im 15. und 16. Jahrhundert vorliegt, 
entstanden ist, so bietet sich eine Anknüpfungsmöglichkeit in 
der Tatsache der landschaftlichen Gliederung Kurlands und der 
gleichmässigen Aufteilung dieser Landschaften zwischen Bischof 
und Orden. 
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Da sich auf Grund der Güterurkunden Umfang und Grenzen 
der einzelnen Landeseinheiten Kurlands erkennen lassen, ist die 
Möglichkeit gegeben, die in der Teilungsurkunde genannten 
Ortschaften in die späteren Landeseinheiten einzuordnen. Hier­
durch nun wird es möglich zu erkennen, ob und wie sich die 
deutschen Landeseinheiten in die kurländischen Landschaften, 
resp. in die auf den Bischof und auf den Orden entfallenden 
Anteile der Landschaften eingliedern. 

Der Vergleich ergibt für die einzelnen Landschaften 
folgendes: 

1. Vredekuronia. Der bischöfliche Teil erscheint gegliedert 
in die Landeseinheiten Dondangen und Erwählen, und in einen 
zwischen deren Grenzen und den Grenzen der Landschaft 
Winda gelegenen Landstrich, der zu Pilten gehört. 

Das Ordensland von Vredekuronia bildet das Gebiet der 
Vogtei Kandaa mit den Landeseinheiten Randau, Talsen, 
Zabeln und Tuckum. 

2. Windau. Diese Landschaft enthält die beiden bischöf­
lichen Laudeseinheiten Pilten und Edwahlen und das dem Orden 
gehörige Land der Komturei Windau, das aus den Landeseiu-
heiten Windau und Landsen besteht. 

3 Bandoioe. Den bischölliclien Anteil bilden Amboten, 
Neuhausen, Hasenpot, den Ordensanteil — Ooldingen und 
Alschwangen. 

4. Bihavelank. Hier sind die bischöflichen Landeseinheiten 
Sacken und Zierau gelegen und die Jjandeseinheiten des Ordens 
— Durben, Qrobin und Ordens-Hasenpot (im 14. Jahrhundert 
einmal Vrundenborgh genannt). 

Es ist also so, dass die einzelnen Bezirke der deutschen 
Landesherrschaft im 15. und 16. Jahrhundert sich ganz zwang­
los in die Landschaften, wie sie uns in der Teilungsurkunde 
entgegentreten, einordnen lassen, und dass sich ihre äusseren 
Grenzen mit den Grenzen dieser Landschaften decken. Die 
Landschaftsgrenze ist immer zugleich auch Bezirksgrenze, und 
zwar in folgender Weise: nördlich von der Grenze Winda-Ban-
dowe liegen die Landeseinheiten Windau, Edwahlen, Pilten, 
südlich von ihr Alschwangen und Goldingen. Die Grenze 
Goldingen - Zabeln ist zugleich die Grenze Bandowe - Vrede­
kuronia, doch findet hier eine Überschneidung statt: das zu 
Vredekuronia gehörige Rönnen erscheint in der Wartgutliste 
als Goldingen zugeordnet1). 

Die Landschaftsgrenze Bandowe - Bihavelank scheidet in 
ihrem nördlichen Verlauf die Landeseinheit Alschwangen von 
Sacken, Zierau und O.-Hasenpot uud in ihrem südlichen Ver-

Vgl. YVartgiitliste, Anin. zur Kastellatnra Goldingen, zu „Rönnen''. 
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lauf Amboten von Durben. Was den mittleren Verlauf dieser 
Grenze anbetrifft, so finden hier Überschneidungen statt. Das 
zur Landschaft Bihavelank gehörige Bojen ist Neuhausen, das 
in Bandowe liegt, zugeordnet. Dass diese Zuordnung keine 
ganz natürliche war, zeigt der Unistand, dass der Bischof, als 
ihm Neuhausen 131)2 zufällt, diesen Teil von Neuhausen seinem 
Bezirk Hasenpot zuordnet. Auch das bischöfliche Hasenpot ist 
ein Teil von Bandowe, doch zeigt die Tatsache, dass dieser 
Landstrich sowohl einer als auch einer anderen Landeseinheit 
zugeordnet werden kann, dass es sich hier gewissennassen nicht 
um eine ganz organische Zusammengehörigkeit gehandelt hat. 
Abweichend von der Landschaftsgrenze verläuft auch die 
Grenze zwischen Bf.-Hasenpot und 0.-Hasenpot. Hiervon wird 
später zu sprechen sein. 

Die Südgrenze der Landschaft Bihavelank bildet zugleich 
die Südgrenze von Grobin und Durben. Was die Südgrenze 
von Bandowe anlangt, so greift das an dieser Grenze gelegene 
Amboten wohl über sie hinaus, indem es sich angrenzende Teile 
der Landschaft Ceclis zuordnet1). 

Die Südgrenze hier ist ein Problem der litauischen Grenze. 

*) Es handelt sich hierbei um Grüsen, dus bei der Teilung des unbe­
bauten Kurland auf den bischöflichen Anteil von Ceclis fiel. Vgl. UB I 
n. 249, 2f)3 und die Urk. 1489, IX 16, K. LA. BL. Stenden, durch die 
Bischof Martin von Kurland „dasz stücke landes halben Gresehen gen., 
belegen in der borcksokinge tho Ambolten . . verlehnt, auch UB II, 1 
n. 920. 

Interessant ist der Fall, als der Orden die Siidgreuze von Durben 
über die Landschaftsgrenze hinaus ausdehnen will, lt. der 1483, VI 10. 
(Abschrift von L. Arbusow), „Copia aus dem preecullschen unde der semt-
lichen Korfi* guter in Kurland", verlehnt Bernd von der Borch an Claus 
Kortt' „ein stucke landes so also det im ampte und kerspel thom Durben" 
in beschriebener Grenze belegen ist. Gemäss der Grenzbesehreibung handelt 
es sich um Land, dus in der Landschaft Dowsare, die hier an Bihavelank 
und Durben grenzt, gelegen ist. 10 Jahre später ungefähr bricht um 
dieses Land ein jahrelang währender Streit zwischen dem Bischof von 
Kurland und dem Deutschen Orden aus. Bischof Heinrich von Kurland macht 
geltend (UB II. 2 ii. 532, lf). 1503 nach IX I), dass das 1483 an Klaus Korff 
verlehnte Land ihm gehöre, für Dames kann er auf Grund der Teilnngs-
urkunde vom 5. April 1253 (UB 1 n. 249) nachweisen, dass es auf den 
bischöflichen Anteil von Dowsure gefallen war. Was Gross-Gramsden und 
Klein - Gramsden anbetrifft, so sind diese in der Teilungsurkunde nicht 
namentlich genannt, der Bischof führt aber an, dass „ . . . dar sint viele 
lande gen. bi navien, up welche lande buren nha dorper ivise gesettet werden, 
u. den dorpen in demulvigen landen andere nhamen gegeven werden, dath jw 
doch wol witlich isth und sulven vellichte gedhan hebbet". Und weiter: „It. 
to Anibothen sin noch aide frowe buren, de bekennen . . . dat se hebben 
angesehen, wo de buren von Cl. Gratnsen plegen jarrliehen dem borchgreven 
tho Amboten, ah nomplich, Arwalen und Einwolt Treide, dat verde korn, 
eft honnich, werk, märten edder ander wäre tho geven Darumb-lieft 
Gramsen allwege dem stichte thogehoreth". l'as in diesem Zusammenhang 
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Die Grenze von Bandowe gegen das „Land zwischen Schrunden 
und Semgallen" bildet in ihrem südlichen Teil die Ostgrenze 
von Amboten,.. verläuft aber dann bis zur Grenze von Vrede­
kuronia in der Wildnis und ist daher nicht sicher bestimmbar. 

Es ist jetzt die Frage nach den inneren Grenzen der 
einzelnen Landeseinheiten Kurlands zu stellen, d. h. nach den 
Grenzen der einzelnen Bezirke innerhalb der Landschaften. 

1 .  D i e  L a n d e s e i n h e i t e n  v o n  V r e d e k u r o n i a .  

Bei den beiden bischöflichen Bezirken Dondangen und Er­
wählen handelt es sich allem Anschein nach um Landeseinheiten, 
die auf vordeutscher Tradition beruhen. Dondangen, das noch 
vor der eigentlichen Landesteilung verlehnt wird, ist 1245 
und 1248 als „regio" und „provinciau bezeichnet1)- Für Er­
icahlen lässt sich anführen, dass sowohl in der Vertragsurkunde 
von 1231 als in der Teilungsurkunde 1253 für den ganzen um 
Erwählen herum gelegenen Landstrich nur diese eine Ortschaft 
genannt ist, die unzweifelhaft das ganze um sie herum gelegene 
Land mit den darin befindlichen Ortschaften mitmeint. Er­
wählen ist auch schon recht früh, schon im 14. Jahrhundert, als 
Kirchspiel genannt'2). 

Der Landstrich von Vredekuronia, der Filten angegliedert 
rvivd, trägt stark wildnishaften Charakter, doch sind eine ganze 
Reihe von Ortschaften für ihn genannt, unter denen Popen, Pussen, 
Ugahlen eine bedeutsamere Stellung eingenommen haben müssen; 
es sind bei ihnen Burgberge nachgewiesen und in späterer Zeir 
sind sie Parrochialzentren. 

Interessante ist folgendes: die Bezirke Amboten und Durben gehören dem 
bebauten Kurland an: Amboten zu Bandowe, Durben zu Bihavelank. Das 
unbebaute Kurland ist, obgleich 1253 in Anspruch genommen, doch nicht 
im Besitz der Deutschen verblieben, es gehört Litauen. Die oben ange­
führten Verlehnungsurkunden von 1483 und 1489 zeigen aber, dass einige 
an das bebaute Kurland angrenzende Landstriche des unbebauten Kurland 
von den Deutschen aus besiedelt worden sind und als ihr Besitz gelten. 
Gegen Ende des 14. Jahrhunderts ist dieses Land aber noch nicht fest in 
ainen der Kurländischen Verwaltungsbezirke eingeordnet gewesen. Erst 
als der Orden durch die Verlehnung von 1483 eine solche Einordnung in 
seinen Amtsbezirk Durben vornimmt, besinnt sich der Bischof auf seine 
alten Ansprüche an dieses Land. I). h. also: die Landschaftsgrenze war 
bisher die natürliche Grenze von Durben einerseits, Amboten andrerseits 
gewesen. Die Unsicherheit inbezug auf die Zuordnung von Damen und 
Gramsden ergab sich daraus, dass dieses Land jenseits der natürlichen 
Bezirksgrenzen lag Diese Grenze hat schliesslich auch ihr altes Recht 
gewahrt. Der Kirchenrezeas Herzog Gotthards 1567 ordnet den Bau einer 
Kirche zu Gramsden an. In späterer Zeit bildet Gramsden ein eigenes 
Kirchspiel, und zwar deckt sich die Nordgrenze dieses Kirchspiels mit der 
alten Landschaftsgrenze. 

1) Vgl. S. 43 f. 
2) UB 3 n. 1248 Sp. 528 „in dote parrochialü ecelesiae in Arwaleu. 


